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PRÄSIDENT SASSMANN (um 14 Uhr
1 Minute): Ich eröffne die Sitzung. Das Pro
tokoll der Letzten Sitzung ist geschäfts
ordnungsmäßig aufgelegen; es ist un
beanstandet geblieben, demnach als genehmigt
zu betrachten.

Von der heutigen Sitzung haben sich ent
schuldigt Herr Landesrat Br ach man n und
die HerI'en Aibgeordneten Dr. Hab erz e t t 1
und B u chi n ger wegen Krankheit.

Zahl 483 betrifft den VomnschIag des Lan
des NiedelI'östeI'lre:ich für das Jahr 1954. Der
Voranschlag gelangt am Schlusse der Sitzung
zur Beratung.

Ich habe auf die Plätze d~'r Herren Abge
OI'dneten das Stenographische Protokoll der
11. Sitzung der IV. Seission de,r V. Wahl
periode vom 19. Juni 1953 und das auf den
heutigen StJand gebrachte Wohnungs~erzeich

nis der LandtJag;sabgeordneten auflegen lassen.
Ich ersuche um Verlesung des Einlaufes.

SCHRIFTFüHRER (liest): Vorlage der
Landesregierung, betreffend Erholungsfür
sorge, Gewährung eines Vorschusses.

Vorlage der Landesregierung, betreffend
das Gesetz über die Umlegung des B,edarfes
der die Aufgaben der früheren Kreisselbst
verwaltung führenden Verbände (Bezirks
gemeindeverbände) auf die Gemeinden (Nie
derösterreichi'sches Bezirksumlagegesetz).

VorLage delr L8Jndesrergierung über den Ver
fassungsgesetzentwurf, betreffend die Ab
änderung des Verfassungs,gesetzes vom
27. Juni 1929, LGBl. Nr. 166, über die
Gemeindewahlordnung für Niederösterreich
mit Ausnahme de,r Städte mit eigenem Statut
in der Fassung des Verfassungsgesetze.s vom
27. Februar 1931, LGBl. Nr. 38, sowie die Ab-
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änderung eInIger Bestimmungen der nieder
österreichischen GemeindeoI'dnung.

Antrag der Abgeordneten Czerny, Staffa,
Gerhartl, Nimetz, Buchinger, Tatzber und
Genossen, betreffend die Errichtung einer
Landesberufsschule für kaufmännische Lehr
linge in Wiener Neustadt.

PRÄSIDENT SASSMANN (nach Zu
weisung des Einlaufes an die zuständigen
Ausschüsse): Wir gelangen zur Beratung der
Tagesordnung. Ich ersuche den Herrn Ab
geordneten Gut s c her, die Verhandlung
ZUr Zahl 458 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. GUTSCHER : Hoher
Landtag! Ich habe namens des Verfassungs
ausschusses über die Vorlage der LHndes
regielrung, betreffend das Landesverfassungs
gesetz über die Wiederverlautbarung von
Rechtsvorschriften des Landes Niederöster
reich (Niedelrösterreichisches Wiederverlaut
baI'ungsgesetz - Nö. WVG), zu berichten.

Hoher Landta,g! Im Zuge des Neuaufhaues
unserer Verwaltung hat es sich immelr not
wendiger und dI'ingIicher erwiesen, die noch
in Kraft stehenden Gesetze der Ersten Repu
blik, des Bundesstaates ÖsterI'eich, der Mon
archie und der reichsdeutschen Ära mit ihren
zahlreichen Novellierungen in derzeit gültiger
Fassung mit rechtsvefrbindlicher Wirkung
wieder verlautbaren zu können.

Dazu fehlte jedoch bisher die Grundlage.
Wohl hat das Bundesverfiassungsgesetz vom
12. Juni 1947 übelr die Wiederverlautbarung
von Rechtsvorschriften, BGBL NI'. 114, in
seinem § 9 den Ländern hierzu die Ermächti
gung erteilt, doch konnte aus verschiedenen
und schwerwiegenden Bedenken heraus bisher
nicht an die Verwirklichung dieses Planes ge
schritten werden.

Nunmehr soll in einem als günstig ange
sehenen Zeitpunkt der bereits einmal unter
nommene Versuch durch Einbiringung dieser
Vorl3lge wiederholt und zu einem gedeih
lichen Abschluß gebracht werden.

Zu dem Inhalt des Landesverfassungs
gesetzes ist nicht viel zu bemerken, da die Er
mächtigung des Bundes den Ländern keinen
großen Spielraum gibt, sondern die Wieder
verlautbarung von Rechtg,vorschriften des
Landes nur unter sinngemäßer Anwendung
der auch für den Bund geItenden Bestimmun
gen zuläßt. Textliche Änderungen gegenüber
dem Wiederverlauubarungs'gesetz des Bundes
ergeben slich daher ledigIich hinslichtlich der
obersten Organe der Gesetzgebung und Voll
ziehung.

Zu den einzelnen Paragraphen wäre daher
nur folgendes zu bemeI'ken:

§ 1 .
Die Landesregierung wird ermächtigt, ".l

österreichische Rechtsvorschriften, die in die •... '
Gesetzgebungskompetenz des Landtages.
fallen, mit rechtsverbindlicher Wirkung neu
zu verlautbar'en.

§ 2
Die Landesregierung kann anläßIich der

Wiederverlautbarung gewisse festumr'issene
Änderungen des Textes durchführen, die sich
auf Grund der derzeitigen Rechtslage ergeben.

§ 3
enthält die Verpflichtung der Landesregierung,
dem Landtag die wiederverlautbairten Rechts
vorschriften unverzüglich zur Kenntnis zu
bringen. Hielrdurch ist der Landtag imstande,
seinerseits die nötige Kontrolle auslZuüben und
entweder die Abänderung zu verlangen oder
ein neues Gesetz mit den von ihm gewünsch·
ten V,eränderungen zu beschließen.

§ 4
Die Kundmachuug der wiederverl:autbarten

RechtsvOirschrHten erfolgt im Landesgesetz.
blatt. Hierbei wird (§ 5) von der Landes
regierung der Tag dei[' Wiederverlautbarung
und damit gleichzeitig auch (§ 6) festgesetzt,
von welchem Tage an aUe Gemchte und Ver·
waltungsbehörden an den wiederverIautbarten
'l'ext der Rechtslvorschriften gebunden sInd.

§ 7

Druckfehler in den WiederverlaUUbarungenl,•. i,.,
weI'den mittels Kundmachung der Landes. ,
regierung im Landesgesetzbl:att berichtigt.

Gemäß § 10 des Wiederverlautbarungs- ,
gesetzes (des Bundes) e'l'kennt der Ver-j
fas'Sungsgerichtshof über die Fmge, ob bei j

der Wiederverlautbarung einer Rechtsvor.
schrift des Bun;des oder eines Bundeslandes
die Grenzen der durch § 2 erteilten E,rmächti.
gung überschritten wurden, und zwar auf
Antrag eines Gerichtes, von Amts wegen
oder bei wiederverlautbarten Rechtslvorschrif.
ten des Bundes auch auf Antrag einer Lan
desregierung, bei wiederverlautbarten Rechts
vorschriften eines Bundeslandes auch auf
Antrag der Bundesregierung.

Wenn der Verfaslsungsgerichtshof in seInem
Erkenntnis ausspricht, daß die Grenzen der
durch § 2 erteilten Ermächtigung in einer
vViederverlautbarung überschritten wurden,
hebt er die wiederverlautbarte Rechtsvor
schrift zur Gänze oder hinsIchtlich bestimmter
Teile als gesetzwidrig auf. Die zuständige Be.
hörde ist zur unverzüglichen Kundmachung
der Aufhebung verpflichtet; die Aufhebung
tritt am 'I1age der Kundmachung in Kraft,
wenn nicht der Verfassungsgerichtshof für
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das Außerkraftt,reten eine Frist bestimmt, die
sechs Monate nicht überschreiten darf.

Für das Verfahren bei Aufhebung einer
Verordnung durch den VerfasiSlmgsgerichts
hof über Antrag eines Gerichtes gelten
Art. 89, Abs. 2--4, und Art. 139, Abs. 3, BVG.

Durch diese Maßnahme ist die dem rechts··
staatlichen Prinzip des Bundesverfassungs
gesetzes entsprechende Gewähr gegeben, daß
die Landesregierung nicht die ihr durch § 2
erteilte Ermächtigung überschreitet. Die Auf
nahme einer gleichen oder analogen Bestim
mung in dieses LandesverfassungS'gesetz er
übrigt sich daher und würde auch vom ver
fassungsrechtlichen Standpunkt aus -- die
Gesetz,gebung steht dem Bund zu bzw. die
Ermächtigung der Lämder erstreckt sich nicht
auf § 10 des Wiederverlautbarungsgesetzes
des Bundes ~ bedenklich erscheinen.

Der Verfassungsausschuß stellt daher den
Antrag (liest):

Der Hohe Landtag wolle sohin beschließen:
"Die Vorlage der Landesregierung, be..

treffend das Landesverfassungsgesetz über
die Wiederverlautbarung von Rechtsvorschrif
ten des Landes Niederösterreich (Nieder
österreichisches Wiederverlautbarungsgesetz
- Nö. WVG), wird zum Beschluß erhoben.

Die Landesregierung wird aufgefordert, das
Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme des Antrages.

PRÄSIDENT SASSMANN: Zum Wort ist
niemand gemeldet, wir kommen daher zur Ab
stimmung. (Nach Abstimmung über den Wort
laut des Landesverfassungsgesetzes, über Titel
und Eingang und über das Verfassungsgesetz
als gan.zes sowie über den Antrag des Ver
fassungsausschusses) : An gen 0 m m e n.

Ich konstatiere, daß das Landesverfassungs
gesetz laut § 3 der Geschäftsordnung bei An
wesenheit von mehr als der Hälfte der Mit
glieder des Landtages und mit einer Mehr
heit von zwei Dritteln aller abgegebenen
Stimmen beschlossen wurde.

Ich ersuche den Herrn Abg. Gut s c her,
die Verhandlung zur Zahl 474 einzuleiten.

Bm'ichterstatter Abg. GUTSCHER : Hoher
Landtag! Ich habe namens des Verfassungs
ausschusses über den Antrag der Abgeordne
ten Dr. Haberzettl, Schöberl, Schwarzott, Pro
fessor Zach, Fehringer, Ing. Hirmann und Ge
nossen, betreffend die Abänderung des Ge
setzes vom 21. März 1952 über Entgelt und
Anzahl der in Heil- und Pflegeanstalten in
Niederösterreich in Ausbildung stehenden
Ärzte, LGBI. NI'. 29/1952, zu be.richten.

Der Landtag von Niederösterreich hat in
Ausführung der §§ 57, Abs. 1 und 2, und 58

des Ärztegesetzes vom 30. März 1949, BGBI.
Nr. 92/1949, auf Grund des Artikels 15,
Abs. 6, des Bundesverfassungsgesetzes in der
Fassung von 1929 am 21. März 1952 das Ge
setz über Entgelt und Anzahl der in Heil- und
Pflegeanstalten in Niederösterreich in Aus
bildung stehenden Ärzte beschlossen.

Nach § 2, Abs. 7, gebührt das Entgelt über
die gesetzliche Mindestauslbildungszeü von
drei .Jahren hinaus längstens für insgesamt
vier Jahre -- nach deren Ablauf ist eine
Weiterverwendung als Jungarzt unzulässig.
Diese Bestimmung hat sich insoweit als un
zulänglich erwiesen, als in vielen Fällen fü,r
die Weiterverwendung der Jungärzte von
mehr als einem Jahr über die gesetzüche Min
desausbildungszeit hinaus ein dringendes Be
dürfnis gegeben war. Die Zeit von einem Jahr,
für welche die Weiterverwendung gestattet
wird, ist zu kurz, um den Erfordernissen in
der Praxis zu entsprechen und gibt keine
Möglichkeit für einen Spielraum, um einer
seits die Berufsausbildung der Jungärzte,
anderseits aber auch ihre Niederlassung als
praktischer Arzt zu regeln.

Wenn daher im Gesetz vorge.sehen wird,
daß eine Weiterverwe'ndung von mindestens
drei Jahren gestattet werden kann mit den
selben Rechten, wie es bisher für die kürzere
Zeit von einem Jahr wal', jedoch unter der
Voraussetzung, daß hierdurch die Zulassung
zur Ausbildung junge~ Ärzte nicht gefährdet
wird, so ist dadurch die Möglichkeit gegeben,
die Berufsausbildung den jeweiligen Um
ständen entsprechend besser steuern zu
können.

Der Verfassungsausschuß stellt daher an
den Hohen Landtag folgenden Antrag (liest).-

"Die Landesregierung wird aufgefordert,
dem Landtag ehestens einen Gesetzentwurf
übel' die Abänderung des Gesetz,es vom
21. März 1952, LGBI. Nr. 29/1952, zur Be
rahmg und Beschlußfassung vorzulegen, dem
zufolge § 2, Abs. 7, im Siinne des Ankages
abgeändert wird."

PRÄSIDENT SASSMANN : Es liegt dazu
keine Wortmeldung vor, wir kommen also zur
Abstimmung. (Nach Abstimmung): An g e
no mmen.

Ich ersuche nun den Herrn Abg. S t a f f a,
die Verhandlung zur Zahl 470 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. STAFFA: Hohes
Haus! Ich habe namens des Verfassungs
ausschusses über die Vorlage der Landes
regierung, betreffend das Gesetz über die Ab
änderung des Gesetzes vom 26. April 1950,
LGBI. NI'. 28, betreffend die Einhebung einer
Abgabe von Anzeigen in Druckwerken, zu be
richten.
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Hoher Landtag! Das Niederösterreichische
Anzeigenabgabegesetz 1950, LGB1. Nr. 28,
verliiert gemäß § 22 leg. eit. mit dem 31. De
zember 1953 ,seine Wirksamkeit. Da die finan
zielle Lage der Gemeinden die Weitergeltung
des Anzeigenabgabegesetzes erfordert, ist es
notwendig, dieses Gesetz auch weiterhin i'n
Wirksamkeit zu belassen.

Im Zusammenhang mit der Beseitigung der
bisherigen Wirksamkeitsbegrenzung ist es
zweckmäßig, besonders in forme,ll-reehtJieher
Hinsicht, eine Anpassung an die übrigen Ge
meindeabgalbengesetze her'beizuführen. Vor
allem können jene Bestimmungen des bis·
herigen Gesetzes weggelassen werden, die
lediglich eine Wiederholung von Vorschriften
zum Gegenstand haben, die in dem nunmehr
bundeseinheitlichen Abgabenreeht ohnedies
auch zwingend für die Gemeindeabgaben ge
regelt sind. Der Entwurf sieht daher die
Streichung der §§ 10, 15 und 17 vor. Damit
im Zusammenhang stehen auch die unter
Ziffer 5 und 6 des Entwurfes vorgesehenen
Änderungen.

Durch die unter Zdffer 1 und 2 vorgesehenen
Änderungen sollen verschiedene Mißverständ
nisHe beseitigt werden, zu denen die bisherigen
Formulderungen nach den gemachten Er
fahrungen. Anlaß gegeben haben. So vor allem
ist nun näher darauf hingewiesen (Ziffer 1
des Entwurfes), daß die Abgabenfreiheit nur
bei jenen Anzeigen der genannten Körper
schaften eintritt, die eine amtliche Verlaut
barung zum Gegenstand haben.

Die im § 7, Abs. 3, bisher vorgesehene Be
mes,sungsverjährung war zur Durchführung
einer wirksamen Kontrolltätigkeit zu kurz
bemessen. Die F,rist wurde daher entsprechend
verlängert.

Aus Gründen der Rechtseinheitlichkeit wur
den die Strafuestimmungen durch die unter
Ziffer 8 und 9 vorgesehenen Änderungen den
übrigen Gemeindeabgabengesetzen angepaßt.

Der Verfassungsaus8chuß hat in seiner
Sitzung vom 27. November dipses Jahres
diese Vorlage beraten und sie mit ei'ner ein
zigen Abänderung zum Beschluß erhoben. Die
Abänderung ist in dem dem Hohen Hause
vorliegenden Entwurf des Gesetzes hereits
berücksichtigt, sie betrifft die Wirksamlwit,
al80 die Dauer, des Gesetzes. Während im ur
sprünglichen Entwurf eine unbegrenzte Wirk
.samkeit vorgesehen wa,r, hat sich die Mehr
heit des Ausschusses dazu entschlossen, die
Wirksamkeit dieses Gesetzes mit dem 31. De
Ziembel' 1955 zu begrenzen. Sollte sich dann
noch die Notwendigkeit der Weiterbelasmmg
dieses Gesetzes erweisen, dann müßte das
Hohe Haus neuerlich einen entsprechenden
Beschluß Dassen.

Ich stelle daher im Namen des Verfassungs
ausschusses den Antrag (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

,,1. Der vorliegende Gesetzentwurf (siehe
Landesgesetz vom 15. Dezember 1953) über
die Abänderung des Gesetzes vom 26. April
1950, LGB1. Nr. 28, betreffend die Ei'lihebung
einer Abgabe von Anzeigen in Druckwerken,
wird genehmigt.

2. Die Landesreglierung wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Gesetzes
beschluss,es das Erforderliche zu veranblssen."

Ich bitte um Annahme.

PRASIDENT SASSMANN : Zum Wort ist
niemand gemeldet, wir kommen also zur Ab
i8timmung. (Nach Abstimmung über den
Wortlaut des Gesetzes, über Titel und Ein
gang des Gesetzes und über das Gesetz als
Ganzes sowie über den Antrag des Ver
fassungsaussehusses): An gen 0 m m e n.

Ich ersuche nun den Herrn Abg. V! eng e r,
die Verhandlung zur Zahl 471 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. WENGER : Hohes
Haus! Ich habe namens des Verfassungsaus
schusse!8 über die Vorlage der Landesregie
rung, betreffend die Einhebung einer Abgabe
von Getränken, mit Ausnahme von Bier und
Milch, zu referieren. Der Verfassungsaus
schu13 hat in seiner Sitzung vom 27. Novem
ber 1953 die8e Vorlage beraten und sie mit
einigen Abänderungen zum Beschluß er
hoben. Diese Abänderungen sind in der dem
Hause vorliegenden F'assung des Gesetzes
beschlu8ses bereits enthalten.

Hoher Landtag! Das Niederösterreiehische
Getränkeabgabegesetz 1950, LGB1. Nr. 27,
verliert gemäß § 23 leg. cit. mit dem
31. Dezember 1953 seine Wirks1cl'mkeit. Da
das geltende FinanzausglGichsgesetz, BGBL
Nr. 225/1952, im § 10, Abs. 3, Iit. b, elie Ge
meinden ,veiter,hin zur E,inhebung einer Ge
tränkeabgabe ermächtigt, ist es dah.er er
forderlich, dais Getränkeabgabegesetz weiter
hin i'li Wirksamkeit zu belassen.

Ebenfalls durch § 10, Abs. 3, Iit. b, F AG
1953 wurden die Gemeinden ermächtigt - wie
schon durch das vorausgegangene F'inanz
ausgleichsgesetz -, auch eine Steuer fLir die
entgeltliche Abgabe von Speiseeis an den
letzten Verbraucher bis zum Ausmaß von
10 Prozen t des Kleinhandelspreises einzu
he ben. Hinsichtlich dieser Speiseeisabgabe
besteht jedoch noch keine gesetzliche Rege
lung des Verfahrensrechtes. Das Bundesmini
sterium für Finanzen hat wegen der Notwen
digkeit einer solchen landesgesetzlichen Rege
lung durch die Note Z1. 22.260-6-53 vom
16. März 1953 (h. a. G. Z.: L. A. II/1-1150-1953)



PRASIDEN'l' SASSlvI4-NN: Ich eröffne die
Debatte. Zum Wort gelangt Herr Abgeord
neter W 0 n d r a k.

alle Länder, die noch kein Spe,iseabgabengesetz
erlassen haben, aufgefordert, eine gesetzliche
REgelung entweder im Zusammenhang mit
dem Getränkeabgabegesetz zu erlassen oder
ein eigenes Gesetz zu beschließen. Der Ent
wurf sieht daher, da es sich infolge der
Gleichartigkelit zur Getränkel3.bgabe nicht not
wendig erweist, ein eigenes Gesetz für die
Speiseeisabgabe zu erlassen, den Eiinbau der
Speiseeisabgabe in das bestehende Getränke
abgabegesetz vor. Es ist erforderlich, darauf
hinzuweisen, daß durch diese Maßnahme die
Gemeinden nicht erst ermächtigt werden, eine
Speiseeisabgabe eiüzuheben, sondern daß diese
Ermächtigung ihnen bereits durch ein Bun
desgesetz, nämltch durch das Finanzaus
gleichsgesetz, eingeräumt ist. Die landes
gesetzliche Regelung der Speiseeisabgabe ist
dahcr für die Frage des Rechtes der Gemein
den zur Einhebung dieser Abgabe ohne Be
lang.

Die Änderung des bisherigen Gesetzestitels
wie auch die Unterteilung in Abschnitte
(Ziffer 1 der Vorlage) ist durch den bereits
erwähnten Einbau der Speiseeisabgabe be
dingt.

Die Bestimmungen über den Verspätungs
und Säumniszuschlag sind in dem auch für
die Gemeinden geltenden bundeseinheitlichen
Abgabeneinheitsgesetz geregelt, so daß die
im Landesges'etz dieshezügHch vorgesehenen
Hinweise entfallen können (ZHfer 2 und 3 der
Vorlage). Das nämliche gilt hinsichtlich der
Bestimmungen über die Mahngebühren und
die Fristen (Ziffer 7 der Vorlage).

Der Hinweis auf das Abgabenrechtsmittel
gesetz soll entfallen, weil bekanntlicherweise
die für das Abgabenverfahren derzeit beste
henden Sondergesetze in einer einheitlichen
Abgabenordnung zusammeng'efaßt werden sol
len. Bei Erscheinen dieser Abgabenordnung
müßte sonst das Zitat wieder richtiggestellt
werden (Ziffer 4 der Vorlage).

Aus Gründen der Rechtseinheitlichkeit
sollen durch Ziffer 5 und 6 der Vorlage die
Strafbestimmungen den übrigen Gemeinde
abga;bengesetzen angepaßt werden.

Zu Ziffer 9 und 10 ist zu bemerken: Die
Neufassung des ~ 22 erklärt die Verfahrens
und Strafbestimmungen des Getränkeahgabe
gesetzes auch für die Speiseeisabgabe als an
wendbar, was eingang!s in den Erläuterungen
bereits näher begründet wurde. Da nach der
letzten Judikatur des Verfassungsgerichts
hofes die Regelung der materiellrechtlichen
Belange bei freien Beschlußrechtsabgaben in
die Kompetenz des Gemeinderates fällt und
der Landesgesetzgebung daher die Möglichkeit
zur Erlassung zwingender Anürdnungen fehlt,
versucht die Vorlage durch Anfügung einer
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Mllster-Speiseeisabgabeordnung -- als Emp
fEhlung und Rechtshilfe für die Gemeinden 
die Rechtseinheitlichkeit des Einhebungs- und
Bemessungsverfahrens zu wahren. Der bis
herige ~ 22 ist auf Grund der verfassullig:s~

mäßigen Kompetenzbestimmungen überfiüssiig.
Die im bisherigen ~ 23 vorgesehene Befristung
Süll entfallen.

Der Antrag des Ve,rfas'sungsausschusses
lautet (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

,,1. Der vorliegende Gesetzentwurf (s'iehe
Landesgesetz vom 15. Dezember 1953) über
die Abänderung und Ergänzung des Gesetzes
yom 26. April 1950, LGBl. Nr. 27, betreffend
die Einhebung einer Ahg1abe von Getränken.
mit Ausnahme von Bier und Milch, wird ge
nehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauf
tragt, wegen Durchführung diEses Gesetzes
bEschlusses -das Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte den Herrn Präsidenten, die Debatte
zu eröffnen.

Abg. WONDRAK: Hoher L,pc'ndta,g! Wir
haben vorhin über eine Gesetzesvorlage der
Landesregierung abgestimmt, die eine Ab
gabe für die Anzeigen in Druckwerken vor
sieht. Bei diesem GeiSetzentwurf handelt es
sich um eine Abgabe, die für eine Gemeinde
sicherlich nicht von Bedeutung ist. Wer aber
die fin'lnziellen Schwierigkeiten kennt, in
d('l1en sich heute viele Gemeinden befinden,
weiß, daß es notwendig ist, alles vorzusorgen,
damit das Gleichgewicht im Haushalt der Ge
meinden gesichert erscheint. Wir haben schon
im Ausschuß mit Befremden bemerkt, daß die
Mehrheit de'S Ausschusises dieses Gesetz, mit
welchem die Gemeinden berechtigt werden,
die Anze1igenabgabe einzuheben, mit 31. De
zember 1955 befristet. "ViI' haben darauf ver
wiesen, daß damit die Unsicherheit, mit wel
chen Einnahmen die Gemeinden rechnen
können, nur erhöht wird, und daß durch
solche Befristungen die oft geforderte Stabi
lität und Sicherheit im Haushalt einer wich
tigen Gebietskörperschaft, wie es die Ge
meinde ist, auf keinen Fall geschützt wird.

Wir haben jetzt eine Vorlage in Behand
lung, die noch chamkteristischer den Geist
wiedergibt, der manchmal in diesem Hause
herrscht. Aus dem Motivenbericht zu dieser
Vorlage ist unter anderem zu ersehen, daß
ursprünglich die Absicht bestanden hat, die
Befristung überhaupt fallen zu lassen. Dieses
Gesetz, das eine Abgabe von Getränken, mit
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Ausnahme von Bier und Milch, und gleich
zeitig auch die Einhebung eliner Speiseeis
abgabe vorsieht, ist nach unserem Dafürhalten
eine ganzseIhstverständliche Sache, die über
haupt nicht st~itti,g sein soll, denn das Recht
der Gemeinden, diese Abgabe einzuheben, wird
ihnen ja nicht durch ein Larudesgesetz, son
dern durch das FinanzausgIelichsgesetz ge
geben. Diese Abgabe ist eine Isogenannte freie
Beschlußrechtsabga:be der Gemeinden, so daß
niemand die Gemeinden hindern kann, diese
Abgahe einzuheben. Während nun die vorher
beschlossene GesetzeBvorlage über die An
zeigenabgabe noch ,auf zwei Jahre befristet
worden ist, wurde plötzlich im Ausschuß der
Antrag gestellt, die Getränkeabgabe, die, wie
geg,a,gt, durch ein Bundesgesetz den Gemein
den ge1währleistet ist,sogar nur mit einem
Jahr zu befrli,sten. Man hat dabei gehört, daß
man durch die Festlegung einer Befristung
die Möglichkeit hat, ein Gesetz zu überprüfen
und in Evidenz zu halten, ob nicht notwendige
Änderungen und Ergänzung'en oder Verbesse
rungen und wahrscheinlich auch Verschlechte
rungen vorzunehmen sind. Wenn die erste
Vorlage, betreffend die Anzeigenabgabe, nicht
von wesenUicher Bedeutung für die Haus·
halte der Gemeinden ist, so stellt, wie jeder
Kenner der Verhältnis'se weiß, die Getränke
abgabe eine der ständigen GemeindeeJinnahrnell
dar. Die Gemeinden sind natürlich mit Recht
besorgt, daß durch solche Befristungen eine
Situation eintreten könnte, die die Gemein
den auf der Einnahmenseite ,ihre Ha1lBhalte
wesentlich gefährden würde. Und wohl
gemerkt, Hoher Landtag, dies noch dazu bei
einer Abgahe, die, wenn das Landesgesetz
nicht erscheint, die Gemeinden schon auf
Grund des FinanzausgIeichsgesetzes allein
einzuheben berechtigt sind. Wenn hier der
Landtag eingreift, um Verfahrenslvorschriften
zu erlassen, so ist das gut und zu begrüßen.
Wenn beispielsweise der Entwurf den Ge
meinden empfiehlt, in welcher Form sie die
Einhebung der Abgabe für das Speiseeis vor
nehmen sollen, so i,st das nur zu begrüßen.
Jeder Schdtt zur VereinheHlichung des Ab~

gllJberechtes und des ganzen Verfahrens auf
diesem Gebiete wi,rd von allen, die in der Ver
wa,ltung eine Vereinfachung und Übersicht
lichkeit wünschen, nur begrüßt werden. Un
verständlich ist uns aher - und diese Fest
stellung muß ich machen -, daß man dieses
Gesäz mit einem Jahr befristet, denn da
durch wird die notwendige Sicherheit und
Voraussicht der Gemeinden in ihrer Haus
halts,führung unterbunden, und zwar insoweit
unterbunden, als slie nicht wissen, was ein
Jahr später zu geschehen hat. Wir glauben,
daß es zur EntLastung des eigenen Gesetz-

gebungsapparats hier in diesem Hause not
wendig wäre, nur dort Befristungen auszu
sprechen, wo solche unerIäßlich notwendig
slind. Wir glauben aber auch, daß es im Inter
eSsle der Gemeinden notwendig wäre, ihre
durch Bundeslgesetze verbrieften Rechte nicht
zu beschränken, sie also nicht einzuengen,
sondern daß man den Gemeinden frei und
offen das Recht, das man ihnen in der Bun
desges'etzgebung gegehen hat, wahrt. Das
wäre notwendig im Interess:e der Gemeinden,
die heute schwer um ihre Existenz ringen.
Dazu gehört aber auch die Art und Weise,
den Gemeinden Lasten aufzuerle,gen und sie
unter den Druck begrenzter Fris,ten zu
stellen. Wir halten es also für erforderlich,
an die Interesls1e'l1 der Gemeinden zu denken,
denn die Gemeinden müssen zuerst leben,
wenn die Länder und der Bund leben sollen.
Durch solche Eingriffe, wie ich sie geschildert
hahe, bringt man die Freudigkeit in den Ge
meindeverwaltungen in Gefahr, denn gerade
dort kann sich das Zusammenwirken aller Be~

teiligten, die guten Willens sind, am stärk
sten durchsetzen. Wenn aber diese Freudig
keit unterbunden wird, dann ist dies nicht
zum Nutzen des gesamten Landes. (Beifall
bei den Sozialisten.)

PRÄSIDENT SA8SMANN: Zum Wort ge
langt Herr Abg. Ku c h n e r.

Abg. KUCHNER: Hohes Haus! Wenn ich
auch ein paar Worte zu dieser Gesetzesvor
lage sprechen darf, so möchte ich zunächst
fol,ge-ndes feststellen: Es i,st mir ganz klar,
daß unser Besehluß über das Gesetz, das uns
heute hier im Entwurf vorliegt, an g,ich un
bedeutend ist, weil ja noch da,s Finanzaus
gleichsIgesetz rechtslkräftig ist. Ich möchte
Ihnen (zu Präsident Wondrak gewendet) nur
deshalb antworten, weH 8ie hier auch in Ihrer
Eigenschaft als Bürgermeister gesprochen
haben. AIs Gastwirt und eine,r von jenen, die
mit der Speiseeiserzeugung und dem Verkauf
von Spe1iseeliszu tun haben, möchte ich Ihnen
folgendes erwidern: Wir empfinden dieBes
Gesetz als eine der größten Ungerechtigkeiten,
die diesen Telil der Berufstätigen trifft. Ich
kann es verstehen, wenn man im Bereich des
Gastlgewerbes eine Steuer auf alkoholische
Getränke legt. Ich bin mir bewußt, daß man
auch eine solche EiinBtellung haben kann, die
den Konsum von Alkohol als einen Luxus an
sieht. Auch ich bin kein Freund des Alkohols,
und man kann es in unserem Beruf auch
nicht sein, welil man leider sehr oft Besoffene
sehen muß. Nichtsdestoweniger muß man
aber mit der Getränkeabgabe doch nicht auch
solche Getränke treffen, die gar keinen
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Alkoholgehalt haben, und dazu gehört bei
spielsweise der Kaffee. :B~s kann doch niemand
behaupten, daß der Kaffee, den irgend jemand
in der Früh, weil er auswärts tätig ist, im
Kaffeehaus trinkt, ein Luxuslgetränk wäre. In
vielen Kaffeehäuse·rn gliM es gerade deshalb
bis 9 Uhr sogar einen verbilligten Kaffee, und
heute muß man sogar diesen Kaffee ver
steuern. Sogar nachmittags ist eiS in vielen
Fällen ähnlich. Man kann also den Kaffee
nicht als ein Luxus'getränk ansehen.

Wenn wir nach der jetzigen Sachlage auch
nichts mehr ändern können, so muß ich
dennoch sagen, daß wir gegen di,e Besteue
rung des Speiseeises sind. Wir haben ja dar
über schon im Finanzauslschuß debattiert.
Wir haben festgestellt - und das ist ja auch
von Angehörigen der anderen Parteien ge
schehen -, daß der Eiskonsum nicht bloß
eine Angelegenheit erwachsener Männer, ja
vielleicht nicht einmal bloß erwachsener
Frauen ist, sondern daß es hier in erster
Linie um ein Genußmittel für Kinder geht,
und ich glaube kaum, daß man dies abstreiten
kann. Wir haben daher schon seinerzeit be
antragt, man möge die Besteuerung des
Speiseelisesaus dies'er Novelle herausnehmen.
Jetzt ist es natürlich nicht mehr möglich,
daran· zu denken, weil es ja das Finanzaus
gleichsgesetz anders vorschreibt.

Was nun die Befristung anlangt, so wiss.en
wir, daß man dies so lange nicht ändern kann,
auch wenn man die Frist mit bloß einem Jahr
festlegt, als eben nicht das Bundesgesetz
selbst geändert wird. Wenn man aber die
Fri,sten Von Etappe zu Etappe immer wieder
verlängert, dann müßte man doch endlich ein
mal dazu kommen, im Finanzausgleichsgesetz
selbst e!ine Gerechtiglkeit für die hierfür in
Betracht kommende Berufsgruppe herbeizu
führen. Es ist meiner Al1rSicht nach, wie ja
,auch aus dem Gesetz deutlich ersichtlich ist.
ungerechtfertigt, daß man eine ganze Berufs
gruppe in einer Art schädigt und belastet, daß
dies mit dem § 1 der Verfassung, der ja allen
Staatsbürgern die gleichen Rechte zusichert,
schon kaum mehr vereinbar i,st. Nur deshalb
haben wir ersucht - ich war leider damals
bei den Beratungen im Auslschuß nicht an
wesend -, man möge das Gesetz neuerdings
befristen. Sonst aber müslsen wir diesem Ge
setz zustimmen, weil wir es eben selbst nicht
ändern können. Da der heutige Motiven
bericht fast nur von der Speiseelislabgabe
spricht, HO mußte ich neuerdings aufzleigen,
wie ungerecht und unvernünftig di,e Besteue
rung von Spelise'eis vor aHem die große Masse
der Kinder trifft, albel' nicht nur unsere Kin
der, sondern auch die Kinder von wnderen
Parteigläubigen. (Beifall bei der ÖVP.)

PRÄSIDENT SASSMANN: Die Rednerliste
ist erschöpft. (Zwischenruf des Abgeordneten
S t a f f a.) Es ist noch der Herr Abgeordnete
S t a f f a zum Wort gemeldet; ich erteile es
ihm. Das nächstemal bitte ich aber, sich
früher zu melden.

Abg. STAFFA: Hoher Landtag! Ich glaube,
es wird doch Ziweckmäf3jg sein, zu den Aus
führungen des Herrn Abgeordneten Kuchner
einige Richtigstellungen vorzunehmen. Wenn
der Herr Abg. Kuchner seine Rede damit ein
geleitet hat, daß die Abgabe von Getränken
eigentlich eine Ungerechtigkeit gegen eine
bestimmte Gruppe selbständig Tätiger, näm
lich der Gastwirte, sei, so muß ich feststellen,
'C:!aß die Getränkesteuer ja nicht von den
Gastwirten selber bezahlt wird, sündern daß
diese Steuer von den Gästen, also VOn den
konsumierenden Besuchern der Gaststätten,
getI1agen wird, und daß der Unternehmer, der
Gastwirt, nur der Treuhänder ist, der diese
Steuer einzuheben und abzuführen hat. Be
zahlt wird sie in keinem einzligen Fall vom
Gastwirt seLber. Das muß ich eindeutig fest
steHen.

Der Herr Abg. Kuchner hat recht, wenn er
glegen die Abgabe auf Speiseeis polemisiert
und sagt, daß man hier eigentlich ein Genuß
mHtel besteuert, das nicht ErwachsIene, son
dern vorwiegend Kinder konsumieren. Aber
v7ielleicht versucht es der Abg. Knchner
drüben im Nationalrat und innerhalb seiner
P,artei dahin zu bringen, daß 'man sich die so
genannte Umsatzsteuer etwas näher be
trachtet. W,ird denn mit dieser Umsatzsteuer
nicht auch ein Genußmittel für Kinder be
steuert? Ist da unter anderem nicht auch das
Speiseeiis durch die Umsatzsteuer betroffen?
Lieber Herr Abg. Kuchner, eis gibt halt leider
die unangenehme Pflicht, Steuer zu zahlen,
und wir glauben, daß es noch immer besser
ist, eine Steuer Von Speiseeis, als die Umsatz
steuer von der Milch einzuheben, die doch ge
wiß für Kinder ein notwendiges Nahrungs.
mittel ist. Es ist nach unserer Auffassung
auch nicht zu vertreten, daß sogar die not
wendigsten Kleidungisstücke der Arbeitslosen
und der Fürsorgempfänger durch die Umsatz
steuer getroffen werden. Wenn man also von
Steuergerechtigkeit spricht, dann müßte man
mit einer Änderung der Umsatzsteuer be
ginnen. E,s wäre sehr verlockend, be,i dieser
Ge1'egenheit einiges zur Steuerpolitik im gan
zen zu sagen. Man könnte hier ja stundenlang
über die Zweckmäß,igkeit der heutigen Steuer
politik sprechen.

Der Herr Abg. Kuchner sagt, wenn man
nicht durch das FinanzabgrubenteiHungsgesetz,
durch den Finanzausglelich gebunden wäre,
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dann könnte man diese Abgabe völlig
streichen. Lieber Abg. Kuchner, damit wären
auch wir einverstanden, doch sagen wir Ihnen
nur, geben Sie den Gemeinden eine andere
Steue,rfreiheit, und die Gemeinden werden die
ersten sein, die selber auf eine solche Abgabe
verzichten. Sie werden dann eher eine Steuer
auf die sogena.nnten Genuf3mittel legen als
auf wirtschaftliche Bedarfsartikel, die man
täglich dringend notwendig braucht.

Das habe ich im Interesse der Gemeinden
und auf Grund der Tatsachen hier feststellen
müss,en. (Beifall bei den So,zialisten.) .

PRÄSIDENT SASSMANN : Die Rednerliste
ist erschöpft, der Herr Berichterstatter hat
das Schluß,wort.

Berichterstatter Abg. WENGER : Ich wie
derhole me'inen bereits gestellten Antmg und
bitte um die Abstimmung.

PRÄSIDENT SASSMANN : Wir kommen
zur Abstimmung. (Abstimmung über den
Wortlaut des vorliegenden Gesetzes, über
Titel und Eingang und über das Gesetz als
Ganzes sowie über den Antrag des Finanz
ansschusses) : A'U gen 0 m m e n.

Ich ersuche nun den Herrn Abg. S te i n
g ö t tel', die Verhandlung zur Zahl 472 ein
zuleiten.

Berichterstatter Abg. Dr. STEINGÖTTER :
Hohes Haus! Ich habe namens des Ver
fasiSungsausschusses über die Vorlag~e der
Landesregierung, betreffend das Gesetz über
die Einhebung von Kanalgebiihren, die Ein
richtung einer öffentlichen Fäkalienabfuhr,
die Einhebung von Fäkalienabfuhrgehühren
und die Anschlußverpflichtung an öffentliche
Regenwasserkanäle (Niederösterreichisches
Kanalge:setz) zu berichten.

Die Bundesregierung hat gegen den Ge
setzesbeschluß des niederösterreichischen
Landtages vom 7. Juli 1953, betreffend das
Niederösterreichische Kanalgesetz, gemäß
Artikel 98 BundeSiverfassun:gsgesetz Ein
spruch erhoben. Sie begründet diesen Ein
spruch damit, daß durch die ~§ 7, 13, 16
und 17 Bundesinteressen auf dem Gebiete des
Wasserrechtes verletzt wurden. Außerdem
erklärt die Bundes,regierung, daß im § 5 das
im Finanzausgleichsges.etz den Gemeinden ge
währleistete freie Beschlußrecht, betreffend
die Kanalbenützungsgebühren, verletzt ist. Im
neuen Ge:Eletzentwurf wurden durch ent
sprechende Aenderu[lgen.aieiEinspruchsgründe
beseitigt. Zugleich stellt das Amt der nieder
österreichischen Landesregierung fest, wie
weit seine Anschauung1en, betreffend die von
der Bundesregi'erung angeführten Gesetzes-

stellen, die ursprüngliche Textierung teilweise
rechtfertigen. Im neuen Gesetzentwurf wurden
zur weiteren Klarstellung Änderungen in den
§§ 2, 3, 5, 10, 15 und 18 vorgenommen.

Nach nochmaliger Beratung stellt der
Verfassungsausschuß den Antrag (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:

,,1. Der vodiege'nde Gesetzentwurf (siehe
Landesgesetz vom 15. Dezember 1.953) über
die Einhebung von Kanalgebühren, die Ein
richtung einer öffentlichen Fäkalienabfuhr,
die E,inhebung von Fäkalienabfuhrgebühren
und die Anschlußverpflichtung an öffentliche
Regenwasserkanäle (Niederösterreichisches
Kanalgesetz) wird genehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Gesetzes
beschlus.ses das Erforderliche zu veranlassen."

PRÄSIDENT SASSMANN : Ich eröffne die
Debatte. Zum Wort gelangt Herr Abg. Prä
sident W 0 n d r a k.

AJbg. WONDRAK: Hoher Landtag! Wir be
fassen UlliS nun das zweite Mal mit diese,r Ge
setzesmaterie. Wenn man heute aus dem
Munrue des Berichterstatters hört,daß der
Bund wegen Verletzung von Bundesinteressen
und wegen Verletzung der Gemeindeautonomie
gegen das erste Gesetz Einspruch erhoben hat,
so ist es notwendig, folgendes festzustellen:

Hätten wir damals die Regierungsvorlage,
wie sie uns vorgelegt worden ist, in ihl'en
wesentlichen Zügen beschlossen, so hätten wir
diesen Konflikt mit dem Bund lliicht gehabt.
Ich darf daran erinnern, daß wir im Finanz
ausschuß ausdrücklich darauf aufmerksam
gemacht haben, daß die Interessen der Ge
meinden durch ein solches Gesetz nicht be
schnitten werden können, weil sie eben ver
fassungsmäßig garantiert sind. Man hat
unsere Einwämde nicht beachtet und hat ver
schiedene Bestimmungen in das Gesetz auf
genommen, d,ie nun zum Einspruch des Bun
des geführt haben. Wir kÖ[lnen feststellen,
daß dieses Gesetz, wie es ursprünglich vor
gelegen ist, ein ganz ausgezeichnetes Werk
war und daß auch die jetzige Vorlage ein
amgezeichnetes Werk ist. Wir sind der Mei
nung - bei dieser Geliegenheit müssen wir
das sagen -, daß es doch nicht zweckmäßig
ist, bei Behandlung von Vorlagen, die irgend
wie in der Durchführung den Gemeinden über
lassen werden müssen, immer Einschränkun
gen zu machen, die die Autonomie der Ge
meinden gefährden. Nehmen wir doch einmal
zur Kenntnis, daß die österreichische Bundes
verf,assung solche Einschränkungen nicht zu
läßt, und daß es sehr zweckmäßig wäre, hier
nicht einzuschränken, sondern auszubauen,
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weil auch die Gesetzgebung in Fluß bleiben
und den Notwendigkeiten des Lebens, die sich
immer wieder ändern, entsprechen muß. WeH
wir uns aber von einem anderen Geist haben
leiten lassen, sind wir genötigt, die Vorlage
heute ein zweitesmal zu beschließen. Wir kön
nen nur sagen, daß es erfreulich ist, daß der
Verfassungsausschuß diesmal diese Vorlage
einstimmig ad hoc beschlossen hat. Es ergibt
sich daraus, daß skh die Erk,enntnis durch
gesetzt hat, daß es doch nicht zweckmäßig
ist, wichtige Interessen der Gemeinden zu ver
letzen. Mein Kollege Kuchner hat vorhin ge
sagt, ich &preche hier als Bürgermeister. Ge
wiß, ich spreche hier als Bürgermeister, aber
nicht im Namen meiner Gemeinde allein, son
dern im Namen aller Bürgermeister und aller
Gemeindevertreter diese", Landes, die mit
Recht darauf bedacht sind, daß die durch ein
Bundesverfassungsgesetz garantierten Frei
heiten der Gemeinden unter allen Umstä'nden
gewährleistet bleiben.

Wenn der Hohe Landtag dieses Gesetz
jetzt beschließt, wird eine wichtige Matede
in der kommunalen Verwaltung endlich einer
Regelung zugeführt. Wir wissen nur zu gut,
daß auf dieslem Gebiet bisher eine änßerst
unübersichtliche Sachlage bestanden hat und
daß es daher notwendig war, die Verfahrens
bestimmungen, die man heute nicht mehr an
wenden konnte und die auch von technischer
Seite her heute längst überholt sind, nun
endlich in einem modernen Gesetz zu berei
nigen. Wir begrüßen dieses Gesetz als einen
ganz beachtlichen Fortschritt auf dem Gebiet
der kommunalen Verwaltung, und ich bin da
von überzeugt, daß die Gemeinden dem Land
tag dankbar dafür sein werden, daß dieses
Gesetz besehlos!sen wird. (Beifall bei den
Sozialisten.)

PRÄSIDENT SASSMANN: Zum Wort ge
langt Herr .A!bg. Gut s ehe r.

Abg. GUTSCHER: Hoher Landtag! Von
bäuerlicher Seite aus hruben wir die Beein
spruchwng des § 7 über di,e Ausnahmehewilli
gung Von der Fäkalienabfuhr mit Beängsti
gung durchgelesen. Es wäre für die land
wirtschaftlichen Betriebe, seien es nun bäuer
liche oder Gartenbaubetriebe oder überhaupt
nur GartenbesHzer, eine Katastrophe, wenn
der Einspruch der Bundesregierung vollstän
dig zur Geltung käme und die Gemeinden das
Recht hätten, die Fäkalien dieser Grund
besitzer abzuführen, die die Grundbesitzer für
ihren Grund und Boden zur Düngung drin
gend. notwendig selbst brauchen. Würde die
ser Paragraph Zur Durchführung kommen,
wäre es so, daß speziell die bäuerlichen Be
triebe in den Städten besonders gefährdet

würde'n, weil sit; große Geldmittel aufwenden
müßten, um den Abgang an Düngemitteln
durch Kunstdünger zu ersetzen. Es ist daher
besonders begrüßenswert, daß im Verfassungs
ausschuß dem § 7, Abs. 2, nachfolgende Worte
zugefügt wurden: " ... ferner nach einer gut
achtlichen Äußerung der Wasserrechtsbehörde
eine Verunreinigung des Grundwassers oder
sonstiger Gewässer 'nicht zu erwarten ist."
Das heißt, wenn die Wasserrechtsbehörde ein
Gutachten abgibt, daß durch Düngung der
verschiedenen Grundstücke, die in den
Städten oder Gemeinden liegen, das Grund
wasser nicht irgendwie verdol'ben wird, daß
die Möglichkeit besteht, den Grundbesitzern
die FäkaIienabfuhr auf ihre eigenen Gründe
zu gestatten.

Genau so unangenehm hat uns aber auch
der § 16 berührt, der über die Eigentumsfrage
ziemlich einschneidend spricht. Auch dagegen
bat die Bundesregierung Einspruch erhoben,
und zwar mit der Begründung, daß dadurch
auch das Wasserrechtsgesetz tangiert würde.
Es ist für unsere Fraktion ei'ne Selbstver
ständlichkeit, daß wir nicht dagegen sein wer
den, wenn es dringendst notwendig ist, die
Anschlußleitung der Kanalisierung über frem
den Grund zu führen, daß wir ,rubeI' auch,
wenn es möglich ist, die Eigentumsverhält
nisse des einzelnen Besitzers zu schützen, un
bedingt verlangen müssen, daß das E<igen
tumsrecht geschützt wird.

Da im Absatz 6 des § 16 festgesetzt ist,
daß die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4
nur dann Anwendung finden, wenn der durch
dieses Gesetz angestrebte Zweck nicht schon
durch die Anwendu'ng der Bestimmungen des
~ 50 des Wasserrechtsgesetzes vom Jahre 1934
in der Fassung der WasserrechtsnoveIle 1947,
BGBL NI'. 144, erreicht werden kann, daher
durch diesen Zusatz das Eigentumsrecht
wenigstens einigermaßen respektiert wird, so
ist auch uns1ere Fraktion für die Novellierung
des Gesetzes vom 7. Juli 1953. Wir stimmen
also vollständig damit überein. (Beifall bei
der ÖVP.)

PRÄSIDENT SASSMANN : Die Rednerliste
ist erschöpft. Ich bitte den Herrn Bericht
erstatter um das Schlußwort.

Berichterstatter Abg. Dr. STEINGöTTER :
Ich bitte das Hohe Haus im Sinne des An
trages um die Zustimmung.

PRÄSIDENT SASSMANN : Wir kommen
zur Abstimmung. (Abstimmung über den
Wortlaut des Gesetzes, über Titel und Ein
gang und über das Gesetz als Ganzes sowie
über den Antmg des Verfassungsausschus
ses): A n gen 0 m m e n.
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Ich e,rsuche nun den Herrn Abg. H a i
ni s c h, die Verhandlung zur Zahl 484 ein
zuleitlen.

Berichterstatter Abg. HAINISCH: Hohes
Haus! Ich habe namens des Verfassungsaus
schusses über den Antrag der Abgeordneten
Bachinger, Ernecker, Tesar, Sohwarzott, Dien
bauer, Fehringer und GenosiSen, betreffend
die Erlas'sung eines Gesetzes über die
Schaffung eines Ehrenzeichens für die Er
rettung von Menschen aus Lebensgefahr zu
berichten.

Hoher Landtag! Alle Kulturvölke,r kennen
Orden und Ehrenzeichen, die dazu bestimmt
sind, Personen auszuzeichnen, die sich durch
besondere Leistungen, durch besonde'rs
wackere Taten aus der großen Zahl der Mit
bürger herausgehoben, also besondere Ver
dienste erworben haben. Auch wir Öster
reicher kennen solche Orden und Ehrenzeichen
aus der Zeit der östereic.hi.sch-ungarischen
Monarchie wie aus der Zeit der Ersten Repu
blik und aus der Zeit der nationalsozialisti
schen HeI'rschaft in unserem Lande, und erst
vor wenigen Monaten hat ja unser National
rat beschlossen, österreichische Ehrenze,ichen
einzuführen, die dazu bestimmt sind, solche
Personenlluszuzeichnen,die sich um das Vater
land besondeI'e Verdienste erworben haben.
Solche Orden und Ehrenzeichen können aber
nicht Lebensrettern zuerkannt werden, weil
das Rettungs1wesen auf Grund des Artikels 15
des Bundesverfassungsgesetzes nicht in die
Kompetenz des Bund'2B, sondern in die Kom
petenz der Bundelslände,r fällt, wie dies im
Bundesgesetzblatt NI'. 46/51 kundgemacht
wurde. Bisher ist es so, daß Lebensrette'rn die
Anerkennung durch eine Geldibelohnung aus
gesprochen wi.rd, die selten mehr als 100 S
betragen kann, wie ja auch aus dem Motiven
bericht zu er:s1ehen ist. E,s ist ganz klar, daß
das Land nicht in der Lage ist, hohe Geld
belohnungen für solche Rettungstaten zu
geben. Die Antragsteller der Öste,rreic.hischen
Volk'spartei, und zwar die Abgeordneten
Bachinger, Ernecker, Tesar, Schwarzott, Dien
bauer, Fehringer und Genos,sen, sind daher
der Meinung, daß Rettungstaten nicht nur
durch eine Geldbelohnung, 'sondern vor aHem
in der FoI'm einer Auszeichnung durch ein
Ehrenzeichen zu würdigen wären. Der Ver
faslSiungsauesehuß hat in seiner Sitzung vom
27. November diesen Antrag einstimmig gut
geheißen und stellt durch mich heute folgen
den Antrag an das Hohe Haus (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
"Die Landes,regierung wird aufgefordert,

dem Landtag ehestens einen Gesetzentwurf
über die Schaffung eines Ehrenzeichens für

die Errettung von Menschen aus Lehens
gefahr zur Beratung und Besehlußrfassung
vorzulegen. "

Ich bitte den Herrn Präsidenten, die
Debatte darüber zu eröffnen und abstimmen
zu lllJssen.

PRÄSIDENT SASSMANN: Eine Wort
meldung liegt nicht vor. (Abstimmung): A n
ge no mme n.

Ich ersuche Frau Abg. C zer n y, die Ver
handlung zur Zahl 488 einzuleiten.

Berichterstatterin Ahg. CZERNY: Hoher
Landtag! Ich habe namens des gemeinsamen
Finanzausschusses und Schulaueschusse.s über
die Vorlage der Landes,reglierung, betreffend
den Voranschlag des SchulbaufondiS für Nie
derösteI1reich für 1954, zu berichten.

Im VoranschIag de,s Schulbaufonds fiir 1951
sind an Einnahmen zunäehst vorgesehen
5 Millionen Schilling, vorbehaltlich einer spä
teren Erhöhung um 1 Million Schilling, weil
im allgemeinen Voranschlag nur 4 Millionen
Schill.ing vorgesehen sind. Die dem Schulbau
fonds zufließenden 20 Prozent der an Gemein
den und Gemeindeverbälllde zu ,gelwährenden
Bedarfslzuweisuugen wurden mit rund 6 Mil
lionen Schilling präliminiert, da das Gesamt
aufkommen für 1954 mit rund 29,933.000 S
beziffert wird. An SchulkIassenbeiträgen
wurden für das Jahr 1954 rund 1,890.000 S
festgestellt. Die im Jahre 1954 eingehenden
Tilgungsraten für bereits gewährte unverzins
liche Schulbaudarlehen belaufen sich für den
Fälligkeitstermin per 1. Jänner 19M auf
787.000 S und für den F'älligkeitstermin per
1. Juli 1954 auf 45.000 S.

Dem Ges,amteingang von 13,717.000 S steht
im Ausgang gegenüber der vom Schulbaufonds
übernommene Zinsen- und 'Dilgung:sdienst für
von Gemeinden aufgenommene Schulbau
da,rlehen mit 112.000 S, so daß im Jahre 1954
für die Gewährung von Schulbaubeihilfen ein
Betrag von 13,600.000 S verbleibt.

Ich erlaube mir daher namens des gemein
,samen Finanz,- und Schulau,sschusses dem
Hohen Hause folgenden Antlrag zu unter
breiten (liest):

DllJS Hohe Haus möge beschließen:
,,1. Der Voranschlag des Schulhaufonds für

Niederösterreich für das Jahr 1954 wird mit
dem Vorbehalt genehmigt, daß die Höhe des
Beitmges des Landes mit der Höhe des im
Landesvoranschlag 1954 für diesen Zweck
bewilligten Betmges übe,reinstimmt.

2. Falls die dem Schulbaufonds für Nieder
österreich zufließ.enden Mittel die im Vor
anschlag des Schulbaufonds für das Jahr 1951
vorgesehenen Beträge überschreiten, wird die
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Landesregierung ermächtligt, bis zur vollen
Höhe dieser E,innahmen durch Gewährung
weiterer Schulbauhilfen zu verfügen."

Ich bitte um Annahme des Antrages.

PRÄSIDENT SASSMANN : Es liegt k,eine
Wortmeldung vor, wir gelangen daher zur
Abstimmung. (Nach Abstimmung): An g e
nomme n.

Ich bitte nun den Berichterstatter, Herrn
Abg. S c h ö bel' 1, durch seinen Bericht zur
Zahl 483 die Verhandlungen über den Vor
anschla;g des Landes Niederösterreich für das
Jahr 1954 einzuleiten.

Berichterst,atter Abg. SCHöBERL: Hohes
Haus! Ich darf heute namens des, Finanz
ausschusses dem Hohen Hause den Vor
anschlag des Landes Niederösterreich für das
Jahr 1954 zur Beratung und Beschlußfassung
vorleigen. Mit diesem Voranschlag hat sich
der Finanzausschuß sehr eingehend befaßt
und ihn nach allem Richtungen hin durch
gearbeitet.

Entsprechend der Bestimmung delI' Landes
verfassung hat die Landesreg,ierung den Vor
anschlagsentwurf rechtzeitlig aufge,ste:1lt. Ge
rade in der heutigen Zeit i,st die Erstellung
eines derart umfangreichen Zahlenwerkes,
dessen einzelne Ziffern von den einzelnen
Verwaltungiszweligen gesammelt und zu einem
Gesamtentwurf zU'sammengefaßt werden müs
sen, mit besonders giroßen Schwierigkeiten
verbunden. Muß doch jede einzelne dieser
Ziffern des Voranschlagsentwurfes auf Grund
vorn Unted31gen gesetzlicher oder vertrag
licher Natur oder auf Grund von Weisungen
oder auf Grund von Schätzungen, die die tat
sächlichen Ergebnisse des Vorjahres unter
angeme!Sisener Be1rücksichtigung einer Ten
denz in ihrer Entwicklung verwerten, erstellt
werden, wenn sie den Grundsatz der Vor
anschlagis:wahrheit 'verwirklichen sollen. Bei
der Erstellung des Gesamtentwurfes ist die
Feststellung der Haupteinnahmen des Lan
des, nämlich der voraussichtlichen Höhe der
ErtmgsanteHe an den gemeinschaftlichen
Bundesabgahen, von besonderer Bedeutumg.
Die,se Feststellung kann erst auf Grund
einer Bekanntgabe durch das Bundesministe
rium für Finanzen erfolgen, welche natur
gemäßerst in einem sehr späten Zeitpunkt
einlangen kann.

Alle Referenten und Beamten haben durch
Erstellung der Teilvoranschläge im richtigen
Zeitpunkt ihren Teil dazu beigetragen, daß
der Voranschlag nunmehr vorgelegt werden
kann. Dem Finanzreferate gebührt jedoch
ganz besondere Anerkemnug dafür, daß es,
nachdem es die verschiedenen Teilgebiete in
eine einheitliche Form gebracht hat, nunmehr

ein so schönes und übersichtliches Elaborat
zur Verfügung stellt.

Der Form nach ist der Voranschlag für das
Jahr 1954 gegenüber dem Voranschla,g der
Vorjahre unverändert geblieben. Einzig und
allein in der Druckvodage des Voranschlages
wUl'den zur besseren Orientierung die elin
zeInen Teile des Voranschlages durch ver
ischiedenfa,rhiges Papier gekennzeichnet.

In materieller Hins,icht ist folgendes zu be
merken:

Der Voranschlag des Lande,s Niederöster
reich für das Jahr 1954 weist Al}s,gaben im
ordentlichen Voranschlag von 578,977.000 S
und im außerordentlichen Voranschlag von
102,664.000 S, zusammen von 681,641.000 S,
aus. Demgegenüber stehen Einnahmen im
ordentlichen Voranschlag von 540,535.600 S
und im außerordentlichen Voranechla,g von
30,600.000 S, zusammen von 571,135.600 S.

Es ergibt sich mithin ein Abgang im
ordentlichen Voranschlag von 38,441.400 S
und im außerordentlichen Voranschlag von
72,064.000 S, zusammen von 110,505.400 S.

Die Bedeckung dieses Abganges soH, so
weit es sich um den Abgang der außerordent
lichen Gebarung handelt, durch Kreditopera
tionen erfolgen, während der Abg1ang der
ordentliCihen Gebarung durch Einspa,rungen
abzudecken sein wird, soweit nicht durch
Mehrreinnahmen die Bedeckung gefunden
werden kann.

Da,s Gesamtausgabevolumen des Vor
anschlage,s für das Jahr 1953 bezifferte sich
unter Berücksichtigung der Zuführungern zum
außerordentlichen Haushalt von 15,000.000 S
auf 599,924.300 S.

Die entsprechende Ziffer für das Vor
anschlagsjahr 1954 lautet bei einer Zuweisung
an den außerordentlichen Haushalt von
30,000.000 S auf den Betrag von 681,641.000 S.

Dies entspricht einer Erhöhung des Ge
samtausgabevolumens von 8,6 Prozent.

Im ordentlichen Voranschlag ergehen sich
gegenübe,r dem Vorjahr Mehrausgaben von
62,257.700 S, denen MehreInnahmen von
55,809.100 S gegeuü:berstehen. Es ergiht sich
sonach eine Erhöhung des Abganges gegen
über dem Vorjahr um 6,448.600 S.

Die Mehreinnahmen sind in der Hauptsache
auf den höheren Ansatz der Ertragsanteile
im Betrage von 33,000.000 S und damit im
Zusammenhang auf den höheren Ertrag der
Landesumlage von rund 4,000.000 S zurück
zuführen. Die weitel'e Einnahmenvermehrung
ergibt slich aus dem höheren Eingang an
Verpflegskosten, Beiträgen von Gemeinden
umd Interessenten für Instandsetzung und
Umbau von Landstraßen und verschiedenen
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sonstigen kleineren Posten. Der Mehrauf
wand auf der Ausgabenseite ist verursacht
durch Mehrkosten im Personalaufwand in der
Höhe von 17,757.200 S und durch die Er
höhung der Sachkredite um 44,500.500 S. Die
Erhöhung des Personalaufwandes ist in der
Hauptsache auf die Anwendung der Bezugs
zuschlagsverordnung 1953 auf die Bedienste
ten des Landes Niederösterreich zuriickzu
führen.

Der ungedeckte Ahgang des ordentlichen
Voranschlages von 38,441.400 S, der sich mit
6,6 Prozent des Gesamtaufwandes darstellt,
ist insofent als nicht beunruhigend anzusehen,
als noch im Jahre 1954 durch geeignete Maß
nahmen Vorsorge getroffen werden muß, die
sen Abgang nach Möglichkeit aus.zugleichen.
Diese Maßnahmen EOllen vor allem darin be
stehen, daß durch eine allgemeine, gleiche,
prozentuelle Kürzung aller Ausgabenkredite
des ordentlichen Haushaltes, welche nicht
Pflichtausgaben, das heißt auf gesetzlicher
oder vertraglicher Grundlage basierende Aus
gaben, sind, eine Hereinbringung ermöglicht
wird.

Der Abgang des außerordentlichen Vor
anschlages von 72,064.000 S soll durcIl
Kreditoperationen gedeckt werden. Die im
außerordentlichen Voranschlag vorgesehene~1

außerordentlichen Einnahmen bestehen aus
Zuführungen aus dem ordentlichen Haushalt
von 30,000.000 S und einem Beitrag des Bun
des zum Aushau des Schlosses Scheihbs von
600.000 S.

Dem Voranschlag ist der Dienstpostenplan
für das Jahr 1954 beigeschlossen. Obwohl dem
Vernehm€'n nach vom Bund im Entwurf zum
Bundesfinanzgesetz 1954 für die beim Amte
der niederösterreichischen Landesregierung
noch in Verwendung stehenden Bundes
beamten im Dienstpostenplan 1954 vorgesorgt
wird, wurden auch die Dienstposten der Bun
desbeamten mit einbezogen, da ja auch- der
Dienstpostenplan 1954 - wie in den vorher
gehenden Jahren - ein Gesamtdienstposten
plan sein soH. Der vorliegende Dienstposten
plan wurde unter Zugrundelegung einer spar
samen, jedoch leistungsfähigen Verwaltung
erstellt und deckt sich in seinen Ansätzen im
großen und ganzen mit denen des ab
gelaufenen Rechnungsjahres. Bei einer Gegen
übers;tellung des systemisierten Standes des
Vorjahres ergibt sich, daß für das Rechnungs
jahr 1954 im Endeffekt ein Wegfall von
182 Dienstposten erzielt ist.

Der Dienstpostenplan für die Bediensteten
der niederösterI'eichischen Straßen_ und
Brückenverwaltung enthält für Straßen- und
Brückenmeister 112 pragmatische und 13 Ver
tragsbediensteten-Dienstposten und für Bau-

T
führer 5 Ve,rtragsbediensteten-Dienstposten.
Für die Straßenwärter und die Bediensteten
des Werkstätten- und Gerätebetriebsdienstes
sind 1254 pragmatische und 1181 Vertrags
bediensteten-Dienstposten vorgesehen.

Ich bitte den Herrn Präsidenten, über die
sen Bericht die Generaldebatte einzuleiten.

PRÄSIDENT SASSMANN: Zum Worte ge
langt der Finanzreferent des Landes, Herr
Landesrat Müll ne r.

Landesrat MÜLLNER: Hohes Haus, meine
sehr geehrten Damen und Herren! Das
Budget 1954 liegt vor. Es ist wie bei jedem
Budget die Frage, welche Höhe die End
summen erreichen. Wenn Sie die Ausgaben
im. ordentlichen und im außerordentlichen
Budget zusammenzählen, so haiben wir heuer
eine Budgetsumme von 680 Millionen, genauer
681 Millionen, erreicht. Das ist gegenüber
dem vergangenen Jahr oder dem laufenden
Jahr eine bedeutende Erhöhung, denn voriges
Jahr haben wir eine Gesamtsumme von
615 Millionen Schilling gehabt. Wenn_ wir die
Durchlauferposten abziehen, so kommen wir
ungefähr auf den Betrag von 600 Millionen,
den ich nun Zur Dis!kussion stellen möchte.

Das Land Niederösterreich hat eine Ge
samtausgabe von 600 Millionen Schilling,
also sechs Zehntel Mmiarden Landesbudget
gegenüber 20 MilHarden Bundesbudget.

Sechs Zehntel Milliarden sind jedenfalls
für das größte Land unseres Bundesstaates
eine bescheidene Summe, und wenn wir diese
sechs Zehntel Milliarden einer näheren Be
trachtung unterziehen wollen, so ist diese
Aus1gabe des Landes Niederösterreich nur
dann richtig zu werten, wenn wir uns di.e
einzelnen Posten oder die Aufgaben näher an
sehen, denen das Land gerecht werden muß.

Freilich sind die Länder nicht mit jenen
großen Lasten beschwert, die im Bundes
budget aufscheinen, dessen Großteil durch
feste Posten gebunden ist. In unserem Landes
budget ist der Prozentsatz der Beträge, die
gebunden s,ind, wohl auch bedauerlich hoch.
Es ist uns bei vielen, vielen Posten unseres
Landes ganz unmöglich, irgendwelche Ände
rungen vorzunehmen, weil sie durch die ge
gebenen Gesetze, Vorschriften ode,r Ge
schäftsbestimmungen eben gebunden sind.
Wenn wir dieses Budget betrachten, müssen
wir auch die Frage behandeln, welche Aus
gaben im Rahmen dieses Gesamtbudgets ge
bunden sind und welche Ausgaben wir als
initiative Ausgaben bezeichnen können, die
für Arbeitsbeschaffung und für zusätzliche
Aufgaben bestimmt sind und die wir frei
willig auf uns nehmen.
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Da möchte ich ungefähr folgende Faust
regel aufstellen: Wenn Sie die 600 Millionen
in die Hälfte teIlen, dann haben Sie eine
Summe von 300 Millionen, und das .- es
stimmt nicht Iganz genau, es sind etwas mehr,
aber wir wollen 300 Millionen annehmen 
ist der Betrag, der für Personalausgaben und
für Ausgaben im Fürsorge- und Gesundheits
wesen notwendig ist. Die Personalkosten von
etwas mehr als 220 Millionen und die Aus
gaben für Fürsorge- und Qesundheitswesen
sind Am:gaben, die von Haus aus zu leisten
sind. Die reBtlichen 300 Millionen brauchen
wir für Sachauslgaben. Diese Sachausg,aben
sind natürlich auch zum TeH gebunden für
Dinge, wo eben keine Abs:triche :gemacht wer
den können, ~um Beispiel: Behei,zung, Be
leuchtung, Schreibmatenial oder Schreib
maschinen. Dann bleibt der Betrag, der nicht
gebunden ist. Wenn Sie die 300 Millionen für
Sachausgaben durch drei teilen und davon
rund ein Drittel für die gehundenen Sach
aus1gaben abrechnen, so bleiben nicht gan,z
zwei Drittel, die uns für zusätzliche Investi
tionen zur Verfügung stehen; 180 Millionen
sind ungefähr der Betrag, der uns für zu
sätzliche Investitionen oder für avbeits
beschaffende Investitionen Zur Verfügung
steht. Das ist sicherlich kein überwältigender
Betrag,aber wenn Sie nun das Verhältnis
von 180 Millionen zu 600 Millionen nehmen,
so muß jeder, der objektiv urteilt, sagen, daß
es ein sehr Ischwiefiiges Unternehmen ist, von
600 Millionen 180 Millionen für initiative
Arbeiten herauszustelletn. Sie wissen, daß zu
diesen Aus'lgaben - die größten sind die für
Wohnbauförderung, für den Straßenbau, für
die Flußbauten, Was1serleitungs:bauten, Kana
li1sations- und EntwässerungsaI1beiten, die ja
alle als produktive Arbeiten gelten - noch
verschiedene ande,re kommen, die sich aus
den Beiträgen des Bundes und der Gemein
den wie auch aus Beiträgen der Interessenten
ergeben. Durch diese 180 Millionen sind daher
nicht nur Arbeiten für 180 Millionen mög
lich, sondern diese 180 MilHonen wirken da
durch weiter, daß sie andere Beiträge mobili
sieren. Es steht Ihnen, sehr verehrte Damen
und Herren, frei, diesen Betrag mit der Zahl
Zwei oder Drei zu multiplieren. Mit Gewiß
heit können wir sagen, daß durch diese
180 Millionen eine Arbeit1sibeschaffung für
mindestens 400 MiUionen in die Wege ge
leitet wird.

Wenn ich diese lange Übersicht gemacht
habe, dann bin ich berechtigt, auch kurz zu
sagen, inwiefern sich das Budget gegenüber
dem des ablaufenden Jahres unterscheidet.
Sie wissen, daß wir im ordentlichen Budget
Aus,gaben von zusammen 579 Millionen Schil-

ling veranschla:gen, das s[nd gegenüber 1953,
in dem wir 517 Millionen hatten, um 62 Mil
lionen mehr. Bei den Einnahmen haben wir
um 56 Millionen mehr, und zwar 541 Millionen
statt der vorjährigen 485 Millionen. Es be
steht daher eine Diskrepanz von sechs Mil
lionen. Wir gehen um 62 Millionen mehr aus
und nehmen um 56 Millionen mehr ein. Das
mußten wir im Abgang ausgleichen, der in
dem neuen uns vorliege1nedn Budget 38 Mil
lionen beträgt, statt der 32 Millionen ima;b
gelaufenen Jahr. Also: 56 Millionen Mehr
einnahmen und ein um sechs Millionen er
höhter Abgang evgLbt wieder die 62 Millionen,
um die wir mehr ausgehen.

Im außerordentlichen Budget sehen wir
102 Millionen bei den Ausgaben statt der
98 Millionen im Jahre 1953, also um vier Mil
lionen mehr Ausgaben. Da dielse Ausgahen
von 102 Millionen durch 30 Millionen Ein
nahmen gedeckt sind, ergibt g,ich im außer
ordentlichen Haushalt elin Abgang von 72 Mil
lionen, so daß sich zuzüglich der 38 Millionen
Abgang im ordentlichen Haushalt für 1954
ein Gesamtabgang von 110 Miillionen herarus
stellt. Wie Sie wissen, hatten wir für das ab
laufende Jahr 1953 zusammen 115 Millionen
Abgang präliminiert.

Ich möchte besonders darauf verweisen,
daß es immer da,rauf ankommt, wie weit eine
Finanzverwaltung einen Abgang noch recht
fertigen kann, welche Gewähr also vorhanden
ist, den Abganlg durch Mehreinnahmen, Er
sparungen und Kreditaufnahmen decken zu
können. Ich kann die Versicherung aibgerbern,
daß sich die Finanz,verwaltung des Landes
Niederösterrelich nach reiflichster Über
legung dazu entschlos'sen hat, ein Budget vor
zulegen, das einen so hohen Abgang aufweIst,
seIhst auf die Gefahr hin, daß sich die tat
sächlichen Erfolgszahlen gegenüber den An
sätzen des Voranschlages nicht erhöhen, also
,selbst auf die Gefahr hin, daß sich im kom
menden Jahr keine Mehreinnahmen ergeben.
Wir müs'sen uns aUe darüber im klaren sein,
daß die Einnahmenansätze im jetzilgen Bun
desbudget bedeutend höher sind, dafür natür
lich auch bedeutend höher im Landeslbudget,
und es wird erst das kommende Jahr zeigen,
ob dieser Optimismus berechtigt ist oder
nicht. Es ist vor allem zu be,rücksicrhtigen,
daß trotz der beschlossienen Steuerermäß,i
gungen im Bundesrbudget und damit auch im
Landesbudget höhere Einnahmen veranschlagt
wurden. Wir woBen aber unsere optimistische
Auffassung von der Wi:r:tschaftsentwicklung
und von d,e,r Finanzentwicklung dadurch zum
Ausdruck bringen, daß wir diese höheren An
sätze, wie sie uns das Fitnanzministerium ge
g,eben hat, auch als uns,ere Ansätze eingestellt
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1mben. Nicht mehr und nicht weniger! Wir
wollen außerdem noch glauben, daß es viel
leicht doch möglich ist, Mehreingänge zu er
reichen, die sich durch Nachzahlungen oder
Mehreinnahmen an Steuern ergeben können.
We[ln das möglich ist, so werden wir einen
Teil unseres Abganges abdecken können. Was
nicht möglich sein wird, abzudecken, das wer
den wir zum Teil durch Kreditaufnahmen er
ledigen oder zum Teil als Abgang in das
nächste Jahr vortragen. Aber eines glaube
ich sagen zu müssen: Mehr Verpfliehtungen,
als wir mit diesem Budget eingegangen sind,
können wir mit bestem Gewis,sen nicht ein
gehen. Es ist oft und oft gesagt worden: Ja,
wenn 100 Millionen oder 110 Millionen Ab
gang ,sind, so kommt es doch auf eine Million
mehr nicht a[l. Ich sage Ihnen, jawohl, es
kommt gar nicht auf eine Million an, aber es
kommt darauf an, wo endlich einmal der End
strich gezogen wird. Denn zuerst haben wir,
das kann ich Ihnen verskhern, nicht an
110 Millionen Abgang gedacht, sondern wir
hatten geglaubt, daß wir vielleicht mit ei[lem
Abgang von 70 oder 80 Millionen auskommen
werden. Sie müssen sich aber vorstellen, wie
die Verhandlungen mit den einzelnen Ressort
beamten vor sich gehen. Ich will hier nicht
den einen oder anderen Beamten hervor
heben, aber Sie kÖ[lnen sich vorstellen, daß
die Wünsche an die Verwaltung sehr groß
sind, so groß, daß sie kein ~inanzreferent,

und möge er heißen wie immer, befriedigen
kann. Es ist also nur die Aufgabe, wie man
all diese Wünsche in ein gewisses System
l:ineinbringen kann. Wir habe[l uns daher
Richtlinien zurechtgelegt. Es sind die einzel
nen Beträge nicht willkürlich eingesetzt wor
den, sondern es mußte nach einem gewissen
Schema vorgegangen werden, und zwar ka[ln
ich Ihnen das mit einigen Worten erklären.
Es sollen jene Ausgaben, die im Jahre 1953
notwendig waren, vermehrt um die gesetz
lich oder vertraglich verpflichtenden Mehr
a.usgaben, in das Budget 1954 eingesetzt wer
den. Das betrifft insbeso[ldere den Personal
aufwand. Nun werden Sie mich fragen, wie
die 62 Millionen Mehreinnahmen verwendet
werden. Ganz einfach: 17 Millionen sind Mehr
aufwendungen für den Personalsektor, fünf
Millione[l brauchen wir mehr an Zinsendienst
und Amort:isationsdienst -. wie Sie wissen.
haben wir unseren Schuldenstand etwas er
höht und müssen daher mehr Zinsen zahlen
und auch mehr Amortisationen leisten -,
dann haben wir einen um 9 Millionc[l höheren
Abgang als im Vorjahr, und schließlich
haben wir für das außerordentliche Budget
um 15 Millionen mehr eingesetzt, nämlich
statt 15 Millionen 30 Millionen. Dann haben

wir noch Durchlauferposten, die 11 Millionen
Schilling betragen, welche sich insbesondere
auf die Gemeindeertl'agsanteile beziehen, und
weiter haben wir eine Vermehrung im Sach
und Zweckaufwand von 5 Millionen. Da haben
Sie also die gesamten 62 Millionen! Sie
können also mit den 62 Millionen Mehr
einnahmen kJeine besonders g,roßa,rtigen Neue
rungen veranlas'sen, denn sie sind durch diese
paar Zahlen, die ich angeführt habe, ge
bunden.

Ich glaube, daß ich jetzt sagen muß, daß
sich vor allem der Grundsatz der Sparsam
lwit in der Landi::siverwaltung, also in den
laufenden Ange'legenheiten, durchsetzen
mußte. Er istsch,wer durchzuführen, aber
wir mÜsls·en ihn durchführen, damit wir für
die außerordentlichen und zusätzlichen In
vestJitionen den sicherlich ansehnlichen Be
trag von 180 Millionen erübrigen konnten. Das
ist uns gelungen. Ich weiß, daß dabei wich
tige und sicherlich anerkennenswerte Wünsche
nicht berücksichtigt werden konnten. Ich
möchte aber ,sa,gen, daß sieh im großen und
ganzen die Ausgabenverteilung nicht wesent
lich verschoben hat. Es ist richtig, daß sich
jetzt die Prozentsätze der Aus1gahen einzelner
Gruppen an den Gesamtausgaben des I..Jandes
anders darstellen. Es wurde mir im Finanz
ausschuß ,gesagt, daß für Kulturangelegen
heiten und Schulangelegenheiten heuer weni
ger Prozente zur Verfügung stehen als im
Vorjahr. Ich möchte Ihnen bezüglich der
Schulausga;ben foligende Rechnung vorführen:
Wir haben eine Ausg;abensumme von 579 Mil
lionen, von denen ich 64,4 Millionen abziehen
muß, die als Durchlaufer in diesem Budget
enthalten sind, und zwar 30 Millionen für
das Außerordentliche und 34 MiIiIonen Er
tragsanteHe für die Gemeinden. Dadurch
komme ich zu Ireinen Ausgruben von 514,6 Mil
lionen. Wenn ich diesen 514,6 Millionen die
Ausgaben von 19 Millionen für das Schul
wesen gegenüberstelle, so sind das 3,7 Prozent.
Voriges Jahr hatten wir 473,8 Millionen
Reinauslgaben und für die Schule 21 Mil
lionen, das sind 4,4 Prozent. Wir haben aber
heuer noch im außerordentlichen Voranschlag
7,6 Millionen für das Schulwesen, so daß sich
eine Ges'amtauslg,abe von 26,6 Millionen er
gibt. Wenn ich die diesjährigen Gesamt
ausgaben von 617 Millionen den 572 Millionen
vom vorigen Jahr Igegenübers,teIle, so haben
wir heuer für das Schulwesen 4,3 Prozent und
voriges Jahr ebenfalls 4,3 Prozent. Wenn ich
zu diesen Zahlen noch die Ausgaben für land
wirtschaftliche Schulen, die ja auch zum
Schulwes,en gehören, aber nicht in dieser
Gruppe verrechnet sind, dazuzähle, so müs
sen wir heuer 15 MiIIio[len und voriges Jahr
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13,5 Millionen dazuzählen, das ergibt für
heuer 6,7 Prozent und für voriges Jahr eben
falls 6,7 Prozent. Ich möchte gerade auf diese
6,7 Prozent hinweisen, weil auch im Bunde'S~

budget eine Summe von 6,8 oder 6,9 Prozent
für das Schulwesen ausgegeben wird.

Das Land Niederösterreich ist also, obwohl
es finanziell s'chwächer ist, nicht kultur- oder
schulfe,indlich, wobei ich ohne weiteres zu
gebe, daß manche Länder mehr tun als wir.
Ich möchte das deshalJb sagen, damit wir uns
darüber klar sind, daß wir uns in allen Spar
ten bemüht haben, das Verhältnis so wie im
abgelaufenen Jahr aufrechtzuerhalten.

Ich wurde heute gebeten, für das "Echo des
Tages" einiges über das Budget zu sagen, wo
bei mich der Sprecher . zum Schluß gefragt
hat, ob ich selbst mü diesem Budget zu
frieden bin. Darauf mußte ich ihm ant,worten,
da,s sei eine schwierige Frage, denn ich kann
nur sagen, daß wir be,i Erstellung der Aus
gabenseite unser Bestes geleistet haben. Daß
ich mit der Einnahmenseite nicht zufrieden
bin, das, glaube ,ich, weiß das ganze Haus
und alle Abgeordneten, die hier versammelt
sind, weil ich seit Jahr und Tag gegen die
Benachteiligung Niederösterreichs ankämpfe.
(Bravorufe rechts.)

Wie'slo ist gerade die Lage Niederösterreichs
so unaJ1lgenehm? Ich möchte vor allem an
deren darauf hinweisen, daß durch die Über
legungen und Verhandlungen im Zuge des
Finanzaus1gleichslgesetzes für Niederösterreich
immer wieder, ob es jetzt so oder so erörtert
wird, eine neue Schwierigkeit entsteht. Ich
glaube, Sie werden schon in den Zeitungen
gelesen haben, daß das Finanzminister.ium die
Absicht hatte, statt des Bwndespräzipuums die
Schullasten auf die Länder zu verlagern. An
und für stich wäre der Betr8Jg ungefähr in
gleicher Höhe, für uns aber handelt es sich
nicht um den Gesamtbetrag, sondern es ist
auch hier wieder das Un8Jngenehme, daß
Niederösterreich durch eine solche Maßnahme
am schwersten von 8Jllen Ländern getroffen
worden wäre. Denn leider sind die Kosten für
die Schulen in Niederösterreich prozentueIl
größ,er als in den anderen Ländern, ja ich
möchte salgen, von allen Ländern am größten.
Es war daher unsere unbedingte Pflicht, diese
Form des neuen Flinanzausgleiches abzu
lehnen. So ist wieder ein Finanzausgleich zu
stande gekommen, wo das Bundespräzipuum
- leider 700 Millionen statt 575 Millionen _.
nach dem alten Schlüssel auf die Länder und
Gemeinden aufgeteilt wird.

Erlauben Sie mir, daß ich auch hierzu
etwas sage. Von dem alten SchIüs<sel wird in
manchen Zeitungen oder Versammlungen be
hauptet, daß er ungerecht wäre, weil die Auf-

teilung des Bundespräzipuums zwischen Län
dern und Gemeinden eine angeblich stei
gende Benachteiligung der Gemeinden mit
sich bringt, und :lJwar wegen des verschiedenen
Prozentsatzes von 402/3 Prozent für die Ge
meinden und 26 Prozent für die Länder. Ich
muß sagen, daß das nicht <stimmt, weil es
nicht vollständig ist. Bei Ersterstellung des
Finanzausgleiches wurden aUe Einnahmen
der Länder und der Gemeinden gegenüber
gestellt, und zwar bei den Ländern die Er
tragsanteile und die Landesumlage und bei
den Gemeinden außerdem die Gewerbesteue:
und die Grundsteuer. Es ist natürlich selbst
verständliich, daß bei Aufteilung des Bundes
präzipuums auch die Ge<werbe- und Grund
steuer berücksichtigt werden mußte. Ich
glaube, es ist sehr intereiS'sant, wenn ich zum
Beispiel erwähne, wie die Ge~erbesteuer in
ihrem. Ertrag wäJhrend der einzelnen Jahre
angestiegen ist. Die Gewerbesteuer war für
das Jahr 1949 mit 220 MiUionen ver
anschlagt, in Wirklichkeit hat sie über
540 MiHionen getragen; für 1950 war slie mit
530 Millionen angenommen, in Wirklichkeit
erbrachteS'ie 794 Millionen. Für das Jahr 1951
war sie mit 886 Millionen veranschlagt, und
in Wirklichkeit hat sie über eline Milliarde
eingebracht. Im Jahre 1952 war sie mit
800 MilLionen veranschlagt, und getragen hat
sie 1135 Millionen. Für 1953 war 'sie ebenfalls
mit 800 MilLionen budgetiert, srie hat in den
ersten zehn Monaten aber schon 1115 Mil
lionen erbracht, so daß mit der Aufbringung
von 1400 Millionen gerechnet werden kann.

Daß diese Gewerbesteuer als Gemeinde
abgabe im Sektor der Gemeindefinanzen
größte Bedeutung hat, kann natürlich nicht
bestritten werden. Es kann natürlich al.\ch
nicht bestritten werden, daß jene Gemeinden,
die geringere Eingänge aus der Gewerbe
steuer haben, in Schwierigkeiten geraten. Nun
wissen Sie, daß Niederösterreich einen Anteil
von 18 Prozent an der Gesamtbevölke<rung
hat, die Ge:werbesteuer für sämtliche nieder
österreichische Gemeinden beträgt aber nur
11,5 oder 11,7 Prozent, im beSiten 12 Prozent,
so daß sich daraus eine ungeheure Benach
teiligung der niederösterreichischen Gemein
den gegenüber den Gemeinden der anderen
Länder ergibt. Ich möchte Ihnen zum Bei
spiel sagen, daß der Anteil Wiens an der Ge
samtbevölkerung 25 Prozent beträgt, wäh
rend der Anteil Wiens an der Gewerbesteuer
34, 35 oder 38 Prozent beträJgt. Es ist selhst
verständlich, daß sich die Finanzkraft dort
hin verlagert, wo Gewerbesteuer aufgebracht
wird.

Ich möchte aber weiter noch folgendes
sagen: Es ist sicher lobens,wert, wenn den
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niederösterreichischen Gemeinden aus einem
gemeinsamen Topf ein Ausgle:ichshetrag be
zahlt wird. Wenn also eine Stadt oder eine
Gemeinde des Laudes Niederösterreich einen
sehr großen Ausfall oder große Lasten zu
tragen hat, dann kann ihr ein gewisser Aus
gleich8lbetrag gegeben werden. Wir sehen
aber, daß der Gesamtbetrag, der allen nieder
österreichischen Gemeinden zukommt, weit
unter dem andemr Länder liegt. Ich möchte
dazu folgendes ,sagen: Die einzelnen Gemein
den wären bei der Zuteilung nicht nach dem
Bevölkerungsschlüssel oder g'ar nach einem
abgestuften Bevölkerungs,schlüssel zu be
werten, sondern darnach, welche E,rforder
nisse sie zu erfüllen haben. Bei Klärung dieser
Frage ist folgendes zu bedenken: Wenn man
die gesamten Gemeindeertralgsanteile nach
dem abgestuften Bevölkerwngsschlüssel auf
teilt, dann sinkt der Anteil der niederöster
reichi,schen Gemeinden an dem Gesamtbetrag
von 18 Prozent auf 13,6 Prozent. Darin liegt
eine große Ungerechtigkeit. Denken Sie nur
an die kleinen Orte in der Umgebung Wiens,
deren Bevölkerung jetzt, weil sie unter den
Fittichen des Wiener Rathauses lebt, mit
sieben multipliziert wird. Sauten sie nach
Niederösterreich zurückkommen und sich
einen Bürgermeister wählen, also eine Selbst
verwaltung erhalten, so Isollte man glauben,
daß sie dann mehr oder zumindest dasselbe
beikommen. Nein, im Gegenteil, dann wird
ihre Bevölkerungszahl nur mit drei multi
pliziert. Das wirkt skh so aus, daß die Be
völkerull1g aller Gerne'inden Niederösterreichs,
die 18 Prozent der Gesamtbevölkerung
österreichs darstellt, wenn sie nach dem ab
gestuften Bevölkerungsschlüssel zusammen
ge'zählt wird, nur 13,4 Prozent ausmacht. Der
Differenzbetrag zwischen 18 und 13,4 Pro
zent ist 4,6 Prozent. Diese 4,6 Prozent
machen 60 Millionen aus. Darum Ist unsere
Forderung, daß die Ertragsanteile der Ge
meinden nicht nach abgestuftem Bevölke
rungsschlüs.sel aufgeteilt werden sollen, son
dern zuerst auf die einzelnen Länder nach
dem natürlichen Bevölkerung,sschlü,ssel. Inner
halb jedes Landes könnte dann nach der
Steuerkraft oder nach einem abgestuften Be
völkerungslschlüssel aufgeteilt werden, wie es
eben den Bedarf erfordert. Dann, glaube ich,
wäre es für die niederösterreichischen Ge
meinden leicht, nicht nur das Defizit ihrer
Spitäler, sondern noch viele andere Aufgaben
erfüllen zu können.

Ich komme nun auf das Land Niederöster
reich selbst zu sprechen. Niederösterreich hat
einen Bevölkerungslanteil von 18 Prozent. Es
ist richtig, daß wir unsere Ertragsanteile
nach der Bevölkerung bekommen, soweit sie

eben nach der BevöLkerung aufgeteWt werden,
und soweit sie nach dem Aufkommen aufge
teilt werden, natürlich nach dem Aufkommen.
gs kann mir abe,r niemand klarmacheo, daß
ein Land, wenn es eine Landeshauptstadt be
sitzt, dadurch bedeutende Mehrausgaben hat.
Nehmen Sie zum BeispielOberösterreich oder
Steiermark. Glauben Sie wirklich, daß diese
Länder für ihre Landeoshauptstadt um so viel
mehr Ausgaben übernehmen, als ihnen nach
der Bevölkerung und nach dem Steuerauf
kommen an Landeseinnahmen zukommen?
W:ir haben uns zum Beispiel den Anteil von
Linz an Oberösterreich berechnet. Unz hat
eine Bevölkerung von 16,6 Prozent. Wenn
Linz jet.zt nicht Landeshauptstadt wäre, son
dern als Stadt die Landeseinnahmen beikäme,
so würde Oberösterreich mit e'inem Schlag
mindestens 16 Prozent und, wenn Sie das
Steueraufkommen berücksichUgen, 20 Prozent
seiner Gesamteinnahmen verlieren. Bei Graz ist
es noch ärger. Graz hat eine Bevölkerung von
über 20 Prozent. Wenn die Landeseinnahmen,
die dem Land Steiermark dadurch zu
kommen, wegfallen, so würde Steiermark mit
einem Schlag 25 Proz,ent an Landeseinnahmen
verlieren. Von Salzbul1g will ich gar nicht
reden. Die St'3,dt Salzburg hat eine Be!Völke
rung von 31,5 Prozent des Landes Salzburg.
Wenn der Landes:anteH der Landeshauptstadt
ausfällt, so verliert das Land mindesteu.s
3l Prozent. Nach dem Steueraufkommen ge
rechnet, würde das Land Salzburg sicher
40 Proz,ent verlieren.

Wir haben in Österreich Länder mit Lan
deshauptst.ädten und ein Land ohne Landes
hauptstadt. Daß dies,es Land ohne Landes
hauptstadt bedeutend benachteil.igt i8lt, geht
eindeutig aus dem Gesl3!gten hervor. Ander
seits hruben wir Städte mit Gemeinde
einnahmen und eine Stadt mit Gemeinde- und
Landeseinnahmen. Ich bin nicht hier, um
jemand etwas zu mißgönnen oder zu sagen,
dort soll man etwas wegnehmen. Nur eines
will ich festslteIlen, daß Niederösterreich als
ein Land ohne Landeshauptstadt in finan
zieller Hinsicht auf die Dauer nicht so weiter
geführt werden kann. Niederösterreich muß
auch einen Teil der Landeseinnahmen be
kommen, die ihm durch den Mangel einer
Lande8lhauptstadt verlorengehen. (Beifall bei
der öVP.) Wenn wir dieses Verlangen auch
nicht als eine Kampfansage ansehen, so will
ich es doch festgestellt haben, um unsere
schwierige Lage einmal in aller ÖffenUichkeit
aufzuzeigen. Sie müssen bedenken, daß wir
600 Millionen E,innahmen ,haben, und daß der
Landesanteil der Stadt Wien, der uns ver
lorengeht, ebenfalls 600 Millionen beträgt.
Ich will nichtoogen, daß wir unsere E,in-
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nahmen verdoppeln wollen, aber ich will nur
feststellen, wie groß der Verlust ist, der uns
aus dem Fehlen einer Landeshauptstadt ent
steht. An Sawburg sehen Sie es deutlich.
Wenn von Sal~buI"g die Stadt Salzburg her
ausgenommen wird, so würde das Land
40 Prozent verlieren. Niederösterreich verliert
50 Prozent. Das ist selbstverständlich, weil
das Größenverhältnis von Wien zum Lande
Niederösterreich noch ungünstiger ist als
jenes der Stadt Salzburg zum Lande Salz
burg. Darum muß ich, wenn mich jemand
fragt, ob ich mit diesem Budget einverstan
den oder zufrieden bin, natürlich sagen: Die
Einahmenseite kann keinen verantwortlichen
Vertreter des Landes Niederösterreich be
friedigen.

Wir müsBen daher mit sehr großer Spar
samkeit und auch mit größter Verantwortung
zu Werke gehen, weil wir nicht wissen, wie
schwer uns die kommenden Zeiten treffen
können. Niederösterreich wird an der Auf
wärtsentwicklung der Wirtschaft nicht immer
im selben Ausmaß teilhaben wie die anderen
Länder. Wir können und müssen daher mit
der Budgeterstellung vors;ichtiger sein als
andere Länder. Wenn ich als Finanzreferent
bitte, das Budget unverändert anzunehmen,
so geschieht es nicht vielleicht aus der Ab·
sicht, diesen oder jenen Wunsch nicht zu be
friedigen, sondern es geschieht vielmehr aus
der Sorge heraus, ob wir dieses Jahresbudget
in diesem Ausmaß aufrechterhalten werden
können. Es gibt Länder und Körperschaften,
die bedeutend stärker sind als wir, und trotz
dem kein außerordentliches Budget erstellen,
sondern einfach sagen, wenn Mittel vorhanden
sind, werden diese oder jene Arbeiten durch
geführt.

Ich stelle fest, daß wir diesen Weg nicht
gegangen slind. Wir haben ein außerordent
liches Budget erstellt, das durchgeführt wird,
wie es in den abgelaufenen Jahren durch
geführt wurde. Wenn es auch noch so schiWer
sein sollte, werden wir uns mit aller Kraft
bemühen, alles, was hier vorgeBehen wurde,
nicht als Wunschliste zu betrachten, sondern
als Verpflichtung. Seien Sie mir aber nicht
ungehalten, wenn ich anderseits sage, daß
jetzt der Bogen so weit gespannt ist, daß wir
ihn nicht noch mehr spannen können. Wenn
daher dieser oder jener Antrag auf Erhöhung
der Budgetausga,ben gestellt wird, so muß ich,
auch wenn er in seinem 'Wesen noch so gut
gemeint und. berechtigt ist, in der jetzigen
Situation sagen, es ist derzeit nicht möglich,
noch weiter zu gehen. Wenn im Finanzaus
schuß Anträge von mir oder durch meine
Partei abgelehnt wurden, so ist das nicht in
dem Sinne geschehen, wie es scherzhaft in

einer Zeitung Bteht: "Der Herr Finanzreferent
geruht anzuordnen." Es ist wirklich nicht
meine Absicht, zu diktieren oder irgendeine
Zwangsmaßnahme zu setzen, sondern ich bitte
Sie, einzusehen, daß die Lage für Niederöster
reich wirklich schwer ist. Wir werden uns
insbesondere bemühen müssen, die Ein
nahmen des Landes Niederösterreich auf
irgendeine Weise zu steigern, womöglich
niemandem zuleide, aber vor allem anderen
uns zur Freude! (Lebhafter Beifall bei der
ÖVP.)

PRÄSIDENT SAS8MANN: Ich eröffne die
Generaldebatte und erteile als erstem Redner
Herrn Landesrat Gen n e I' das Wort.

Abg. GENNER: Hoher Landtag! Vielleicht
ist es nützlich, an die letzte Feststellung des
Herrn Finanzreferenten, an die Voraussage:
" ... das Budget wird durchgeführt werden",
anzuknüpfen, wobei ich mich daran erinnere,
daß bei den Beratungen im Finanzausschuß
immer wieder die Formel zu hören war: "Das
Budget ist erfüllt worden." Damit ist sozu
sagen das alte Budget ausgeleitet und das
neue eingeleitet worden.

Alber dann ist es um so nützlicher, den Ver
gleich zwisohen dem Budget 1954 und dem
Budget 1953, den der Herr Finanzreil'erent
begonnen hat, fortzusetzen und etwas ein
gehender zu machen. Hier ergeben sich
folgende Tatsachen: Erstens, die Kürzungen,
die im Budlget 1953 bei sehr wichtigen Posten,
wie Fluß- und Bachregulierungen, Wildbach
verbauungen, Straßen usw., vorgenommen
worden sind, sind auch im Budget 1954 auf
rechtgeblieben. Zweitens ergibt sich die Tat
sache, auf die auch der Herr Finanzreferent
hingewiesen hat, daß die MehrauS'gruben im
Budget 1954, die sich durch die Mehrein
nahmen für 1954 ergeben, nicht für produk
tive Arbeit verwendet werden, sondern daß
sie sich aus der Erhöhung des Personalauf
wandes, aus dem größeren Schuldendienst U'sw.
ergeben, daß heißt also, daß das Budget 1954
im wesentlichen unverändert geblieben ist.
(Landesrat Müllner verläßt den Saal.) Wo
geht er denn schon wieder hin? (Schallende
Heiterkeit.)

Wenn also, sozusagen als ein Trost, für
1954 gerühmt wird, daß das Budget 1953 "er
füllt" wurde, und der Herr Landesfinanz
referent ve~sichert, auch das Budget 1954
werde erfüllt werden, so sieht man anderseits,
daß das Budget 1954 kein Budget der Al'beits
beschaffung ist. Das lassen die Auswirkungen
des Budgets 1953 auch erkennen, denn wenn
mit Ende November 1951 die Zahl der Arbeits
losen 16.829 war und diese Zahl im Jahre 1952



102 Landtag von Niederösterreich. V. Session der V. Wahlperiode. 6. Sitzung am 15. Dezember 1953.

31.649 (Zwischenrufe) und Ende November
1953 31.757 betragen hat, dann heißt dies:
die Zahl der Arbeitslosen ist infolge der Aus
wirkungen des Budgets 1953, das "durch
geführt" wurde, bis Ende des Jahres weiter
a'ngestiegen. Nach allen bisherigen Erfahrun
gen kann es nun geschehen, daß ein Beruhi
gungsapostel der Volkspartei aufsteht und
sagt: "Das wissen wir ja auch, es gibt aber
doch auch eine saisonhedingte Arbeitslosig
keit." Entscheidend ist aber das Ansteigen
und das Ausmaß der Arbeitslosigkeit. Damit
ist schon gekennzeiohnet und bewiesen, und
zwar um so mehr, als auch die Preise ge
stiegen sind, daß das Budget 1954, wie es 1ms
vorliegt, !,{ein Budget der Arbeitsbeschaffung,
sondern ein Budget des Abbaues ist. Das er
gibt sich auch aus dem Vergleich, den der
Herr Finanzreferent etwas unvorsichtig be
gonnen hat. Der Herr Finanzreferent hat
nämlich gesa'gt, daß 30 Millionen' für Wohn
bauförderung aus,gegehen werden sollen, er
hat aber nicht hinzugefügt, daß es im vorigen
Ja,hr 50 Millionen gewesen sind, daß also die
Mittel für die Wohnhauförderung im Jahre
1954 um einen wesentliohen Betrag gekürzt
werden sollen. Dabei ist bekannt, daß die
Wohnungsnot in Niederösterreich sehr groß
ist. Auf eine Anfrage im Finanzausschuß, ob
es möglichselin werde, die Mittel für die
Wohnibauförderu'ng im Laufe des Jahres zu
erhöhen, hat der Herr Finanzreferent vor
sichtig geantwortet, er könne die Entwicklung
noch nicht beurteilen, er könne noch nicht
sagen, ob das möglich sei. Das heißt, die
Antwort war eigentlich so, daß man annehmen
konnte, daß der Herr Finanzreferent an eine
solche Erhöhung der Mittel für die Wohnbau
förderung nicht denkt.

Damit im Zusammenhang muß man natür
lich sagen, daß die Erhöhung des Notopfers
eine schwere Belastung des Landes und der
Gemeinden darstellt und auch ihren Nieder
schlag im Budget findet. Der Herr Finanz
referent s'a'gt, es habe lamg,wierige Verhand
lungen mit dem Herrn Finanzminister ge
geben, der erklärt habe, entweder müs1se ein
höheres Notopfer übernommen werden oder
aber die Länder müßten die Bezahlung der
Lehrer übernehmen. Es ist eine grundsätz
liche Frage, daß die Lehrerbesoldung vom
Bund getragen werden muß. Dafür sprechen
das Interesse der Schule und die Wünsche
der Bevöl,kerung. Es ist auch mitgeteilt wor
den, daß der Herr Finanzminister -schließlich
auch mit anderen Dingen gedroht hat, näm
lich damit, daß die Ertmgsanteile für die
Länder gekürzt werden sollen. Aber die Frage
steht gar nicht so, ob Übernahme der Be
soldung der Lehrer, Kürzung der Ertrags-

anteile oder Erhöhung des Notopfers. Die
Sache ist glanz einfach die, daß ein Notopfer
eingeführt worden 'ist mit der Begründung,
der Bund s,ei in einer außerordentlich schwie
rigen L8Jge und das Notopfer sei nur eine
vorübergehende Abgabe. Nun aber droht es
in der Form des Bundespräzipuums, wie es
jetzt heißt, zu einer ständigen Einrichtung
zu werden. Der Betrag wird von Jahr zu Jahr
höher, und das Notopfer ist nun schon ein
Krebsgesehwür, das sich immer weiter aus
breitet und immer mehr Schaden anrichtet,
wenn es nicht radikal beseitigt wird. Und da
für sind beide Koalitionsparteien verantwort
lieh.

In diesem Budget findet auch die Tatsache
ihren Ausdruck, daß der Betrag, den das
Land Niederösterreich für einen Teil der
Lehrenbesoldung übernehmen muß, von acht
auf neun Millionen Schilling erhöht worden
ist. Duroh diese Bestimmungen, mit denen
der Grundsatz durchbrüchen wird, daß der
Bund allein für die Lehrerbesoldung auf
kommen soll, wird Niederösterreich wieder
am stärksten getroffen. Es ist doch kein
Zweifel, daß dieser Betrag im Budget sehr
beträchtlich ins Gewicht fällt und daß dieser
Betrag bei anderen Aufgaben fehlt, was
übrigens der Finanzreferent im Finanzaus
schuß auch zugegeben hat. Vielleicht darf
man daran erinnern, daß, als die Bestimmun
gen diese,s Gesetzes beschlossen worden sind,
in diesem Saale der Finanzreferent und der
Schulreferent Schulter an Schulter diese Alb
änderungen des Gesetzes und die Über
nahme eines Teiles der Lehrerbesoldung
durch die Länder, also diese außerordentliche
Belastung des Landes Niederösterreich, ver
teidigt haben.

SeIibstver'ständIich findet sich in diesem
Budget wieder die Ermäehtigung oder Ver
pflichtung, wie das jetzt heißt, zur generellen
Kürzung der Sachausgaben, obwohl es einen
Grund dafür nicht gibt und nie gegeben hat.
In diesem Budget ist nämlich ohnedies die Be
stimmung enthalten, daß Aus,gaben nur er
folgen können, wenn die Bedeckung vor
handen ist. Welchen Z,weck hat nun dies'e Be
stimmung, diese Ermächtigung, solche gene
relle Kürzungen vorzunehmen? Wie schaut es
in der Praxis "aus? In der Praxis schaut es so
aus, daß ungefähr 14 Tage oder drei Wochen
nach dem Budgetbeschluß des Landtages in
der Landesregierung ein Antrag des Finanz
referenten vorliegt, wonach die Sachausgaben
um soundso viele Prozent gekürzt werden
sollen. Das ist eine allgemeine Kürzung, die
sofort vorgenommen wird. Auch hier wird ge
antwortet: Nun gut, das wird im Laufe der
Zeit aufgehOlben und das Budget wird erfüllt.
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Es ist die Frage, wann diese Bestimmung
aufgehoben und in welchem Referate slie auf
gehoben und wann das Budget erfüllt wird.
Es ist selbstverständlich nicht alles eins, ob
ein Referat mit den gesamten Posten, die im
Budget beschlossen worden sind, rechnen
kann, oder nur mit dem Betrag, der um die
Kürzung geringer ge,worden ist. Das ist zum
Beispiel- bei den Bau'Vorhaben selbstverständ~

lieh nicht allelS eins. EiS gibt dafür auch keine
Notwendigkeit, außer der, daß dem Finanz
referenten auf diese Weise eine besondere
Ermächtigung unter Verletzung des Budget
rechts des Landtages erteilt wird.

Die,ses Budget steht im Zeichen der Fort
dauer des Unrechts an Niederösterreich. Der
Herr Finanzreferent hat auf die großen Ver
luste hingelwiesen, die Niederösterreich da
durch entstehen, daß es ein Land ohne Haupt
stadtist, und er hat erklärt, daß man alles
tun müslSe, damit die Benachteiligung, die da
durch entsteht, aufgehoben wird. Ich glaube,
daß das ,schon ein gewisser Fortschritt ist.
Man darf albel' nicht vergessen, daß dazu seit
vielen Jahren eine schwere Zurücks.etzung
Niederösterreichs kommt, die nicht geringe
Verluste, nicht geringe Schäden für das Land
und seine BevöLkerung hervorgerufen hat.
Durch die unrechtmäßige Verteilung der
Mittel des WohnhausM"iederaufibaufonds ist
zweifellos ein Schaden von 300 bis 400 Mil
lionen Schilling entstanden; wie es ja über
haupt einen SchaJden gibt, der nicht im
Budget aufscheint, aber doch dnen schweren
Schaden für das ganze Land und damit für
ganz Österreich darstellt. Durch die un
gerechte Verteilung der Mittel des Bundes
wohn- und Siedlungsfonds erleidet Nieder
österreich im Jahr einen Schaden von acht
Millionen Schilling. Aber es gibt auch Schä
den, die im Budget seLbst ihren Aus:druck
und ihren Niederschlag finden. Nehmen wir
einmal eine ganz konkrete Tatsache, die sehr
auflschlußreich ist. Die Beträge, die das Land
aus den Mitteln für Brücken- und Straßen
bau für den Wiederaufbau kriegszerstörter
Brücken bisher getragen hat, machen ein
schließlich der Ausgaben des Jahres 1953,
die sich auf ungefähr acht MiHionen Schilling
belaufen, 44,6 Millionen Schilling aus. Das
sind Ausgaben, die für den Wiederaufbau
kriegslzerstörter Brücken vom Lande getragen
wurden; dabei sind noch nicht alle kriegs
zerstörten Brücken wiederaufgebaut. Das
heißt, die Ausgaben des Landes für diesen
Zweck werden weitergehen. Es ist aber doch
kein Zweifel, daß der Bund verpflichtet ist,
die durch Kriegshandlungen zerstörten
Brücken M"iederaufzUibauen. Ich glaube, daß
es nützlich ist, gerade ein solches Beispiel an-

zuführen, weil das allgemein verständlich ist
und hier die Wahrheit und das Recht auf
keine Weise verdunkelt werden kann. Es ist
eine Tatsache, daß das Land hier Verpflich
tungen übernimmt, die der Bund zu tragen
hat, und daß dem Land seLbstverständlich
diese großen Beträge dann zur Erfüllung
anderer Aufgaben sehr empfindlich fehlen.
Diese Zurücks1etzung Niederösterreichs, dieses
Vorenthalten dessen, was Niederösterreich
gebührt - der Herr Finanzreferent hat da
von in einer Beziehung auf eine andere Sache
gesprochen -, hat natürlich auch ZUr Folge,
daß groß·e Aufgahen, deren Erfüllung gerade
in Niederösterreich dringend ist, wie zum Bei
spiel der Bau von Ybbs-Persenbeug, ver
zögert und gehemmt werden. Dadurch wird
die Erfüllung jener Aufg8iben, die der Ge
samtheit dienen und die von größtem Inter
esse nicht nur für Niederösterreich, sondern
für Wien und für das ganze Bundesgehiet
sind, verzögert oder hintangehalten. Das sind
die Tatsachen, aus denen ersichtHch ist, wie
ungeheuer der Schaden ist; den dieses Land
seit Jahr und Tag erleidet und der selbst
verständlich zugleich ein Schaden für die Ge
samtheit des gesamten Bundeslandes ist. Man
muß diese Tatsachen deswegen in dieser
scharfen Form anführen, weil dieses Unrecht
jahrelang geduldet worden ist und weil es
jetzt manchmal in einer etwals lässigen Art
zum Ausdruck kommt, 'indem zugegeben
wird, daß Niederösterreich benachteiligt
werde und daß man das jetzt nioht mehr
leugnen könne. Aher was geschieht gegen die
Fortdauer des Unrechtes? Darum handelt es
sich, denn dieses Unrecht dauert weiter an.

Vielleicht darf ich da an eine hübsche,
kleine Geschichte erinnerm, die sich im Finanz
ausschuß abgespielt hat, wo Ahgeordneter
Staffa in einem Zwischenruf den Finanz
referenten gefragt hat: Wieviel ist der Bund
dem Lande Niederöste:rreich für Wiederauf
baukosten schuldig? Der Finanzreferent
schien einen Augelnblick verblüfft zu sein, er
hat auch nicht darauf geantwortet, obwohl
er das eigentlich als Finamzreferent wissen
müßte. Aber er hat auf die Art geantwortet,
daß er geslagt hat, er hoffe, daß die SPÖ
Minister Verständnis zeigen werden, wenn
eine Forderung Niederösterreichs auftritt. Ich
hoffe, daß sich die Hoffnung des Herrn
Finanzreferenten, daß die Bundesregierung
Verständni,s für Niederösterreich aufhringt,
erfüllen wird. Die Volkspartei im der Bundes
regierung ist ja dieselbe wie in der Landes
regierung, und die SPö dort drüben ist die
selbe wie hier, und es ist daher etwas ,selt
sam, wenn hier so der Eindruck zu erwecken
versucht wird, als ob ohnedies etwas geschähe
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zur Beseitigung des Unrechtes an Nieder
österreich.

Dieses System des Unrechts, der Zurück
setzung, der Fortdauer des Unrechts würde
sofort zusammenbrechen, wenn es nicht drüben
und hüben gestützt werden würde. Denn das
System ist das entscheidende, das s,ie,h aus
wirkt überall in allen gesetzlichen Bestimmun
gen, in allen Verordnungen, in allen Maß
nahmen, in dem Schuldig:bleiben der Inter
essentenbeiträge des Bundes, um nur ein Bei
spiel zu nehmen. Überall ist diese Linie und
dieses Sy,stem des Unrechts an Niederöster
reich sichtbar. Und dieses Unrecht dauert
fort. Entscheidend ist das System. Wir sehen
das gerade jetzt an einem anderen Beispiel,
das nicht ohne Zusammenhang mit den all
gemeinen politischen Verhälbnissen betrachtet
werden kann. Es ist selbstverständlich, daß
man zu den Einzelheiten des Prozesses, der
gerade jetzt in einer großen Stadt in Nieder
österreich durchgeführt wird, erst nach dem
Ende des Prozesses, nach dem Urteil Stellung
nehmen kann, aber dieser Prozeß ist eine
schwere Anklage, das kann man jetzt schon
sagen, gegen das System der autoritären
Verwaltung von oben bis unten, und schon
jetzt ergibt sich daraus die große Dringlich
keit der Demokratis1ierung der Bezirksver
waltung. Man wird sehen, wie nun die So
zialistische Partei, die theoretisch diese For
derung immer vertreten hat, praktisch dazu
Stellung nehmen wird.

Entscheidend ist, daß man sich mit dem
System nicht einverstanden erklärt, daß wirk
lich die Absicht besteht, das System zu be
seitigen, und das gilt vor allem für das Un
recht an Niederösterreich, das gilt für die
Fortdauer dieses Unrechts. Wenn der Land
tag wirklich einheitlich und geschlossen zum
Ausdruck bringt, wie es als gewählte Ver
tretung von Niederösterreich seine Pflicht
wäre, daß er dieses Unrecht an Niederöster
reich nicht länger dulden will, dann wird es
auch beseitigt werden im Interesse Nieder
österreichs und ganz Österreichs.

PRÄSIDENT SASSMANN: Zum Wort ge
langt der Herr Abg. W 0 n d l' a k.

Abg. WONDRAK: Hohes Haus! Der Land
tag von Niederösterreich ist eben daran, den
Haushaltsplan des Landes für das kommende
Geschäftsjahr zu beschließen. Es ist ohne
weiteres zuzugeben, daß der Voranschlag in
seiner technischen Ausgestaltung muster
gültig vor uns liegt und daß er die ent
sprechenden Beilagen enthält, die eine In
formation der Mitglieder des Hohen Land
tages zulassen. Der Voranschlag des Landes

Niederösterreich ist aber letzten Endes doch
eine Sache, die weit über den Rahmen sonsti
ger Beschlüsse hinausragt, denn das Budget
recht ist eigentlich das fundamentale Recht
einer ges,etzgebenden Körperschaft. Es muß
daher betont werden, daß sich der Landtag
seiner Macht besinnen müßte, um dem Budget
wivklich jenen Stempel aufzudrücken, der
nach der Meinung der freigewählten Volks
vertreter eine unbedingte Notwendigkeit ist.
Wenn wir aber betrachten, wie dieser Vor
anschlag entstanden ist, so kann man durch
aus nicht sagen, daß es demokratische Ten
denzen gewesen sind, die zu der Erstellung
dieses Voranschlages geführt haben. Die Ver
fassung unseres Landes bestimmt ganz ein
deutig, wie sich die Landesregierung zu
sammenzusetzen hat. Sie spricht aus, daß die
für den Landtag gewählten Parteien auf
Grund ihrer Stärke, also nach dem Prinzip
des Proporzes, in der Landesregierung ver
treten sein sollen und daß ihnen im Sinne die
ser Machtverteilungein entsprechende,r Anteil
an der Geschäftsführung zusteht. Man sollte
also meinen, daß bei der Erstellung des Vor
anschlages diese durch die Verfassung ge
gebene Tatsache selbstverständlich berück
sichtigt wird, daß also dafür Sorge getragen
wird, daß eIer Wille aller Regierungsmit
glieder, aller Parteien, die in der Landes
regierung sitzen, in diesem Budget zum Aus
druck kommt. Wir haben nun schon vom
Herrn Finanzreferenten gehört, daß es ganz
unmöglich sei, an den Zahlen, die hier erstellt
worden sind, etwas zu ändern. Er führt zur
Entschuldigung an, daß es ihm ferne liege, zu
diktieren; er meint, aus den Zahlen selbst er
gebe sich die eiserne Notwendigkeit, daß man
an dem, was nun einmal festgelegt ist, nicht
mehr rütteln könne. Wenn man also diesem
Grundsatz wirklich Geltung verschaffen will,
dann müßte die Vorgangswef,se, die zu der
Erstellung dieses Budgets geführt hat, eine
grundlegend andere sein.

Man kann sich des Eindrucks nicht er
wehren, daß das vorliegende Budget nicht das
Ergebnis einer verantwortungsbewußten Zu
sammenarbeit darstellt, sondern daß es ledig
lich die Zusammenstellung von Zahlen ist, die
eben dem Willen eines Ressorts oder, wenn
Sie wollen, eines einzelnen entsprungen ist.
Wenn man also in 'Seinen Finanzen so be~

schränkt ist wie das Land Niederösterreich,
und wenn heute und wiederholt schon darüber
geredet worden ist, wie sehr das Land Nieder
österreich infolge der histori8chen Entwick
lung leidet, die sich finalllZiell für dieses Land
sehr ungünstig aU8wirkt, dann müßte man ge
rade darauf bedacht sein, schon bei der Er
steIlung des Voranschlages die Wünsche der
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Parteien, die in der Landesregierung vertreten
sind, entsprechend zu berücksichtigen. DaNon
ist aber keine Spur, denn der Herr Landes
finanzreferent verlangt jetzt, daß man den
vermeintlichen Notwendigkeiten und Gegeben
heiten Rechnung trägt und das Budget, so
wie es gedruckt ist, unverändert a:kzeptiert,
ohne auch nur einen Buchstruben oder eine
Zahl zu ändern. Dies wäre auch unter Um
ständen möglich, wenn eben bei der Vor
bereitung dieses Vorans,chlages entscheidend
alle jene Dinge geschehen wären, die man in
einer demokratischen Verwaltung als selbst
verständlich ansieht. Ich habe das Gefühl,
daß es auf der ganzen Welt nicht möglich
wäre, daß ein Minister ein Budget er'stellt,
ohne dabei darauf Rückslicht zu nehmen,
welche anderen Parteien in der Regierung
vertreten sind, Parteien, die selbst Ressorts
führen und damit auch eine Verantwortung
tragen. Der Herr F1inanzreferent hat nur ge
sagt, er habe sich mit den einzelnen Ressort
beamten herumgebalgt, und hat gemeint, daß
manche Wünsche viel höher gewesen sind.
und daß er die Wünsche auf das zurück
schrauben mußte, was der Landessäckel tat
sächlich zuläßt. Das ist richtig, und wir
wollen diese eiserne Notwendigkeit nicht be
streiten. Aber hier wäre es doch auch eine
unbedingte Notwendigkeit gewesen, wenn man
schon von einer Zuslammenarbeit spricht, ja,
wenn man nicht nur davon spricht, sondern
auch an sie glaubt, daß schon in der Vor
arbeit das Budget so erstellt worden wäre,
daß es das Produkt eines gemeinsamen
Willens darstellt. Ich glaube, wenn man sich
gegenseitig davon überzeugt hätte, daß es die
Einnahmen des Landes unmöglich machen,
mehr auszugeben, so wäre es sicherlich mög
lich gewesen, einen einheitlichen Willen her
beizuführen. Aber 'so, wie dieses Budget ge
macht worden ist, daß man nämlich die
sozialistischen Regierungsmitglieder bewußt
ausgeschaltet hat, ja mit ihnen nicht einmal
geredet hat, und man nun erklärt, daß dieses
Budget und Iseine ErgebniHse keine Änderung
mehr ertragen, dann muß man schon sagen:
Wenn das die Demokratie sein soll, die man
sich hier vorstellt, dann hat man schon den
Eindruck, daß die Demokratie bereits aus dem
Kopf zu stinken begonnen hat, denn bei einer
solchen Art kann man von Demokratie absolut
nicht sprechen. Unter diesen Voraussetzungen
müssen Sie auch unsere Haltung verstehen.

Wir könnten nun, wir haben schon einmal
ein Beispiel von der anderen Seite gesehen,
hier in diesem Hohen Hause Anträge sonder
Zahl VOllbringen und könnten alle die Not
wendigkeiten, die es in diesem Lande gibt, der
Öffentlichkeit durch Anträge vorführen. Wir

wis,S€Il, daß, wenn man die Basis der Vor
schläge der Ressortbeamten nimmt, nahezu
zwei Drittel von den Vorschlägen jener
Ressorts abgestrichen worden sind, die So
zialisten verwalten. Es wäre natürlich nicht
schwer, nun zu sagen, alle diese Vorschläge,
die ohne Befragung der Regierungsmitglieder
der Sozialistischen Partei abgelehnt worden
sind, müßtEn wiederholt werden, damit der
Landtag in Ausübung seines hohen Rechtes,
das Budget zu beschließen, nun selbst seine
Meinung abgibt, ob diese Dinge nicht eine
Notwendigkeit sind und ob sie nicht doch in
dieses Budget eingebaut werden könnten. Wir
haben das nicht getan. Wir haiben im Finanz
aus'schuß in streng sachlicher Weise eine
Reihe von Anträgen gestellt, die die Summe
von nur 4,105.000 Sausgemacht h!lJben. Ich
werde zu beweisen versuchen, daß dieser Be
trag in keiner Weise den Grundsatz er
schüttert hätte, der darin besteht, man könne
nicht mehr ausgehen als man voraussichtlich
einnehmoo werde, und daß man mit diesem
Betrag nicht leichtfertig Ausgaben be
schließen würde, die sich auf dem Papier sehr
schön ausmachen, aber auch niemandem hel
fen, wenn sie nicht wirklich realisiert werden.
Diese beiden Umstände sind zu berücksich
tigen, sie haben wirklich volle Geltung. Aber
was soll man dazu sagen, wenn diese An
träge, die nichts anderes bedeuten können
und nichts anderes darstellen sollten, als
wenigstens die dringendsten Notwendigkeiten
der in Frage stehenden Ressort,s zu befriedi
gen und die ganz bestimmt auch noch in
diesem Budget der Enge hätten untergebracht
werden können, abgelehnt werden.

Einige Beispiele: Unsere Fraktion hat im
Finanzausschuß einen Antrag gesteHt, daß
der Haushaltsansatz für Stipendien um
100.000 S erhöht wevden soll; ferner, daß in
Groß-Siegharts ein Lehrerhaus gehaut wer-

. den soll, weil in dieser Gemeinde die Lehrer
für die Landesfachschule ganz einfach nicht
untergebracht werden können und es eine
Selbstverständlichkeit darstellt, daß das Land
dafür sorgt, daß die Lehrer, die dort hinaus
berufen werden, auch die Möglichkeit haben,
anständig und menschenwülldig zu wohnen;
ein Betrag von 300.000 S wäre dazu not
wendig gewesen. Diese Anträge meiner Kol
legen im Finanzausschuß wurde ohne weiteres
niedergestimmt. Oder wenn man beispiels
weise technische Notwendigkeiten einer Lan
desanstalt, wie der Landeserziehungs1anstalt
in Korneuburg, die einen Betrag von 420.000 S
gefordert hätten, niederstimmt und so die not
wendige Umstellung der Heizung und die An
lage eines Trockenholzvorrates - für die
spätere Ausbauarbeit ist dies alles unbedingt
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notwendig - ablehnt. Da muß man fmgen:
Ja ist drus wirklich noch eine verantwortungs
bewußte Landesiverwaltung, ist hier wirklich
das Budget nach den Notwendigkeiten erstellt
worden, die u'l1bedingt erfüllt werden müssen,
um überhaupt die Verwaltung dieses Landes
in Gang zu halten? Alle diese Anträge wur
den abgelehnt, und der Herr Finanzrerferent
hat wohl nicht sehr deutlich, aber absolut
verständlich hier schon wiederholt ausge
sprochen, daß nicht die Absicht besteht, auch
nur einen Schilling an Mehrausgaben für
dieses Budget durch die Mehrheit dieses Lan
des' beschließen zu las'sen. Wir ,sind der Mei
nung, daß hier die Mehrheit nicht gut beraten
ist, denn diese Selbstverständlichkeiten, die
wir wünschen, werden sieh zwangsläufig im
Laufe des Jahres ergeben, und was Sie jetzt
ablehnen, wird Ihnen durch die Entwicklung
aufgezwungen werdc'1l. Diese Dinge werden
durchgeführt werden mÜ8'sen, nur mit dem
Unterschied, daß Sie jetzt im Dezember diese
Anträge ablehnen, jedoch im Laufe des Jahres
doch durchführen werden müssen, weil sie
eben unerläßlich sind.

Wenn wir diese Feststellung machen, so
müssen wir wohl auch überprüfen, ob das
Budget, wie es hier vorliegt, so ganz hieb
und stichfest ist, ob aUe Zahlen, die hier vor
gebracht werden und auch noch erläutert wor
den sind, wirklich ein abEolutes Rührmich
nichtan darstellen. Wir können folgende Ten
denz feststellen: Es besteht hier in diesem
Lande - das ist heuer nicht zum ersten
mal -, sagen wir die Gewohnheit, die Ein
nahmen von Haus aus niederer anzusetzen,
als sie sich mit Bestimmtheit einstellen wer
den. Ich weiß schon, daß man bei einem
Budget die voraussichtlichen Eingänge ab
solut nicht klar übersehen kann. Die Ver
anschlagung der Einnahmen ist natürlich
abhängig von statistischen Mitteilungen und
von Auskünften, die man von den verschie
denen Finanzämtern bekommt; kurz und gut,
lauter variable Zahlen, die dann vielfach nicht
bis zum Jahresschluß halten. Das geben wir
zu. ms muß aber doch auf folgendes verwiesen
werden: Das Jahr 1954 veranschlagt an Ein
nahmen 540,5 Millionen Schilling. Wir haben
für 1953 im ordentlichen Budget Einnahmen
von 484,7 Millionen Schilling festgelegt ge
habt. Wir haben jedoch vor wenigen Monaten
ein Nachtmgsbudget beschlossen, da uns vom
Landesfinanzreferat mitgeteilt worden ist, daß
die voraussichtlichen Einnahmen des Landes
Niederösterreich im Jahre 1953 um 79,8 Mil
lionen Schilling höher sein werden. Die Ein
nahmen sind also von 484,7 auf 564,5 Millionen
Schilling gestiegen. Dabei haben wir noch das
Gefühl - und der Herr Finanzreferent hat

das auch schon durchklingen lassen -, daß
sogar drese 2iahlen noch nicht den letzten
Rest der möglichen Einnahmen für das
laufende Jahr darstellen und daß voraussicht
lich noch über diesen Betrag hinaus Ein
nahmen für das Jahr 1953 zu erwarten sind.
Wenn wir nun diese 564 Millionen Schilling
mit den Einnahmen vergleichen, die wir im
Voranschlag für 1954 erstellt sehen, so er
gibt sich sofort eine MindereinsteUung an
Einnahmen von nahezu 24 Millionen Schilling.
Aber diese 24 Millionen Schilling sind noch
nicht das Aeußerste, was wir aus den zahlen
heraus,rechnen können. Das schon desiWegen
nicht, weil, wie .ebenfalls aus dem Voransch1ag
ersichtlich ist, wir für den außerordentlichen
Voranschlag statt 15 Millionen 30 Millionen
Schilling rubzlweigen. Der Betrag ist also
doppelt so hoch, und er kommt, obwohl er
ordentlich eingenommen wird, dann der
außerordentlichen Gebarung zugute. Aber wir
haben noch einen anderen Hinweis. Wohl liegt
dem Hohen Haus der Rechnungsabschluß für
1952 noch nicht vor. Im Finanzausschuß
wurde vom Finanzreferenten mitgeteilt, daß
er wohl fertig sei, daß er rubel' augenblicklich
äurch den Rechnungshof überprüft wird und
erst dann dem Hohen Landtag vorgelegt wer
den kann. Gut, wir nehmen das zur Kenntnis,
obwohl die verspätete Behandlung des Rech
nungsahschlusses des vorvergangenen Jahres
die Beurteilung des Gesamtbudgets ungemein
erschwert. Ich gebe aber zu, daß das Finanz
referat und die Landesregierung hieran
schuldlos sind und diesen Zeitverlust, sagen
wir durch höhere Umstände, auf sich nehmen
müssen. Aber im Voranschlag 1954 sind die
Schlußziffem genannt, welcher Erfolg im
Jahre 1952 zu el'warten ist; und da lesen wir,
daß die E,innahmen fast 580 Millionen Schil
ling betragen werden. Wir sehen, daß wir für
1954 nur 540 Millionen Schilling präliminiert,
in Wirklichkeit im Jahre 1952 aber 580 Mil
lionen eingenommen haben. Dabei muß mau
noch folgendes berücksichtigen: Durch die
Erhöhung de,r Einnahmen, die der Bund in
seinem Budget im Jahre 1952 vorgenommen
hat - auch das wurde vom Herrn Finanz
referenten nicht bestritten -, werden sich
selibstverstämdIich, ich möchte fast sagen
naturnotwendig, die Einnahmen des Landes
erhöhen; denn unsere Ertragsanteile an den
gemeinsamen Bundes,abgwben und damit in
Verbindung die Landesumlage werden höhere
Erträge bringen. Wenn man dies in Betracht
zieht, so ergeben sich immerhin Summen, die
dem Finanzreferenten eine ziemliche Be
wegungsfreiheit in dem Zahlenwust des Vor
anschlages für das Land Niederösterreich ge
statten.
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Wenn wir diesen Nachmeis führen, dann
dürfen wir wohl darauf verweisen, wie ge
rechtfertigt unsere im Finanzausschuß ge
stellten Anträge gewesen sind, und daß wir
dadurch das Budget in seinem Bestand nicht
erschüttert hätten, auch nicht eine Defizit
wirtschaft oder, wie ·es schon einmal geheißen
hat, eine Wirtschaft, die zur Inflation führt,
anstrebten. Wir meinten, daß in die8em
Budget noch genug Bewegungsfreiheit vor
handen ist, um die notwendigsten Forderun
gen, die nach unserer Ansicht absolut im
Laufe des Jahres 1954 erfüllt werden müssen,
auch tatsächlich zu verwirklichen. Wir sind
überzeugt davon, daß der ausgewiesene Ab
gang von rund 38,5 Millionen Schilling im
ordentlichen Budget im Laufe des Jahres
zweifellos durch Mehreinnahmen gedeckt wer
den kann und daher dieser Teil des Abganges
am Ende des Wirtschaftsjahres 195·1: ver
schwunden sein wird.

Aus den Zahlen, die ich Ihnen hier genannt
habe, geht also die Berechtigung unserer An
träge absolut hervor, und wir haben es daher
sehr bedauert, daß man im Finanzausschuß
urns,ere Anträge, die sicherlich mäßig und be
scheiden sind, einfach abgelehnt hat.

Der Voranschlag des Jahres 1954 weist
aber noch ein anderes Merkmal auf. Es ist
festzusteHen, daß der Betrag, der vom
ordentlichen Haushalt in den außerordent
lichen Haushalt übertragen wird, ununter
brochen steigt. Im Jahre 1953 haben wir, wie
schon gesagt, nur 15 Millionen als Durch
laufer für diesen Zweck hinübergeschoben,
heuer sollen es von Haus aus 30 Millionen
sein. Und wir haben ebenfalls einen Hinweis
im Voranschlag, daß im Jahre 1952 zum Aus
gleich der Gesamtgebarung der sehr große
Betrag von 51,75 Millionen Schilling dazu
verwendet wurde, um die Mehrausgaben in
der außerordentlichen Gebarung zu decken.
Das mußte gescliehen, weil die Darlehen, an
die man früher sicherlich in höherem Ausmaß
gedacht hat, in verhältnismäßig bescheidenem
Ausmaß aufgenommen wurden. In unserem
Voranschlagsbuch sind ja nur 25 Millionen
Schilling zur Deckung des Abganges der
außerordentlichen Gebarung zu bemerken, ein
Betrag also, der beweist, daß ein großer Teil
der außerordentlichen Gebarung durch ordent
liche Mehreinnahmen gedeckt werden kann.

Wenn wir im außerordentlichen Vor
anschlag näher nachsehen, nehmen wir dort
einen Abgang von etwas mehr als 72 Mil
lionen Schilling wahr. Wir haben aber für
das laufende Jahr, für das Jahr 1953, eben
falls nach den richtiggesteIlten Zahlen mit
dem Nachtragsvoranschlag einen Abgang von
ungefähr 77 Millionen Schilling auDzuweisen.

Dieser Abgang ist seinerzeit durch die be
kannten Anträge der Abgeordneten der äster
reichischen Volkspartei erhöht wOllden, denn
damals wurden sprunghaft mehr als 17 Mil
lionen noch an Ausgaben beschlossen, so daß
dadurch der ursprüngliche Abgang von knapp
60 Millionen auf diese 77 Millionen gestiegen
ist. Wir haben gegen diese Anträge nichts
einzuwenden gehabt, da sie Aufwendungen im
Interesse der Arbeitsbeschaffung in sich
bargen, die ahsolut in diesem Lande geschehen
mußten. Wir haben also seLbstverständlich
dafür gestimmt, und ich hoffe nur - das
wird ja heute wieder laut und vernehmlich
versichert -, daß alle diese Anträge, die da
gesteut wUl'den, wirklich auch durchgeführt
werden, so daß man sich sagen kann, auf
Grund dieser Anträge, denen eine echte Ab
sicht zugrunde liegt, wird in wirtschaftlicher
Hinsicht für das Land Bedeutendes geleistet.
Der Abgang von rund 77 Millionen für das
Jahr 1953 soll durch offene Kreditbewilli
gungen von mehr als 61 Millionen Schilling
g,edeakt werden. Wir sind überzeugt, da!?> diese
Kreditbewilligungen nicht in Anspruch ge~

nommen werden müssen, weil sich, wie gesagt,
noch Mehreinnahmen ergeben werden. Aber
was wir befürchten - und das hat der Herr
Finanzreferent auch schon ausgesprochen -,
ist, daß das, was sich nicht decken läßt, auf
neue Rechnung vorgetragen, also in das Jahr
1955 verschoben wird. Das ist eine Tendenz,
die ebenfalls nicht unbeachtet bleiben kann.
Haben wir sehon im Jahre 1952 51,75 Mil
lionen aus ordentlichen Mitteln zum Ausgleich
der Gesamtgebarung verwenden müssen, so
wird dieser Betrag unter Umständen im Jahre
1955 noch steig1en. Das bedeutet, daß das
Budget 1955 gleich einen großen Betrag als
Belastung in sich aufnehmen wird müssen,
und daß dieser Betmg dann für laufende
notwendige produktive Arbeiten ausfällt.
Diese Umstände dürfen nicht übersehen wer
den, wenn man die ganze Art der Budgetie
rung überbliokt. Wenn man diese beiden
Posten, den Abgang in der ordentlichen Ge
barung und den Abgang in der außerordent
lichen Gebarung, die, wie angegeben, rund
110 Millionen ausmachen, überblickt, dann
sieht man, daß es eine Reihe offener Fragen
gibt, die ebenfalls in der nächsten Zeit be
reinigt werden müssen.

Wir haben bereits Mitte Oktober einen An
trag eingebracht, der dahin geht, die Landes
regierung möge dafür sorgen, daß ein Winter
arbeitspro,gramm beschlosisen wird. Dieser
Antrag wurde dem gemeinsamen Finanz- und
Wirtschaftsauss·chuß zugewiesen. Keiner die
ser Ausschüsse ist aber bis heute zusammen
getreten. Wir geben ohne weiteres zu, daß es
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auch ohne einen solchen Antrag oder ohne
eine ähnliche Aufforderung möglich wäre,
Arbeit aus den Mitteln zu bes.chaffen, die das
ordentliche Budget bietet. Durch das Vor
ziehen ge,wisser Arbeiten in den Winter her
ein könnte die erwartete Arbeitslosigkeit, die
sich sonst saisonbedingt nicht vermeiden läßt,
wirksaJm bekämpft werden. Dieser Antrag ist
aber bis jetzt unerledigt, er liegt im Aus
schuß. Wir möchten daher von dies'er Stelle
aus appellieren, daß dieser Ausschuß ein
berufen wird, damit dieser Aufforderung ent
sprochen und der Antrag beschlossen werdeu
kann, daß also die Landesregierung daran
geht, bestimmte Arbeiten aus dem ordent
lichen Voranschl,ag und aus dem außerordent
lichen Voranschlag 1954 vorzuziehen, also die
entsprechenden Aufträge zu geben, so daß
bei Ausnützung günstiger Witterungsverhält
nisse ents,prechende Arbeitsplätze geschaffen
werden. Das ist sicherlich sehr notwendig,
weil wir für jene, die Arbeit suchen, die Ver
pflichtung übernehmen müs'sen, daß sie auch
die Möglichkeit haben, Arbeit zu bekommen,
wenn sie arbeiten wollen. Wir glauben nur,
daß mit einer Arbeitsbeschaffung, die nur
auf dem Papier steht, den Arbeitsuchenden
und dem Lande Niederö-sterreich nicht ge
dient ist.

Wir haben vor wenigen Wochen mit viel
Lärm und viel Redeaufwand das bekannte
50-Millionen-Wasserbautenprogramm beschlos
sen. Damals wurde uns ein Projekt vorgelegt
-. nachdem man vorher einen Antrag, der
von uns gestellt wurde, um diese Sache zu
beschleunigen, abgelehnt hat -, in dem fein
säuberlich aufgezählt wird, daß acht Fluß
läufe in unserem Lande der Regulierung zu
geführt werden sollen. Damals wurde erklärt,
daß das eine Art Winterbauprogramm, eine
Art Arbeitsbeschaffungsprogramm darstellt
und daß mit der Durchführung dieses Be
schlusses ein wesentlicher Beitrag zugunsten
der positiven Arbeitsbeschaffung geleistet
werden kann. Wir sind schon im Finanzaus
schuß von dem beamteten Fachreferenten auf
unsere Fragen dahin belehrt worden, daß die
Sache bei weitem nicht so einfach sei, als wir
uns die Dinge vorstelle'll. Es wurde uns be
richtet, daß von diesen acht Projekten, die da
zur Vergebung kommen sollen, sich noch
sechs im Stadium des Projektemachens be
finden, beziehungsweise daß es sich noch dar
um handelt, die hierfür notwendigen Beträge
sicherzustellen und daß bisher nur auf z,wei
Baustellen gearbeitet wird. Ich habe mir nun
die Mühe genommen, mir am Samstag eine
dieser Baustellen näher anzuschauen. Ich
habe geglaubt, daß dort ein emsiges Treiben
zu sehen sein wird, daß dort also eine wirk-

liche Arbeitsbeschaffung im Gange ist. Ich
war aber sehr überrascht, als ich erfahren
habe, daß an dieser Baustelle bei der Schmida
insgesamt 17 Arbeitskräfte tätig sind! Diese
17 Arbeitskräfte haben aber schon vorher
_. vor unserem 60-Millionen-Beschluß - dort
gearbeitet; davo'll sind sieben Stammarbeiter
der beiden Firmen, die dort augenblicklich
arbeiten, und zehn Arbeitskräfte, die zusätz
lich beschäftigt werden. Hoher Landtag, mit
solchen Dingen erweist man den Arbeit
suchenden, die glauben, daß ein Beschluß des
Landtages ein verpflichtendes Verslprechen
ist und daß mit solchen Beschlüssen auch
wirklich Arbeit geschaffen wird, einen schlech
ten Dienst. Wenn man die Sache so realisiert,
wird das Vertrauen des Volkes zu seiner
Volksvertretung erschüttert, weil es dann
ganz einfach in schlichter, aber treffender Art
sagen wird: Das ganze ist eine Für
Narrenhalterei; geredet wird viel, be
schlossen wird auch viel, aber getan wird
nichts.

Ich möchte bitten, daß man Projekte, die
beschlossen werden, raschestens durchführt,
und zwar derart, daß mit den Arbeiten wirk
lich unmittelbar nach Beschlußfassung be
gonnen wird. Das ist keine Sache, die uns
Sozialisten allein angeht, sondern das sind
wir der Demokratie und dem Glauben der Be
völkerung an die demokratischen Einrichtun
gen schuldig, und diese Verpflichtung müssen
wir durch eine gute Vorbereitung auch er
füllen. (Dritter Präsident Abg. End 1 über
nimmt den Vorsitz.)

Der F,inanzreferent hat auch eine Bemer
kung über die besondere Notlage des Landes
Niederösterreich gemacht und hat neben einer
Reihe von Zahlen aus dem Dr.-Wilhelm-Buch
noch einige eigene Bemerkungen dazugefügt,
um zu beweisen, wie schlecht das Land
Niederösterreich behandelt wird beziehungs
weise bei der Verteilung der gemeinsamen
Bundesabgaben zum Zuge kommt. Das be
streiten wir absolut nicht. Wir sind ebenfalls
der Meinung, daß über diese grundlegende
Frage einmal ei'lle ernste Verhandlung ge
führt werden muß. Ich bin da nicht der Mei
nung des Herrn Landesrates Genner, der ge
sagt hat, wenn man nur will, wird die Sache
gelöst werden, denn wir glauben, daß die
gegenseitig paktierten Rechte nicht ohne
weiter über Bord geworfen werden können.
Daß es aber einen Weg geben muß (Landes
rat Genner: Die Fortdauer de.s Unrechts!) J

der dieses fortdauernde Unrecht abschaffen
soll - um auch dieses Wort zu über
nehmen --, darüber besteht in diesem Hohen
Hause überhaupt keine Meinungsverschieden
heit. Aber so einfach, wie es Herr L,andesrat
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Müllner darstellt, ist die Bache ja doch nicht.
Er hat da das Beispiel von Weidling am Bach
angeführt, daß dort heute die Einwohnerzahl
mit dem Siehenfachen nach dem bevorzugten
Bevölkerungsschlüssel berechnet wird und
daß, wenn diese Gemeinde vielleicht über
morgen selbständig sein wird, ihre Ein
wohnerzahl zur Errechnung der Abgaben
ertragsanteile nur mit drei multipliziert wird.
Daß eine Novellierung des. Finamlausgleichs
ges,etzes allen Gemeinden in Niederösterreich
helfen könnte, und daß, wenn wir das so
machen, unser Land schon in Milch und Honig
flösse, ist absolut unrichtig. Wir müssen fest
stellen, daß - und das ist auch über die
Grenzen unseres Heimatlandes, im Ausland,
so - die größeren Gemeinden ganz andere
Verpflichtungen haben, und zwar entsprechend
ihrer Struktur, von den Straßen- und Kanal
bauten angefangen bis zu den Schulen usw.
Daß das Zusammenleben vieler Menschen in
einem größeren Ort 'natürlich auch viel mehr
hygienische Einrichtungen, wie die Errich
tung von Krankenhäus'ern USiW., notwendig
macht, ist selbstverständlich. Dieses Zu
sammenleben vieler Menschen wird es immer
mit sich bringen, daß dort ein größerer Auf
wand notwendig ist als in den kleineren Ge
meinden. Das ist bedauerlich, aber es ist das
eine Feststellung, die sich einfach nicht an
ders machen läßt. Man würde sonst durch
eine einfache Novellierung des Finanzaus
gleichs~gesetzes jedes kulturelle und wirt
schaftliche Leben in den Städten erwürgen.
Man würde ja Gefahr laufen, in eine Situa
tion zu kommen, die von niemandem herbei
gewünscht wird. Ich möchte also damit nur
sagen, daß man diese Fragen nur mit der

'größten Gewissenhaftigkeit behandeln soll,
und nicht vielleicht - um einen milden Aus
druck zu gebrauchen - aus einer politischen
AnimosHät heraus. Zufälligerweise ist uns
heute ein Hilferuf der Stadtgemeinde Baden
zugekommen, aus dem zu ersehen ist, wie
vielfach und wie groß die Mittel sein müssen,
die diese einst weltberühmte Kurstadt
bmucht, um wiederaufgebaut werden zu
können. Das ist ein schlagender Beweis dafür,
daß eben die Notwendigkeiten der großen Ge
meinden größer sind als die der kleinen Ge,..
meinden, und daß diese Notwendigkeiten von
jeder Regierung, heiße sie wie immer, berück
sichtigt werden müssen.

Wir haben im Zusammenhang mit dem
Budget noch auf einige Dinge hinzuweisen,
die man nicht übersehen kann. Der Finanz
referent hat angedeutet, wenn wir eine
Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes
bekämen und dem Lande Niederösterreich das
gegeben werden würde, was ihm zusteht, daß

man dann dies und jenes durchführen könnte.
Er hat eine Reihe von Möglichkeiten auf
gezählt, unter anderem auch die Möglichkeit
der Deckung der Defizite der niederöster
reichischen Krankenhäuser. Hierzu stellen wir
zu wiederholten Malen fest, daß die Landtags
mehrheit nicht bereit ist, auch nur einen be,..
scheidenen VersiUch zu unternehmen, den
spitalerhaltenden Gemeinden in irgendeiner
Form zu helfen. Aus Erwägungen, die mir
nicht geläufig sind, wird das immer abgelehnt
und erklärt, daß der im Verfassungsausschuß
ruhende Entwurf eines Krankenanstalten
fondsges,etzes bis zur bundesgesetzlichen
Regelung nicht beschloSis~m werden kann.

Nun hruben wir im Voranschlag des Landes
Niederösterreich einige Zahlen, die wert sind,
herausgegriffen zu werden. Wir entnehmen
dem Voranschlag, daß beispielsweis'e das
Krankenhaus Speising im nächsten Jahr einen
Abgang von 4,273.700 S aufweisen wird, da
von 3,25 Millionen in der ordentlichen Ge
barung. Das Speisinger Krankenhaus hat
402 Betten; rechnen Sie nun den ,Aibgang auf
das einzelne Spitalbett um,so ergibt sich ein
Jahresabgang von 8000 S, der dem Land
Niederösterreich durch die Führung dieses
Krankenhauses erwächst.

Aber wir haben noch ein besseres Beispiel
als das Speisinger Krankenhaus. Vielleicht
könnte man da s,agen, Speising liegt in Wien,
und in Wien sind besondere Verhältnisse, und
die Krankenhausverhältnisse in Wien haben
ihre besonderen Schwierigkeiten. Wir haben
aber auch in Tulln ein Landeskrankenhaus,
das nur 190 Betten zählt, also ein mittleres
Krankenhaus ist, wie wir in Niederösterreich
mehrere finden. Aher auch das 'fullner
Landeskrankenhaus weist einen Abgang von
1,053.000 S aus. Die im außerordentJichen
Voranschlag vorgesehenen 25.000 S für einen
Narkoseapparat wären selbstverständlich in
die ordentliche Gebarung hineinzunehmen,
denn, wenn in einem Krankenhaus ein Nar
koseapparat gebraucht wird, ist das keine
außerordentliche Angeleigenheit, sondern das
ergibt sich zwangsläufig aus den Notwendig
keiten der Führung des Kranikenhauses. Für
diese 190 Betten wird also im Jahre 1954 ein
Abgang von 1,078.000 S aufscheinen, also pro
Bett rund 5700 S.

Sie ersehen daraus, daß auch diese kleinen
Spitäler - und das möchte ich ja vor allem
sagen - nicht in der Lage sind, so zu budge
tieren, daß sie einen Ausgleich finden; wenn
beispielsweise die Stadtgemeinde Tulln diese
Million Schilling tragen müßte, dann würde
auch sie sich in den Chor derjenigen ein
reihen, die mit allem Nachdruck verlangen,
daß das Land Niederösterreich endlich daran
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denke, an die Frage heranzukommen. Es kann
möglich sein, daß einer der Herren dann
sagen wird, .nun gut, der Bund muß zuerst
das Grundsatzgesetz machen und dann gehen
wir weiter. Wenrn man aber davon spricht, und
es wirklich wahr sein sollte, daß die Bewohner
eines Landes eine Interessengemeinschaft
sind, die Freud und Leid mitsammen teilen
müssen, dann kann man nicht darauf warten,
bis der große Andere seine Verpflichtung er
füllt. Dann müßte man eben bis zu dem Zeit
punkt, wo diese Lösung auf der Bundesebene
erfolgt, wenigstens ein Provisorium schaffen,
damit die Last derer, die ein Krankenhaus
haben, erleichtert wird.

Bei dieser Gelegenheit ist noch etwas
anderes zu sagen. Ich glaube, da können die
Vertreter, die in irgendeiner Gemeinde mit
verwalten, sofort miteinstimmen. In den letz
ten Jahren haben wir wahrgenommen, daß
die Bezirksumlage ununterbrochen gestiegen
ist. Das belastet die Gemeinden besonders.
Was wir mit aller Deutlichkeit sagen wollen
und feststellen müssen, ist der Umstand, daß
die Höhe der Bezirksumlage in einem hohen
Ausmaß von der Gnade oder der Ungnade des
Bezirkshauptmannes allein abhängig ist. Von
dieser Stelle aus werden die meisten Ent
scheidungen autoritär getroffen, und die Ge
meinden haben nur zu bezahlen. Dazu kommt,
daß die Einhebung der Bezirksumlage eine
Form angenommen hat, die wirklich von nie
mand, der sich ernstlich mit den Finanz
fragen der Gemeinden beschäftigt, gut
geheißen werden kann. Wir haben in wenigen
Tagen wahrscheinlich das neue Bezirks
umlagengesetz zu beschließen. In diesem Ge
setz wird der jetzige Zustand verlängert, und
man darf kaum erwarten, daß dabei eine
Änderung zu erreichen sein wird. Wir dürfen
aber feststellen, daß die Städte dadurch, daß
das tatsächliche Aufkommen der Gewerbe
steuer in die Berechnungsbasis einbezogen
wird, in einem unerhört höheren Ausmaß
herangezogen werden als die Gemeinden, in
denen die Grundsteuer den Vorrang hat, so
daß diese nur in einem ganz bescheidenen
Ausmaß zur Bezirksumlage beitragen. Ich bin
überzeugt davon, daß Industrie, Gewevbe und
Handel diese wirklich einseitige Belastung in
ihren Gemeinden nicht länger ertragen
können. Man wird also dafür sorgen müssen,
daß auch das Aufkommen der Grundsteuer
einen entsprechenden Anteil an der Auf
bringung der Bezirksumlage beiträgt, weil
man sonst eine ganz einseitige Verschiebung
zuungunsten der geiwerblichenWirtschaft ver
ewigen würde. Ich lenke hier also die Aufmerk
samkeit dieses Hohen Hauses auf diesen Um
stand, ohne mich des weiteren noch darauf

einzulassen. Bei der Beratung dieses Gesetz
entwurfes werden wir ohnedies Gelegenheit
haben, mit Zahlen zu dienen.

Zum Abschluß muß auch noch über die
Landesumlage gesprochen werden. Das Lan
desumlagengesetz wird uns jetzt vorgelegt,
und ich habe schon im Finanzausschuß den
Herrn Finanzreferenten darauf aufmerksam
gemacht, daß der, ich möchte fast sagen un
moralische Zustand, nämlich den Gemeinden
hohe Summen für Zwecke abzunehmen, auf
die die Gemeinden keinen Einfluß haben, auf
die Dauer nicht aufrechterhalten werden kann.
Wenn man davon spdcht, daß Dinge, die das
Land schädigen, nicht aufrechtzuerhalten
sind, wie das ungünstige Verhältnis Nieder
österreichs gegenübeJ! den anderen· Bundes
ländern, und daher beseitigt werden müssen,
so sagen auch wir dazu ja. Wir sind aber
auch der Meinung, daß auch andere Dinge
ä.hnlicher Art, wie sie zum Beispiel im Ab
gabewesen ~stehen, beseitigt werden müssen.
Der im § 1 des Landesumlagegesetzes vor
gesehene fünfprozentige Abstrich, der den
Gemeinden bei der Berechnung der Landes
umlage zugesprochen wird, rechtfertigt in
kei'ner Weise die Behauptung, daß hier wirk
lich Gerechtigkeit geübt wird. Es ist nicht
ausreichend, wenn man sagt, man will halt
mit dieser Fassung des Gesetzes den heutigen
Zustand aufrechterhalten. Wir halten diese
Bestimmung für ungerecht. Es wäre auf
richtiger, den Gemeinden von den Ertrags
anteilen, die sie bekommen, gleich einen ent
sprechenden Anteil wegzunehmen, aber nicht
zu sagen, daß es 20 Prozent sind, sondern
ehen zuzugeben, daß es viel mehr ist; dann
wissen die Gemeinden wenigstens, was ihnen
wirklich weggenommen wird.

Das sind die wichtigsten Fakten dieses
Voranschlages, die anzuführen sind, um bei
der Erörterung nicht zu sehr in die Bl'eite zu
gehen. Wir könrnen nur sagen, wenn wir für
diesen Voranschlag stimmen, so deshalb, weil
wir glauben, daß wir den Landesnotwendig
keiten gegenüber nicht anders stimmen
können. Wir sind aber weit davon entfernt,
uns deshalb auch mft dem Inhalt dieses Vor
anschlages zu identifizieren. Wir sind über
zeugt davon, daß es möglich gewesen wäre,
auch in der unsicheren Lage, in der sich das
Land Niederösterreich befindet, ein Budget zu
erstellen, das allen Beteiligten gerecht werden
könnte. Man hätte ein Budget des guten Wil
lens schaffen müssen, ein Budget, das wirk
lich den Notwendi~keiten des Landes ent
spricht. Diese Notwendigkeiten dürfen aber
nicht nur von einer einzigen Warte aus ge
s,ehen sein, sondern müssen vom Gesichts
punkt der tatsächlichen politischen Verhält-
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nisse in diesem Lande abgeleitet werden. Eben
das ist aber in diesem Fall nicht geschehen,
und das bringt es mit sich, daß nUll eine
Atmosphäre der Spannung und der Unsicher
heit entstanden ist, die nach meiner festen
Überzeugung nicht notwendig wäre. Der Vor
anschlag für 1954 ist in unseren Augen also
nichts anderes, als daß man eben das, was
unerläßilch notwendig ist, aufrechterhalten
will. Er bedeutet für uns nicht mehr als die
Tatsache, daß die Zahlen, die in diesem Vor
anschlag erstellt sind, eben das unerläßlich
Notwendige decken. Hoffen wir, daß es gelin
gen wird, diesen Voranschlag durch die Ent
wicklung noch in der Form zu ergänzen, daß
er den Auffassungen, die wir vertreten, ge
recht wird. Wir sind davon überzeugt, daß die
Landesregierung, wenn sie diesen eng bemes
senen Voranschlag beschlossen bekommt, nicht
umhin können wird, schon jetzt dafür Vor
sorge zu treffen, damit die Landesnotwendig
keiten, die sich ergehen werden, auch tatsäch
lich Erfüllung finden. Wird das geschehen,
dann werden wir dem Lande Niederösterreich
einen guten Dienst erweisen; wir werden
neue Werke schaffen können, an denen sich
die Bewohner dieses Landes erfreuen. Wir
werden der Wirtschaft vorwärtshelfen, und
das ist ja so dringend notwendig, damit wir
nicht in einen Krisenzustand kommen, der
für viele unendliche Opfer bedeuten würde.

Das ist der Sinn unserer Stellungnahme,
und ich hitte, diese unsere Stellungnahme zur
Kenntnis zu nehmen. (Lebhafter Beifall bei
der SPÖ.)

DRITTER PRÄSIDENT ENDL: Zum Wort
gelangt Herr Abg. Pos pis chi 1.

Abg. POSPISCHIL: Hoher Landtag! Fast
gleichzeitig mit den Beratungen über das
Landesbudget für das Jahr 1954 geht dieses
Jahr seinem Ende zu, und die Menschen
fragen sich gern am Ende eines Jahres, was
das kommende Jahr hringen wird. Die Be
völkerung in Niederösterreich hat der Sor
gen und der Wünsche gerade genug. Es ist
daher nur zu seLbstverständlich, daß hier
untersucht wird, inwieferne und inwieweit
diese Interessenvertretung, diese niederöster
reichische gesetzgebende Körperschaft Be
mühungen angestellt hat, Niederösterreich zu
seinem Rechte zu verhelfen, und inwieweit
sie alles Mögliche unternommen hat, um ein
jahrelanges Unrecht an Niederösterreich zu
beseitigen. Es geht auch nicht an, daß man
sich auf den Standpunkt stellt und sagt, wir
können im Rahmen des Budgets nur das aus
geben, was uns der Finallizminister gegeben
hat, etwas anderes und mehr können wir

nicht. Das ist zwar für die finanztechnische
Seite im Hinblick auf das Budgetlvolumen
richtig, aber die niederösterreichische Be
völkerung hat darüber hinaus das Recht, von
ihren Interessenvertretern zu verlangen, daß
auch in jenen Fragen ihre Interessen wahr
genommen werden, die nicht direkt im vor
liegenden Budget für das kommende Jahr
ihren Niederschlag finden müssen. Die nieder
österreichische Bevölkerung stellt die Forde
rung, daß sie genau so wie die Bevölkerung
in den anderen Bundesländern behandelt
wird, daß ihr also ein gleiches Recht zu
kommt. Es ist traurig genug, wenn es in den
wenigen Jahren nach dem furchtbaren zwei
ten Weltkrieg in Österreich heute schon wie
der immens reiche Menschen und daneben
sehr viele arme Leute gibt. Darüber hinaus
giht es eine zweifache, eine verschiedenartige
Behandlung der Bundesländer, nämlich eine
gute und eine schlechte, eine bevorzugte und
eine zurücksetzende. Das ist eine Besonder
heit, die gerade die Interessenvertretung
solch eines Landes, wo eine Zurücksetzung
tatsächlich vorhanden ist, unbedingt auf den
Plan rufen muß. Diese Zurücksetzung ist
deshalh so schwer und so hedrückend, weil es
sich bei Niederösterreich doch um ein Bundes
land handelt, das neben Wien das bedeutungs
vollste in Österreich ist. Niemand in Nieder
österreich, der ernstlich die Interessen des
Landes wahrnehmen will, kann s,ich damit
ahfinden und unserer Meinung nach am
allerwenigBten die gesetzgebende Körper
schaft des Landes.

Für diese Zurücksetzung giht es zwei
Quellen. E,s ist heute schon hier einmal dar
auf hingewiesen worden, daß die eine Ur
sache, ich möchte sagen die eine Quelle in
der Tatsache begründet liegt, daß Wien und
Niederösterreich ehen getrennt sind. Diese
Trennung, die 1920 vollzogen wurde, hat
schon damals eine Zurücksetzung des Landes
ausgelöst, die ohne Zweifel dem Lande bis
her viele Millionen Schilling gekostet hat,
beziehungs,weise die durch die Trennung dem
Lande verlorengegangen sind. Immerhin hat
es zwischen dem Lande Niederösterreich und
Wien wirtschaftliche Beziehungen gegeben,
die Jahrhunderte alt sind, die auch heute noch
hestehen, ja vielleicht sogar noch stärker sind
als sie ehemals waren. Ein Teil der Wiener
Bevölkerung hat in Niederösterreich einen
Arbeitsplatz oder ist durch sonstige Inter
essen mit Niederösterreich verbunden. Ander
seits giht es in Niederösterreich Betriebe und
gerade auch Großbetriebe, deren Körper
schaftssteuer, weil ja ihre Zentralen in Wien
liegen, in die Wiener Finanzkasse einfließen.

Interessant ist aber, daß diese Zurück-



112 Landtag von Niederösterreich. V. Session der V. Wahlperiode. 6. Sitzung am 15. Dezember 1953.

setzung unseres Landes, die auf die Trennung
zurückzuführen ist, in den damaligen macht
politischen Kämpfen zwischen der damaligen
Christlichsozialen Partei und der Sozial
demokratischen Partei ihre Ursache fand,
und daß die Nachfolger dieser damaligen
Parteien, die heutige öVP und die heutige
SPö, weder gegen die alte noch gegen die
nach dem zweiten Weltkrieg hinzugekommene
neue Zurücksetzung bis heute etwas Ent
scheidendes unternommen ha,ben. Die nach
dem zweiten Weltkrieg einsetzende Zurück
setzung unseres Landes hat sich vor allem
schmerzlich bemerkJbar gemacht durch die
verkürzte Zuwendung Von Mitteln aus dem
Wohnhauswiederaufbaufonds, durch die ver
kürzte Zuerkennung der Mittel für das
niederösterreichische Straßenbauwesen sowie
durch die verkürzte Zuerkennung von Mitteln
aus dem Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds.
Diese Zurücksetzung ist ein Bestandteil jenes
kalten Krieges, in dessen Bereich Nieder
österreich dazu ausersehen wurde, schlechter
behandelt zu werden als die anderen Bundes
länder. Damit wollte man - das muß klar
ausgesprochen werden - in erster Linie die
Besatzungsmacht im Lande Niederösterreich
und hinter dieser Besatzungsmacht die So
wjetunion treffen. 1'11 Wirklichkeit hat man
freilich nicht die Sowjetunion getroffen, son
dern man hat das Land Niederösterreich und
damit die ganze niederösterreichische Be
völkerung getroffen. Diese Politik wäre nie
einigetreten und hätte diese schmerzlichen
I<~olgen für unser Land nie gehabt, wenn sich
die beiden Koalitionsparteien von Anfang an
den Standpunkt der Neutralität zu eigen ge
macht hätten, jenen Standpunkt der Neutra
lität, der die Wiederherstellung der Hand
lungsfreiheit beinhaltet; jene Neutralität,
aufgebaut auf gut nachbarlichen Beziehun
gen ohne Unterschied nach Ost und West.
Dieser Standpunkt hätte vor allem auch die
verstärkte Wiederherstellung der Handels
beziehungen mit allen Nachbarstaaten be
inhaltet, und zwar der Handelsbeziehungen
auf der Basis des wirtschaftlichen Vorteiles
für unser Land, für Österreich! Als die Be
satzungsmacht gerade in diesem Jahr eine
Reihe von Maßnahmen getroffen hat, die da
zu angetan waren, entspannend zu wirken, die
dazu angetan waren, den kalten Krieg abzu
bauen, bestand auch die berechtigte Hoff
nung, daß die Zurücksetzung Niederöster
reichs als ein Bestandteil dessen ein Ende
nehmen wird. Aber diese Hoffnung ist nicht
erfüllt worden, Niederösterreich ist nach wie
vor in dieser Zone des kalten Krieges. Es
gibt dafür eine Reihe von Beispielen. Ich
habe nicht vor, sie alle hier anzuführen, aber

emlge, weil sie mir besonders bedeutungs,voll
erscheinen, und zwar zunächst einmal die in
der letzten Zeit stillschweigend vor sich
gehende Umlegung des zweigleisigen Verkehrs
der Franz-Josefs-Bahn auf einen eingleisigen
Verkehr. Es ist Tatsache, daß sich die
Bundesbahndirektion Wien mit dem Plan
trägt, die Strecke Siegmundsherberg-~Gmünd

auf einen ei'ngleisigen Verkehr umzustellen,
und daß bereits ganze Teilstrecken eingleisig
sind und mit der Demontage auf dieser
Strecke begonnen wird. Nun könnte man hier
anführen, das hat nichts mit der Zurück
setzung Niederösterreichs zu tun, sondern ist
auf Ersparungsgründe zurückzuführen. Dem
ist aber nicht so, denn diese Umlegung be
deutet ja auch, daß eine Reihe von Bahn
höfen und anderen Einrichtungen ebenfalls
umgebaut werden müssen, wodurch sich
neuerdings hohe Kosten ergeben. Einschrän
kungen auf dem niederösterreichischen Bahn
netz gibt es aber nicht nur in dieser Rich
tung, denn wenn man daran denkt, daß die
Schnellzugsstation in Baden aufgelassen
wurde, so ist das ebenfalls eine Maßnahme,
die sich in erster Linie gegen die nieder
österreichische Be,völkerung, gegen ihre Inter
essen auswirkt. Anstatt die lange ver
sprochene Elektrifizierung der Südbahn
durchzuführen, gibt es also nichts als Ein
schränkungen auf diesem Gebiet.

Einige Bundesländer haben in den ver
gangenen Jahren ihre Kriegsschäden be
seitigen können und ihren Wiederaufbau
praktisch ahgeschlossen. Wir neiden ihnen
das nicht, aber wenn Niederösterreich aus
dem Wohnhaus!wiederaufbaufonds bis jetzt
rund 370 Millionen Schilling vorenthalten
wurden - eine gewaltige Summe, die viel
leicht noch anschulicher wird, wenn man
dazu feststellt, daß von diesem Betrag allein
auf Wiener Neustadt, also auf jene Stadt, die
während des zweiten Weltkrieges mehr zu
leiden hatte als irgendeine andere Stadt in
österreich, 190 Millionen Schilling gefallen
wären -, so kann man sich vorstellen, wie
groß dieser Schaden für unser Land ist, wie
groß das Ausmaß der Zurücksetzung und Be
nachteiligung unseres Landes ist. Denn
190 Millionen Schilling, das ist gerade jener
Betrag, den Wiener Neustadt brauchen würde,
um für seine 3000 Wohnungsuchenden Woh
nungen zu bauen; dieser Betrag hätte
also ausgereicht, 3000 Menschen, die unter
menschenunwürdigen Verhältnissen hausen
müssen, endlich eine Wohnung zu geben.

Nicht viel anders verhält es sich mit der
Frage des Straßenbaues. Es ist uns im
Finanzausschuß zu diesem Budget durch den
Landeshauptmannstellvertreter Kargl mit-
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geteilt worden, daß der Herr Handelsminister
zunächst nicht einmal bereit war, 400 Kilo
meter Straßen in Niederösterreich im kom
menden Jahr als Bundesstraßen zu über
nehmen; allerdings wird er sie jetzt über
nehmen.

Aber das, was der Herr Handelsminister,
der der ÖVP angehört, kann, das kann auch
der Herr Minister Ing. Waldbrunner von der
SPö, und zwar habe ich das schon hinsicht
lich der Einschränkungen bei den Bahnen als
Beispiel angeführt. Das gleiche zeigt sich
aber auch beim Kraftwerkbau Ybbs-Persen
beug. Jahrelang hat man mit dem Hinweis
auf die Besatzungsmacht eine Ausrede ge
habt. Diese Ausrede kann jetzt nicht mehr
gebraucht werden, aber gebaut wird nach wie
vor immer noch nicht, obwohl gerade dieses
Projekt nicht nur für Niederösterreich, son
dern für ganz Österreich von allergrößter
Bedeutung ist, und obwohl gerade die Durch
führung dieses Projekts zum Beispiel die Be
schäftigungslage in unserem Lande Nieder
österreich wesentlich verbessern würde. Es
ist bekannt, daß tausende Menschen auf
Jahre hinaus einen gesicherten Arbeitsplatz
hätten. Es ist auch bekannt, daß dieses Kraft
werk Ybbs-Persenbeug den Strompreis in
Niederösterreich beträchtlich ~enken würde
und daß damit die Technisierung der Land
wirtschaft viel größere Fortschritte machen
würde als bisher, und daß vor allem die Pro
duktionsikosten - und das ist vielleicht das
wichtigste, denn die Stromkosten bilden ja
einen wesentlichen Teil der Produktions
kosten - der Betriebe gesenkt werden könn
ten. Damit würde sich wieder ein Anreiz zur
Errichtung neuer Betriebe in Niederöster
reich ergeben.

Es ist wirklich nicht verständlich, daß die
Abgeordneten der Regierungisparteien unseres
Landes bis heute noch nichts Entscheidendes
unternommen haben und daß praktisch bis
her von ihnen nichts unternommen wurde.
Seit Jahren sind es ausschließlich die Ver
treter des Linksblocks, die auf diese Frage
aufmerksam machen und entscheidende
Schritte verlangen. Die Zurücksetzung Nie
derösterreichs ist vor allem deshalb nicht
verständlich, weil ja der niederösterreichische
Steuerzahler auch kein schlechterer Steuer
zahler ist als der Steuerzahler der anderen
Bundesländer, sein Geld ist ja nicht weniger
wert. Die Zurücksetzung unseres Bundeslandes
muß daher ein Ende finden. Sie wird aber nur
dann ein Ende finden, wenn vor allem die
gesetzgebende Körperschaft, also unser Land
tag, ohne Unterschied der Parteirichtungen
und ohne daraus parteipolitisches Kapital zu
schlagen, fest geschlossen auftritt und ent-

sprechende Schritte beim Bund einleitet. Ein
Erfolg in dieser Richtung würde für Nieder
österreich bedeuten, :daß es aufholen und in
wirtschaftlicher Hinsicht schon in der näch
sten Zeit einen Aufstieg verzeichnen könnte.

DRITTER PRÄSIDENT ENDL: Zum Wort
gelangt nun der Herr Abg. H i 1gar t h.

Abg. HILGARTH: Hoher Landtag! Wie
der Herr Präsident Wondrak richtig in sei
nen Ausführungen festgestellt hat, ist der
Landtag nun mit Ende des Jahres 1953 wie
der zu seiner wichtigsten Tagung des Jahres,
zur Entscheidung über den Voranschlag für
das nächste Jahr, für 1954,zusammen
getreten. Auch wir von der Österreichischen
Volkspartei betrachten die Beratungen über
den Landes'vorans,chlag für das nächste Jahr
als eine Angelegenheit, die von hervorragen
der Bedeutung für das Land ist. (Zwischen
rufe beim LinksbZock.) Der Herr Landes
finanzreferent hat uns den Voranschlag
unterbreitet, und er liegt uns also heute zur
Beratung vor. Ich möchte dazu einiges fest
stellen, das zunächst in formaler Hinsicht
von Bedeutung ist.

"ViI' danken dem Herrn Landesfinanzrefe
renten dafür, daß er diesen Voranschlag
rechtzeitig erbracht hat. Wir brauchen also
nicht wieder den Vorwurf hören, den wir im
vorigen Jahr hören mußten, daß es nur ein
Provisorium sei, und der richtige Voran
schlag erst im nächsten Jahr käme. (Zwi
schenrufe beim LinksbZock.) Es ist richtig,
daß im vergangenen Jahr Schwierigkeiten in
dieser Beziehung bestanden hahen, aber wie
gesagt, die Schwierigkeiten sind eben sach
licher Natur gewesen. Heuer war es mög
lich, den Voranschlag dem Finanzausschuß
und dem Hohen Haus zur richtigen Zeit zur
Beratung vorzulegen.

Weiter will ich feststellen, daß der Vor
anschlag diesmal in einer sehr übersichtlichen
und klaren Fassung den Abgeordneten unter-_
breitet wurde. Die Übersicht bezieht sich so
wohl auf die Einteilung als auch auf die Aus
gestaltung des Druckwerkes an sich. Ich darf
also im Namen der Volkspartei allen Be
teiligten, die dieses Werk zuwegegebracht
haben, hier den Dank zum Ausdruck bringen.

Der Voranschlag zerfällt wieder, wie ja
auch sonst immer, in einen ordentlichen und
in einen außerordentlichen Teil - auch das
ist zunächst eine formale Sache -, obwohl
sich bereits aus der Zweckbestimmung der
Beträge die Zusammenfassung in einen
urdentlichen und einen außerordentlichen
Teil von Haus aus ergibt.

Ich glaube kaum, daß wir über den ordent-
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lichen Teil des Voranschlages eine besondere
Debatte in der Hinsicht abführen können,
was hinein gehört und was nicht hinein
gehört. Ebenso ist es beim außerordentlichen
Voranschlag, obwohl hier manche Wünsche
aufgetaucht sind. Ich habe bereits im Aus
schuß darüber gesprochen und erklärt, es
ist ein Unterschied, ob wir den außerordent
lichen Voranschlag nur als einen Wunsch
traum auffassen oder ob wir auch hier ein
festes Programm erstellen, das aller Voraus
sicht nach einer Verwirklichung zugeführt
werden kann. Es ist gut, daß bereits im Vor
anschlag s.elbst die gegenseitige Deckungs
fähigkeit verschiedener Positionen festgelegt
wurde, denn dadurch erleichtert sich die
Verwaltungstätig;keit während des Jahres,
und es ist nicht notwendig, wegen jeder
solchen Sache einen Landtagsbeschluß neu
herbeizuführen. Soweit eine Beurteilung in
formaler Hinsicht.

In materieller Hinsicht unterscheidet sich
diesmal der Voranschlag wieder dadurch vom
vorherigen, daß der Umfang sowohl auf der
Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite
vergrößert erscheint. Diese Ausweitung hat
bereits der Herr Finamzreferent in seinem
ausführlichen Bericht mit Zahlen belegt. Ich
möchte eine Feststellung machen. Wir sind
dem Herrn Finanzreferenten dafür dankbar,
daß er nach dem Grundsatz, zu dem er ja
eigentlich auch durch die ganze Art der
Finanzgebarung genötigt ist, diesen Vor
anschlag erstellt hat, nämlich zunächst die
Einnahmen festzulegen und nach diesen Ein
nahmen die Ausgaben zu strecken. Er hat
dabei den Grundsatz angewendet, der viel
leicht auch schon im vergangenen Jahre bei
der Erstellung des Bundes.voranschlages 1953
zu jenem Konflikt g'€führt hat, der letzten
Endes die Vorverlegung der Nationalrats-
wahlen auf den Februar 1953 herbeiführte,
daß man nämlich nicht mehr ausgeben kann
als man einnimmt. Es ist auch beim Landes
voranschlag für das Jahr 1954 an diesem
Grundsatz festgehalten worden. Der Budge
tierung durch den Herrn Finanzreferenten
und durch den Finanzausschuß und im wei
teren Sinne durch den Landtag sind ja Gren
zen gesetzt; diese Grenzen bestehen augen

.blicklieh darin, daß wir auf der Einnahmen-
seite fast keine Möglichkeiten haben, uns frei
zu bewegen, und daß die Einnahmenseite
eigentlich in ihrem größten Teil von der Ab
gabenteilung, von dem Anteil des Landes an
den gemeinsamen Steuern, vom Bunde her
gespeist wird. Die eigenen Landessteuern
sind ja sehr gering, so daß uns nur eine
kleine Bewegungsfreiheit durch die Auf
nahme von Krediten gegeben sein würde. Es

dreht sich in erster Linie darum, mit einer
gegebenen Summe die Ausgaben richtig zu
verteilen. Wenn hier bei der Verteilung der
Ausgaben manche Beanstandungen vor
genommen wurden, so möchte ich nur darauf
verweise'n, daß sich an den prozentuellen Ver
hältnissen beim Anteil der verschiedenen
Kapitel an den Gesamtausgaben gegenüber
dem Vorjahre eigentlich keine wesentliche
Änderung ergeben hat.

Wenn auch heuer wieder ein Gebarungs
abgang festgestellt wird, so sind wir der
festen Überzeugung, daß dieser Gebarungs
abgang in einem gesunden Verhältnis zum
Gesamtbudget 1954 steht. Wir dürfen nicht
vergessen, daß es sich ja nur um ein
budgetäres Defizit handelt, das auf Grund
des Voranschlages festgelegt ist. Das Ge
barungsdefizit wird erst wieder aufscheinen,
bis wir den Rechnungsabschluß über das Jahr
1954 haben. So können wir den Gebarungs
abgang für das jetzige Jahr auch erst
bei der Vorlage des Rechnungsabschlusses
für das Jahr 1953 feststellen.

Wenn wir alle die Schwierigkeiten, die der
Herr Finanzreferent namentlich in der Ein
nahmenseite so deutlich aufgezeigt hat, be
trachten, so müssen wir sagen, daß er die
Ausgaben unter voller Verantwortung er
stellt und verteilt hat. Ich möchte daher
dies1es Budget mit Rücksicht auf diese
Schwierigkeiten, die hier bestehen, als ein
Budget der Verantwortung bezeichnen. Wenn
uns dieses Budget die Hoffnung gibt, daß es
erfüllt wird, so ist diese Hoffnung nicht un
begründet. Wir haben bis jetzt in allen
Jahren erlebt, daß das Finanzreferat alle An
sätze pünktlich,zeitgerecht und hundert
prozentig, einschließlich der Ansätze des
außerordentlichen Voranschlages, erfüllt hat.
Nachdem wir nun einmal diese Praxis
kennen, haben wir keinen Grund, dem Herrn
Finanzreferenten zu mißtrauen, daß er diesen
Weg nicht auch für das Jahr 1954 ins Auge
gefaßt hat und auch erfüllen wird.

Ich glaube wohl, daß es auch notwendig
sein wird, einige Worte darüber zu .verlieren,
ob es notwendig ist, den Rahmen des Budgets,
so wie er vorliegt, zu halten, oder ob er durch
einige Anträge gesprengt werden soll. Wenn
auch diese Anträge, von denen auch schon im
Finanzausschuß gesprochen wurde, vielleicht
nur eine geringfügige Überschreitung des
Budgets herbeiführen würden, so müssen wir
doch sagen, daß wir die Notwendigkeiten bis
her immer wieder so abgewogen haben, daß
wir recht~eitig mit einem Nachtragsbudget
auf den Plan getreten sind, bei welchem alle
diese zusätzlichen Wünsche ihre Erfüllung
gefunden haben. Ich bin fest davon über-
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zeugt, ebenso wie meine Parteifreunde der
bVP, daß der Herr Finanzreferent zur rich
tigen Zeit und im gegebenen Moment auch
für das Jahr 1954 dem Landtag solche Nach
träge auf den Tisch legen wird, mit welchen
wir dann die Möglichkeit ha,ben, die not
wendigen Dinge, die momentan nicht unter
zubringen sind, auch zu verwirklichen.

Ich glaube wohl, daß die wichtigsten Auf
gaben, die mit der Erstellung dieses Budgets
verbunden sind, wohl in erster Linie bei der
Arbeitsbeschaffung liegen und in zweiter
Linie auch in der Sicherung jener Pflicht
ausgaben bestehen, die das Land unbedingt
zu erfüllen hat. Wenn wir das Budget ge-nau
betrachten, so müssen wir feststellen, daß
diese zwei Grundfragen auch wirklich erfüllt
wurden. Daß dabei natürlich auch Aufgaben
des Budgets vor uns stehen, die anderer
Natur sind, möchte ich nur kurz erwähnen.

Der Herr Landesrat Genner hat am An
fange seiner Rede wieder jenen berühmten
Unterschied zwischen Personalausgaben und
Sachaufwand gemacht. Ich stelle mich hier
entschieden dagegen, daß man. den Personal
aufwand als eine nicht produktive Ausgabe
des Landes betrachtet. Ich weiß wohl, daß
vielleicht der Sachaufwand in erster Linie
dazu dient, gewisse Baustellen oder sonstige
Arbeiten der Bevölkerung sichtbar vor Aug;en
zu führen. Aber letzten Endes ist auch der
Personalaufwand eine volkswirtschaftlich
wirksame Ausgabe, denn niemand ist in der
Lage, sich seine Bezüge irgendwie zu sparen.
Ich bin fest davon überzeugt, daß jeder ein
zelne Gehaltsempfänger sofort oder im Laufe
eines Monats seine Bezüge umsetzt. Die da
mit eintretende Konsumbelebung wirkt sich
auch arbeitsbeschaffend aus. Wenn vielleicht
darauf erwidert wird, daß der Personalauf
wand des Landes eine Steigerung erfahren
hat, dann möchte ich dem Herrn Landesrat
Genner im Gegensatz dazu sagen, daß wir im
Voranschlag für das Jahr 1953 38 Prozent
für Personalaufwa'lld hatten. während wir in
diesem Jahr nur 37 Prozent haben. Es ist
also keine Tendenz zur Steigerung des Per
sO'llalaufwandes vorhanden, sondern im Gegen
teil, beim Sachaufwand liegt eine Tendenz zur
Steigerung vor.

Nun glaube ich, ist es notwendig, noch
darauf zu verweisen, daß wir allen Grund
haben, den Edolg anzuerkennen, den wir mit
der Vorlage dieses Voranschlages auf finan
ziellem Gebiet wieder vor uns sehen. F~s ist
auch zu überlegen, wieso es möglich war,
einen Voranschlag zu erstellen, der unter ge
wissen Voraussetzungen berechtigt, auch als
optimistischer Voranschlag bezeichnet zu
werden.

Zwischen Herbst 1952, wo wir über den
provisorischen Voranschlag 1953 beraten
haben, und der heutigen Zeit - also ungefähr
im Zeitraum von z,wölf Monaten - hruben sich
in Österreich große finanz- und wirtschafts'
politische Umwälzungen vollzogen. Ich
möchte Sie nur daran erinnern, meine Herren,
daß im Jahre 1952 um diese Zeit im Parla
ment der große Streit um den Voranschlag
des Bundes für das Jahr 1953 begonnen hat,
und ich stehe nicht an, zu erklären, daß
dieser Streit um ein paar hundert Millionen
Schilling, um die damals die Differenzen ent
standen sind und die letzten Endes zur Auf
lösung des Parlaments und zur vorzeitigen
Ausschreibung von Neuwahlen geführt haben,
nicht vielleicht nur allein wegen der Höhe
der Ziffern entstanden ist, sondern daß da
mals zwei grundsätzHche Anschauungen
durch den Finanzminister entschieden ver
treten wurden, und zwar einerseits der
Grundslatz, keine neuen Steuern einzuführen
und keine Steuererhöhungen mehr vorzu
nehmen, und anderseits der Grundsatz, auch
nicht mehr den Weg einer Inflation zu be~

treten, selbst dann nicht, wenn sie als so
genannte gelenkte Inflation bezeichnet wor
den wäI1e. Der Finanzminister hat seinen
Vorsatz durchgeführt, und trotz des Wahl
ergebnisses haben sämtliche Parteien des
Parlaments den Voranschlag, der auf diesen
beiden Grundsätizen aufgebaut war, zu dem
endgültigen Voranschlag des Jahres 1953 er
klärt.

Der Erfolg dieser Politik hat sich im
Laufe dieses Jahres eingesteHt. Es ist nicht
abzustreiten, daß sich durch diese feste Hal
tung der Regierung in der Finanz- und Wirt
schaftsfmge eine Stabilisierung des gesamten
Wirtschaftslebens ergeben hat. Durch .diese
Stabilisierung ist das Vertrauen der Be
völkerung zu unserer Währung wieder wach
geworden, und die alte, gute Eigenschaft des
österreichers, ans Sparen zu denken, ist wie
der Wirklichkeit geworden. Wir können fest
stellen - und auch das kann niemand ab
streiten --, daß die Spareinlagen sowohl hei
den Sparkassen wie auch bei den Banken
nicht nur die Millionengrenze, sondern auch
die Milliardengrerrze weit überstiegen haben.
Mit dieser Kapitalbildung ist aber auch die
Möglichkeit geschaffen, große Bauvorhaben
nicht mehr auf dem bisher üblichen Weg der
Ausschöpfung von Steuergeldern, sondern
alle diese Arbeiten im Wege einer Kredit
operation mit Rückzahlung auf lange Zeit hin
zu finanzieren.

Ich will gar nicht davon reden, daß es
unter den gegebenen Verhältnissen auch
möglich war, den Dollarkurs zu vereinheit-
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lichen; alle Befürchtungen, die man hinsicht
lich eines weiteren Preisauftriebes im Inland
an diese Finanztransaktion geknüpft hat,
wurden nicht verwirklicht. Es konnte dieser
Preisauftrieb aufgefangen werden, und es ist
trotz der Vereinheitlichung des Dollarkurses
die Wirtschaft weiter stabil geblieben. Die
letzte Frucht dieser Entwicklung, die wir bis
jetzt feststellen können, liegt darin, daß das,
was bisher kein Vertreter einer anderen Par
tei dem FinaUlzml'nister geglaubt hat, Wirk
lichkeit wird, nämlich, daß er nicht zu neuen
Steuererhöhungen greifen muß, sondern daß
er vielmehr - eine Erscheinung nicht nur
bei uns in österreich, sondern überhaupt in
allen Staaten Europas - ein Steuerände
rungsgesetz auf den Tisch legen konnte, das
Steuerermäßigungen für fast alle Stände,
auch für die ·öffentlich Angestellten, ge
bracht hat. Dieser Wirts.chaftserfolg ver:
anlaßt uns, auch diesem Voranschlag des
Landes Niederösterreich unsere Zustimmung
zu geben, und zwar nicht nur unsere inner
liche Zustimmung, sondern diese Zustimmung
auch nach außen hin zum Ausdruck zu brin
gen, weil wir eben davon überzeugt sind, daß

. der Voranschlag auf Grund der zeitbedingten
wirtschaftlichen Verhältnisse und auf Grund
der klaren Entwicklung des Wirtschafts
lebens bei uns im Lande durch ein Nachtrags
budget noch eine Ergänzung finden wird.

Wenn dieser Erfolg der Bundesregierung
durch die kluge Wirtschaftspolitik der Öster
reichischen Volkspartei erreicht wurde, und
wir dem auch die bisherige Arbeit im Lande
Niederösterreich gegenüberstellen, dann müs
sen wir wohl sagen, daß es auch hier nicht
bloß Worte waren, sondern daß hier den
Worten auch die Taten gefolgt sind, und zwar
zur richtigen Zeit.

Ich möchte damuf hinweisen, daß sich der
Landtag im Jahre 1953 sechsmal, einschließ
lich der heutigen Sitzung, mit Finanzvor
lagen beschäftigt hat. Es war zunächst der
Voranschlag für 1953, der im Frühjahr 1953
erledigt wurde, dann war die große De:batte
zum Gesetz über die Haftung, die der Newag
für ihre Darlehen in der Höhe von 300 Mil
lionen Schilling zum Ausbau der ~amptal-

• werke gewährt wurde. Eine weitere Land
tagssitzung hat stattgefunden, in der die
notwendigen Mittel zur Bekämpfung der Un
wetterschäden im Gebiet Niederösterreichs
bewilligt wurden, dann wurde der Nachtrags
voranschlag im Landtag behandelt, schließ
lich sind wir zum Straßeruhauprogramm ge
kommen, das dem Landtag unterbreitet
wurde, und so stehen 'wir nun heute in der
Beratung über den Voranschlag pro 1954.

Wenn ich alle diese Dinge in einen Zu-

sammenhang bringe, so muß ich sagen, daß
dies.e Beschlüsse ein einheitliches Programm
darstellen, das tatsächlich die Winterarbeits
losigkeit in einem Maße einschränken können
wird, wie es ja überhaupt nur durch einc1n
Einsatz öffentlicher Mittel möglich ist. Alle
diese Dinge, die da beschlossen wurden,
können ja nicht schon innerhalb der näch
sten Wochen durchgeführt werden, sondern
diese Arbeiten erstrecken sich auf längere
Zeit. Es wird weit in das Frühjahr hinein
dauern, bis alle diese Dinge, die wir im
Jahre 1953 beschlossen haben, durchgeführt
sein können, ja es wird bis 1954, vielleicht
sogar bis 1955 dauern.

Nun möchte ich auf bestimmte Einwände
zu sprechen kommen, die wir bei den Budget
beratungen im Landtag jedesmal hören. Da
zu gehört zunächst die Frage der Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit. Ich habe bereits zu Be
gi'nn meiner Ausführungen die Behauptung
aufgestellt, daß unsere wichtigste Aufgabe
in der heutigen Zeit, neben der pflicht
gemäßen Sicherstellung der Ausgaben für
das Landespersonal und für andere wes,ent
liehe Erfordernisse, die Beschaffung von
Möglichkeiten zur Bekämpfung der Arbeits
losigkeit ist. Im vorigen Jahr wurde uns hier
immer vorgehalten, daß alle wirtschaftlichen
Maßnahmen der Regierurng und auch die
uns.erer niederösterreichischen Landes,regie
rung hö~hstwahrscheinlichzu einer Schrump
fung des Wirtschaftslebens und daher zu
einer Vermehrung der Arbeitslosigkeit führen
würden. Hohes Haus! Heute bin ich in der
Lage, ein anderes Bild der Entwicklung zu
zeichnen, zu der diese Dinge geführt haben.

Wenn wir von der Arbeitslosigkeit
sprechen, dann dürfen wir nicht vergessen.
daß es neben diesen Zahlen zur Beurteilung
der Wirtschaft eines Landes auch Zahlen
gibt, die die wirtschaftliche Entwicklung im
Lande positiv zum Ausdruck bringen, und
dazu gehört die Zahl der Beschäftigten in
einem Lande. So wie Licht und Schatten zu
sammengehören, so gehört zu der wirtschaft
lichen Entwicklung nicht nur die Zahl der
Arbeitslosen, sondern auch die Entwioklung
der Zahl der Beschäftigten.

Ich beginne also mit der Zahl der Arbeits
losen und mache einige Gegenüberstellungen
für die Stichtage 1. Dezember 1952 und
1. Dezember 1953. Für dieses Jahr sind es
also nur 14 Tage her, seitdem die Zahlen er
mittelt wurden. Wir können darauf folgendes
entnehmen: Am 1. Dezember 1952 wurden in
Niederösterreich 31.649 Arbeitslose geQ:ählt,
und per 31. Dezember 1953 werden es 31.752
sein. Sie sehen also, daß hier eine Ver
mehrung um 103 eingetreten ist. Es ist das
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so wenig, daß man behaupten kann, auf die
sem Gebiete ist eine Stabilisierung ein
getreten. Interessanter ist aber die Bewegung
in der Zahl der Beschäftigten. Ich möchte
dazu zunächst die statistischen Zahlen für
das ge'Hamte Bundesgebiet geben. Am 1. De
zember 1952 waren im gesamten Bundes
gebiet 1,930.063 Beschäftigte. Seit dieser Zeit
ist die Zahl um 30.321 gestiegen urnd sie be
trägt am 1. Dezember 1953 1,961.384. Wenn
Sie diese Ziffer nun mit Rücksicht darauf,
daß wir uns in Niederösterreich befinden,
auch für Niederösterreich wissen woBen.
dann waren es am 1. Dez.ember 1952 280.431
Personen und sind es jetzt am 1. Dezember
1953 280.654 Personen, so daß eine Gesamt
steigerung von 223 Beschäftigten eingetreten
ist. Ich glaube wohl, daß diese Ziffem das
beweisen, was sowohl die Wirtschaftspolitik
der Bundesregierung als auch die Wirt
schaftspolitik des Landes Niederösterreich
mit seiner Finanzgebarung zur Behauptung
gestellt hat und was in dem Voranschlag,
den wir für das jetzige Jahr beschlossen
hatten und in jenem, den wir für das kom
mende Jahr beschließen werden, seinen
Niederschlag findet.

Ich muß aber dem Herrn Landesrat Gen
ner eigentlich recht geben, wenn er ständig
von einer gewissen Benachteiligung des Lan
des Niederösterreich spricht. Diese Benach
teiligrung des Landes Niederösterreich ist
uns immer wieder vorgehalten worden. Ich
möchte aber darauf verweisen, daß es eine
noch viel ärgere Benachteiligung des Landes
Niederösterreich bis heute gibt. Schauen Sie,
Herr Landes,rat, die sehr späte Aufhebung
der DemarkationsIinie zwischen uns und dem
westlichen Österreich begrüßen wir, aber sie
hätte schon viel früher erfolgen können, und
sie hätte zur wirts,chaftlichen Belebung des
Landes ungeheuer viel beigetragen. Der freie
Warenverkehr im ganzen Bundesgebiet ist ja
selbstverständlich auch für uns Niederöster
reicher von Bedeutung. Wenn Sie an die
Sommerzeit denken und wissen, daI~ sich der
ges.amte Fremdenverkehr auch heuer noch
fast in erste""i- Linie in die westlichen Bundes
länder hinein erstreckte und d:adurch diesen
Ländern sehr große Verdienstmöglichkeiten
gegeben wurden, daß dadurch eine ungeheure
Menge von fremdem Geld, ausländischen
Devisen der Nationalbank zugeflossen sind
und Niederösterreich immer nur wie ein
Zaungast über die Demarkationslinie blicken
durfte, um da drüben den Fremdenstrom zu
sehen, aber selbst davon nichts zu verspüren,
so sind wir froh, daß dieser Zustand endlich
aufgehobern ist. Wir hoffen, daß diese bis
herige Benachteiligung Niederösterreichs, die

bis zum Jahre 1953 angedauert hat, sich auf
dem Gebiete des Fremdenverkehrs nun end
lich auch zugunsten Niederösterreichs aus
wir'ken wird.

Wir haben aber noch andere Benachteili
gungen. Ich will nicht allein auf die Ze.nsur
verweisen, die erst in der letzten Zeit auf
gelockert wurde, sondern auch auf eine Be
nachteiligung - und das ist die große Frage,
um die es in Niederösterreich geht -, die
darin besteht, daß das, Problem de,s so
genannten Deutschen Eigentums noch immer
einer endgültigen Lösung harrt. Sie wissen,
wie viele Betriebsstättern unter das Deutsche
Eigentum fallen, und gerade uns Niederöster
reichem ist diese Las,t aufgebürdet! Gerade
wir Niederösterreicher sind die Benach
teiligten dieser Wirtschaftsart. Wenn wir da
her heute hier in der Generaldebatte zum
Budget von der Sicherheit der Ziffern, von
den Steuereinnahmen usw. reden, so dürfen
wir nicht vergessen, daß uns im Budget
große Posten fehlen, nämlich jene Posten,
die hauptsächlich durch diese Betriebe, die
immer noch als Deutsches Eigentum ver
waltet werden, für uns gegeben wären. Darin
sehe ich eine der größten Benachteiligungen
des niederösterreichischen Wirtschaftslebens
und damit auch des Voranschlages auf der
Einnahmenseite.

Wenn wir weiter noch eine solche Benach
teiligung feststellen, so hat das bereits der
Herr Finanzreferent im Verhältnis zwische'll
Bund und Ländern und der Verteilung der
verschiedenen Steuern zum Ausdruck ge
bracht. Ich möchte nur einige Ergänzungen
hinzufügen. Schauen Sie zum Beispiel die
Einkommensteuer an! Es ist Tatsache, daß
viele Betriebe zwar in Niederösterreich si'lld,
daß sich das Wirtschaftsleben in Nieder
österreich abspielt, daß die Menschen auch
in Niederösterreich wohnen, die in diesen Be
trieben beschäftigt sind, daß aber die mei
sten niederösterreichischen Betriebe aus ge
wissen bekannten Gründen ihren Stammsitz
in Wien haben, und daher auch die Ein
kommensteuer dort eingezahlt wird. Die Ein
kommensteuer wird aber nicht nach dem Per
sonenstand der einzelnen Länder aufgeteilt,
sondern sie wird dort zugewiesen, wo sie ein
gezahlt wurde. Genau dasselbe Verhältrnis
haben wir beim Wohnbauschilling der Bun
desangestellten, und es ist wieder eine Be
nachteiligung Niederösterreichs, daß dieser
Wohnbauschilling, der über das Zentral
besoldungsamt in Wien eingehoben wird;
auch nach Wien abzuführen ist.

Wenrn ich weiter dazu sage, daß der bevor
zugte Bevölkerungsschlüssel, der heute be
reits desöfteren hier im Hohen Hause an-
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geführt wurde und den wir selbstverständlich
als eine drückende Last empfinden, aus der
Welt geschafft werden soll, so erlaube ich
mir d8lZu doch noch einige aufklärende Worte
zu sagen. Die Meinungsiverschiedenheit zwi
schen dem Herrn Finanzreferenten und dem
Herrn Präsidenten Wondra,k ist vielleicht
durch ein Mißverständnis des Herrn Präsi
denten Wondrak entstanden, und das möchte
ich aufzuklären versuchen. Der Herr Präsi
dent Wondrak hat gemeint, der Herr Finanz
referent möchte durch die Abschaffung des
bevorzugten Bevölkerungsschlüssels eine
Novellierung innerhalb der Gemeinden herbei
führen. Nein! Das ganze Haus wird s,ich
daran erinnern, daß der Herr Finanzreferent
hier gesagt hat, er wünscht die Aufhebung
des bevorzugten BevölkerUlngs,schlüssels zu
nächst einmal bei der Aufteilung der Steuern
auf die Länder. Innerhalb eines Landes -
hat er erklärt - gibt es aber die Möglich
keit, jenen GemeindenJ die höhere Aufgaben
auf sich nehmen müssen und dadurch in
einem gelwissen finanziellen Nachteil sind,
eine Differenzierung des Bevölkerungs
schlüssels zukommen zu lassen. Das möge
eine tatsächliche Richtigstellung sein!

Für uns in Niederösterreich ergeben sich
-. was auch zu bedenken ist - weiter auch
dadurch Ungerechtigkeiten, daß alle Post
autobusse und die Autobusse der Bundes
bahnen Wiener Nummern tragen, auch dann,
wenn diese Wagen in Niederösterreich
gamgiert werden und von einer niederöster
reichischen Betriebsstätte aus in Betrieb ge
nommern sind. Dadurch erl~ib€n wir, daß die
Beförderungssteuer nach Wien abgeführt
wird, während uns die Kosten der Instand
setzung und Erhaltung der von diesen Auto
bussen benützten Straßen belasten. Das sind
tatsächliche Benachteiligungen, und ich
stimme daher heiden Gruppen zu und würde
sie bitten, in ihrem Einflußbereich dafür zu
sorgen, daß diese Benachteiligung Nieder
österreichs in der Zukunft so I'Iasch als mög
lich verschwindet.

Wenn im Zusammenhang mit unserem
Budget immer wieder von der Arbeitslosig
keit gesprochen wurde, so gibt es noch eine
zweite Frage, die auch Herr Abgeordneter
Pospischil angezogen hat. Er erklärte, es
würde besser sein, well!'ll wir endlich daran
gehen würden, den Handel auch nach dem
Osten auszudehnen und den Osthandel so zu
betreiben, damit für uns das Beste heraus
geholt werden könnte. Herr Abgeordneter
Pospischil, ich möchte Ihnen darauf die
nötige Antwort geben, _aber glauben Sie
nicht, daß ich hier das politische Gebiet be
treten werde. Ich will nur aus der tatsäch-

lichen Entwicklung - und bei Zahlen soll
man ja nur auf dem realen Standpunkt der
Tatsachen bleiben - sagen, wie sich der
Osthandel seit 1937 entwickelt hat. Im Jahre
1937 hat der Osthandel noch 30 Prozent
des gesamten Außenhandelslvolumens aus
gemacht. Es entfiel damals auf den Außen
handel ein Betmg von 2673 Millionen Schil
ling. Wenn wir dieses Gesamtaußenhandels~

volumen mit neun multiplizieren, so kommen
wir ungefähr auf das Außenhandelsvolumen
vom heutigen Tage..Wenn daher das gesamte
Außenhandelsvolumen im Jahre 1937 mit
neun multipliziert wird, so sind das nach
dem heutigen Stand rund 24 Milliarden Schil
ling. Im Jahre 1937 hat sich der Osthandel
wertmäßig um 800 Millionen Schilling be
wegt, im Jahre 1952 dagegen nur um 250 Mil
lionen Schilling! Er ist also von 30 auf
10 Prozent eingeschränkt worden. Er war so
gar noch im Jahre 1947 oder 1948 größer,
denn damals hat er sich ungefähr um 24 Pro
zent bewegt.

Wenn ich Ihnen jetzt eine Gesamtübersicht
über die Entwicklung des Osthandels seit
1929 geben kann, so steht folgendes fest:
1929 36 Prozent, 1937 30 Pmzent, 1948
24, Prozent und 1952 10 Prozent.

Meine Herren, ich will die Ursache dieser
Schrumpfung des Osthrundels gar nicht der
politischen Entwicklung dieser Länder zu
schreiben, sondern es ist seit dem Jahre 1918
bereits eine Strukturänderung in der Wirt
schaft dieser Länder eingetreten. Diese
Strukturänderung bewegt sich hauptsächlich
nach zwei Richtungen: Es hesteht das Be
streben, die Industrialisierung auf die Spitze
zu treiben, auch well'll sie vielleicht wirt
schaftlich nicht zu verantworten ist, und es
jst zweitens richtig, daß diese Länder eine
Autarkiebestrebung haben, wie wir sie dann
später nur im Großdeutschen Reich ein
zweitesmal angetroffen haben. Durch diese
Entwicklung ist daher bereits vor dem zwei
ten Weltkrieg ein Rückgang des Osthandels
festzustellern gewesen, und es ist selbstver
ständlich, daß diese Entwicklu~ nach dem
Jahre 1945 noch stärker in den Vordergrund
trat und jetzt bei einer Schrumpfung auf
zehn Prozent hält.

Ich weiß genau, was, Sie darauf sagen:
Sorgt dafür, daß sich jetzt diese zehn Pro
zent wieder erhöhen. Dazu sind wir als
Österreicher nicht in der Lage, denn wir
haben keinen Einfluß darauf, wie die Indu
strialisierung und die Autarkiebestrebungen
in einem fremden Land wirtschaftspolitisch
,gefördert oder gedrosselt werden. Und das
zweite wissen Sie auch ganz genau, daß diese
Entwicklung wohl auch damit zusammen-

I
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hängt, was man liefern kann und liefern will
und was man von uns zur Lieferung ver
langt. Während wir vor dem zweiten Welt
krieg zum Großteil noch Fertigwaren in die
Oststaaten geliefert haben, verlangt man
jetzt Rohstoffe. Wie sich das gerade auf die
AI1beitsbeschaffung bei uns auswirkt, können
wir uns ebenfalls ausrechnen.

Aber selbst das soll noch nicht die ent
scheidende Frage sein. Vergessen wir nicht,
daß wir gegenüber den Oststaaten vor einiger
Zeit einen Aktivsaldo zu unseren Gunsten
von 8 Millionen Dollar gehabt haben, und es
ist fraglich, mit welchen Waren oder durch
welche Kredit- oder Finanzoperationen diese
Spitze gegenüber uns von den Oststaaten ab
gedeckt wird. Zur gleichen Zeit haben wir
einen solchen Aktivsaldo bei der EZU in der
Höhe von 84 Millionen Dollar, die uns zum
weiteren Handel, zur Kl'editbeschaffung und
anderem zur Verfügung stehen.

Meine Herren, das sind nackte Tatsachen,
und ich sage noch einmal nachträglich, daß
ich mich hier in der Frage des Osthandels
absolut nicht auf politische Verhältnisse und
auf die Entwicklung in anderen Ländern
irgendwie ausgeredet habe, sondern das sind
nackte Tatsachen einer Wirtschaftspolitik,
die schon vor dem Jahre 1945, ja lang vor
dem Jahre 1938 leider aus der Aufteilung
und Zerreißung einer großen wirtschaft
lichen Einheit folgerichtig entstanden ist,
die einmal zum Segen der ganzen Be:völke
rung Mitteleuropas bestanden hat, l)ämlich
des großen Wirtschaftsgebietes Österreich
Ungarn. (Zustimmung rechts.) Schauen Sie,
solche Dinge spielen Eel'bstverständlich eine
Rolle, und wir dürfen nicht vergessen, daß
auch das letzten Endes hier seinen Nieder
schlag findet.

Wenn Präsident Wondrak in seinen Aus
führungen hauptsächlich sehr beanstandet
hat, daß die Erstellung des Budgets nicht so
erfolgt ist, wie er es sich vorstellte, und er
hier hauptsächlich dem Finanzreferenten
diktatorische Gelüste u~1terstellt hat, so
möchte ich einmal die Gegenseite fragen:
Wie schaut das in Wien aus und wie zum
Beispiel in St. Pölten, Herr Bürgermetster
Dr. Steingötter ? Ich möchte auch frag;en,
wie hat diese Situation bei der Verteilung
der Stadtratsmandate und der Verwaltungs
gebiete zum Beispiel in Salzburg Ausdruck
gefunden? Und wenn ich das sage, so sage
ich es aus einem bestimmten Grund, nicht
allein deswegen, weil es heute hier zur
Sprache gekommen ist, denn das könnte eine
Einzelerscheinung sein, aber, meine Damen
und Herren, wenn ich Ihnen einen Satz aus
der "Arbeiter-,Zeitung" zitiere, werden Sie

begreifen, daß ich berechtigte Zweifel in die
Aufrichtigkeit dieses Verlangens setze. In
dem Bericht der "Arbeiter-Zeitung" über
den Parteitag der Sozialistischen Partei
steht in der Nummer 259 vom 7. November
1953 folgendes (liest).· "Riemer, Wien: Es
kommt nicht darauf an, ob unter den gegen
wärtigen so schwierigen politischen Verhält
nissen, die uns die Koalitionspolitik auf
zwingt. da und dort ein Stadtmt der anderen
Partei mit an der Verwaltung teiIrnimmt, son
dern entscheidend ist, daß dort, wo wir die
Mehrheit haben, sozialistische Politik ge
macht wird." (Rufe: Hört! Hört!)

Ich gLaube wohl: Kommentar überflüs,sig.
Es ist durch die Taten bewiesen, daß dieser
Grundsatz bisher befolgt worden ist, und das
ist eine Tatsache, die nicht geleugnet wer
den kann, weil das ja nicht aus einer
Druckerei der ÖVP gekommen ist, sondern
aus einer der SPÖ.

Wenn hier weiter angeführt wurd"l, daß
dem Wohnbau heuer 5 Millionen entzogen
wurden, so möchte ich auf folgendes ver
weisen: Richtig ist, daß wir im vergallgenen
Jahr, das heißt, für das Jahr 1953, 50 Mil
lionen Schilling zur Förderung des Wohn
hausbaues in Niederösterreich budgetiert
hatten. Diesmal sind im Voranschlag wohl
nur 30 Millionen und vorher waren es 35 Mil
lionen. Diese 5 Millionen wurden aber zur
Arbeitsbeschaffung auf das Kapitel Straßen
wesen verwiesen, dessen Kreditsumme also
um 5 Millionen erhöht erscheint. Niemand
kann aber voraussagen, ob nicht wieder in
einem Nachtmgsbudget eine Summe er
scheint, die für 1954 wieder die Mittel für
die Wohnungstbeschaffung in Niederöster
reich zur Verfügung stellt wie für 1953. Wir
bringen der Wohnungsbeschaffung das größte
Augenmerk entgegen, und Sie wissen, daß es
bestimmt ein Verdienst des Finanzreferenten
gewesen ist, diesen Weg für Niederöster
reich beschritten zu haben. (Beifall bei der
ÖVP.)

Wir stehen nicht an, zu erklären, daß
wir durch die Einführung der Wohnbauhilfe
im Lande Niederösterreich zwei Fliegen
auf einen Schlag treffen wollen: zunächst
die Arbeitsbeschaffung und zweitens die
Schaffung von neuem Wohnraum. Dies soll
in dem Sinne geschehen, wie wir es immer
vertreten haben, also nicht in der Form des
Baues großer Zinshäuser, in die jemand ein
gemietet wird, der dann unter Umständen
wieder hinausfliegt, wenn eine andere poli
tische Mehrheit entsteht. Wir legen den
größten Wert auf Eigenhäuser oder das
Woh,nungseigentum, denn Menschen, die so
wohnen, sind dann wirklich frei und unab-
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hängig. Es liegt in unserem eigensten Inter
esse, auch für die Zukmnft dafür vorzu
sorgen, damit der Wohnhausbau so gefördert
wird, wie er in Niederösterreich bisher ge
fördert wurde. Wenn Sie hinauskommen und
sich die Baustellen ansehen, dann können Sie
wahrnehmen, daß tausende Häuser bereits
fertig und andere schon sehr weit im Bau
vorgeschritten sind, und daß sieh die Me'n
schen ehrlich über dieses Werk freuen.

Ich möchte weiter feststellen, daß in
Niederösterreich verschiedene Fortschritte
auch auf anderen Gebieten zu verzeichnen
sind. Es wäre überflüssig, zum Beispiel .dar
auf hinzuweisen, daß Niederösterreich das
Kernland für Agrarprodukte ist. Ich brauche
also bloß die Erfolge feststellen, d,ie hier
trotz der Verminderung der Arbeitskräfte
durch die Intensivierung der landwirtschaft
lichen Produktion in den letzten Jahren er
zielt wurden.

Wenn Sie alle diese Dinge überlegen, dann
werden Sie uns recht geben müssen, daß wir
diesen Voranschlag, so wie er vor uns liegt,
mit Vertrauen aufnehmen. Ich erkläre hier
im Namen der Österreichischen Volkspartei,
daß wir ihm zustimmen und dem !<'inanz
referenten dafür danken, daß er diesen Vor
anschlag erstellt hat. Wir geben ihm uns.(~re

volle Zustimmung. (Lebhafter Beifall bei
der ÖVP.)

DRITTER PRÄSIDENT ENDL: Zum Wort
kommt Herr Abg. Du b 0 v s k y.

Abg. DUBOVSKY: Der Herr Finanzrefe
rent hat seine Rede mit der Erklärung ge
schlossen, daß die Lage des Landes Nieder
österreich äußerst schwierig sei, und ich
glaube, daß sich jeder Abgeordnete des Land
tages dieser schwierigen Lage unseres Bun
deslandes bewußt sein und seine ganze Kraft,
unabhängig davon, welcher Partei er auch
angehört, einsetzen muß, um diese schwie
rige Lage auch tatsächlich zu meistern. Wen11
der Herr Finanzreferent erklärt hat, er ist
mit dem Budget nicht zufrieden, so kann ich
das für uns auch behaupten. Ich zlweifle
nicht daran, daß auch im Gegensatz zu den
vielen Dankeserklärungen, die heute ab
gegeben wurden, die Zufriedenheit gar nicht
so groß ist, wie sie in diesen Dankes
erklärungen aufscheint.

Die äußere Form des Voranschlages, wie
er uns hier vorliegt, ist in einer sehr an
sprechenden Form abgefaßt, sehr übersicht
lich, aufgeteilt durch verschiedenf:arbiges
Papier, so daß man mit einem Griff alles bei
sammen hat, was man braucht. Das ist aber
die äußere Form! Wie schaut es aber mit der

inneren Form, mit dem Inhalt dieses Budgets
aus? Der Inhalt dieses Budgets erfüllt nicht
die Erwarturngen, die das Land Niederöster
reich und seine Bevölkerung an dieses Budget
stellt. Wir sehen, .daß im Budget ganz be
trächtliche Summen vorhanden sind. Ich will
jetzt nicht mit dem Herrn Finanzreferenten
darüber rechten, weil es nicht sehr viel Sinn
hat, ob das wirklich arbeitsbeschaffend be
ziehungs:weise investitionsfördernd ist, was
mit den 150 Millionen, die er angeführt hat,
durchgeführt werden soll. Man kann darüber
streiten, ob Straßeninstandsetzungen wirk
liche Investitionen sind oder ob sie Zwangs
ausgaben des Landes darstellen. Das ist aber
auch gar nicht von so großer Bedeutung.
Hier hat sich der Herr Finanzreferent wieder
darauf berufeln, daß er eben nur jene Mittel
zur Verfügung hat, die ihm von seiten der
Bundesregierung zur Verfügung gestellt wer
den. Er hat auch zum erstenmal aufgezeigt,
daß es durchaus keine gerechte Verteilung
dieser Mittel unter den Bundesländern gibt.
Er hat allerdings nur eine Seite dieser Un
gerechtigkeiten aufgezeigt. Es gibt aber eine
ganlZe Reihe solcher Ungerechtigkeiten, die
alle dazu führen, daß sich Niederösterreich
in dieser schwierigen Situation befindet.
Dieses Unrecht beginnt schon damit, daß die
ganze Finanzpolitik der Bundesregierung,
nicht nur des heutigen Finanzministers Dok
tor Kamitz, sondern auch die seiner Vor
gänger Dr. Margaretha und Dr. Zimmer
mann, darauf abgestellt war, sich die Mittel
einfach dort zu nehmen, wo sie am leichte
sten zu bekommen sind, nämlich bei den Ge
meinden und hei den Ländern. Das heißt,
daß er einfach die Mittel, die er nur zu ver
walten hätte, kürzt und für sich beansprucht.
Die ganze Frage des sogenannten Finanz
ausgleiches, die Frage der sogenannten Not
opferpolitik - zuerst hieß es Notopfer, dann
Bundespräzipuum, jetzt heißt es Vorzugs
anteil -- ist doch ein Mittel, um die Länder
und die Gemeinden in ihrer Gesamtheit um
ihre berechtigten Anteile zu bringen. Wir
müssen uns an das Jahr 1949 zurückerinnern,
um die ganze Entwicklung zu verstehen, an
die Zeit unter dem damaligen Finanzminister
Dr. Zimmermann, als es plötzlich geheißen
hat, es drohe der Staatsbankrott. Unter dem
Vorwand des drohenden Staatsbankrotts
wurde d!is sogenannte Notopfer der Gemein
den wnd Länder eingeführt, das von vorne
herein mit zwei Jahren befristet geweaen ist
und das ausschließlich dazu bestimmt war,
diesen drohenden Staatsbankrott zu über
brücken. 1949 waren es 150 Millionen Schil
ling; diese Summe ist von Jahr zu Jahr
systematisch gesteigert worden, und heuer
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hat sie die Rekordhöhe von 700 Millionen
Schilling erreicht, welche die Länder und Ge
meinden der Bundesregierung von den ihnen
zustehenden Steuerertragsanteilen abliefern
müssen. Auch die Zeit von zwei Jahren ist
verstrichen, der Staatsbankrott ist nicht ein
getreten, und es hat sich sehr bald gezeigt,
daß im Bundeshaushalt 'nicht nur kein Defizit
vorhanden ist, sondern daß sogar Über
Echüsse vorhanden sind, Wir ko,nnten und
können es noch von Jahr zu Jahr in der
Presse immer wieder lesen, wie günstig die
Finanzentwicklung bei der Bundesregierung
geworden ist. Nur zu der Zeit, wo die so
genannten Finanzausgleichsiverhandlwngen be
ginnen, da findet man immer wieder, daß zur
Abdeckung eines eventuellen Defizits die Ge
meinden und die Länder beitragen, ja, daß
sie sogar noch größere Opfer auf sich neh
men mÜEsen. Wir erinnern uns doch ~lle im
Zusammenhang mit der leidigen Spitalsfrage
in Niederösterreich - in Österreich über
haupt, aber vor allem in Niederöster
reich --, daß die spitalserhaltenden Gemein
den beim Finanzministerium und beim 80zia1
ministerium vorges,prochen haben und ihnen
von seiten der Mi'nister erklärt wurde, die
Bundesregierung sei bereit, ihren Dreiachtel
beitrag zu übernehmen, allerdings müsse
dann das Notopfer erhöht werden. Jeder
wird sich noch daran erinnern. Nun, das Not
opfer ist nicht wenig erhöht worden! 125 Mil
lionen Schilling mehr in diesem Jahre, aber
kein GroE0hen des Spitalsdefizit wurde vom
Bunde übernommen. Dazu mÜEsen wir aber
noch in Betracht ziehen, daß im Verlaufe der
Jahre die Bundesregierung auch noch eine
andere Methode eingeschlagen hat. Es gibt
eine Reihe von Steuern - Einkommensteuer,
Lohnsteuer, Warenllmsatzsteuer und noch
einige andere Steuern -, die sogenannte ge
teilte Steuern darstellen. Von diesen geteilten
Steuern erhalten Bund, Länder und Gemein
den einen bestimmten prozentuellen Anteil.
Im Verlaufe der Zeit, und zwar seit 1948,
haben nun die verschiedenen Finanzminister
diesen Aufteilungsschlüssel zugunsten des
Bundes und zuungunsten der Länder und'
Gemeinden ganz beträchtlich abgeändert, und
zwar in der Form abgeändert, daß man so
genannte Bundeszusehläge eingeführt hat.
von denen weder die Gemeinden noch die
Länder auch nur einen Groschen erhalten.
Nun hat in der letzten Sitzung des Haupt
ausschusses des Österreichischen Städte
bundes der Finarnzreferent der Stadt Wien
darauf hingewiesen, daß sich in den Jahren
seit. 1948 bis 1953 bei den Einnahmen eine
beträchtliche Verschiebung zugunsten der
Bundesregierung ergeben hat. So sind die

Anteile des Bundes an diesen gemeinsamen
Steuern von 49 auf 65 Prozent angestiegen;
diese Steigerung macht 33 Prozent der ur
s,prünglichen Höhe aus. In der gleichen Zeit
ist aber der Anteil der Länder von 31 auf
23 Prozent zurückgegangen, was einer Ver
minderung der Einnahmen um 27 Prozent
gleichkommt. Bei den Gemeinden ist dieser
Rüekgang noch viel größer, weil er hier
durch die Einführung des Notopfers, durch
die Änderung des Aufteilungsschlüssels be
ziehungsweise die Einführung der Bundes
zuschläge zu den sogenannten Steuern
40 Prozent erreicht hat.

Was bedeutet denn diese Änderung der
Verteilung des ganzen Steueraufkommens für
Niederösterreich ? Nun, diese Herabdrückung
um 27 Prozeout bedeutet, daß Niederöster
reich im Jahre 1954 um rund 100 Millionen
Schilling weniger bekommt, als es bei gleich
bleibenden Verhältnissen des Jahres 1948 be
kommen hätte, also ein Betrag, der das
budgetäre Defizit zur Gänze decken würde,
ein Betrag, der sicherlich dazu beitragen
würde, in einem sehr breiten Ausmaß der
Arbeitsbeschaffung zu dienen, Investitionen
durchzuführE.'ll, :Mir die heute kein Geld vor
handen ist. Wenn man dazu noch die Ein
gänge der niederösterreichischen Gemeinden
in Betracht zieht und hier gleichfalls diese
Umrechnung voniimmt und sieht, daß die
niederösterreichischen Gemeinden um 80 Mil
lionen Schilling weniger erhalten als nach der
Verteilungsquote des Jahres 1948, dann
kommt man zu einer Summe von 180 Mil
lionen Schilling, die, wenn man sie den Ge
meinden Niederösterreichs zuführte, eine tat
sächliche Wirtschaftsbelebung herbeifiihren
würden.

Unsere Aufgabe ist es daher, vor allem da
für zu sorgen, daß der Finanzausgleich wie
der auf sein ursprüngliches Ausmaß zurück
geführt wird. Hier geht es nicht darum, daß
es sich, wie der Herr Abg. Wondrak gesagt
hat, um gegenseitig paktierte Rechte handelt,
die abgeändert werden müßten, denn diese
Rechte -- und der Herr Finanzreferent hat
clas im Finanzausschuß sehr anschaulich
dargestellt - wurden den Vertretern der
Länder und der Gemeinden vom }<'inanz
minister in einer sehr eindeutigen Form auf
gezwungen, und nun gilt es, wieder den ur
sprünglichen Zustand der Verteilung der
Mittel herbeizuführen.

Ich erinnere daran, daß die Heranziehung
der Mittel der Gemeinden und der Länder
für Investitionszwecke des Bundes keine
Lösung der Arbeitsbeschaffungsfrage dar
stellt, denn was würden die Gemeinden
und die Länder anfangen, wenn sie diese
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Geldmittel hätten? Sie würden ja gleich
falls Investitionen durchführen, die aI1beits
beschaffend wirken; hier ist also sozllsagen
nur eine Verschiebung von den Gemeinden
und den Ländern zum Bund herbeigeführt
worden. Mit einer Verschiebung der Mittel
kann' man aber keine Arbeitslosigkeit be
kämpfen und keine zusätzlichen Arbeitsmög
lichkeiten schaffen. Ich möchte erwähnen,
daß gerade das Beispiel der Ersten Republik,
wo gleichfalls ein Notopfer eingehoben
wurde, eindeutig bewiesen hat, daß mit der
Form des Notopfers die Al'beitslosigkeit
nicht geringer, sondern größer geworden ist,
ja größer werden muß, weil die Gemeinden
bekanntermaßen - und das ist eine Tat
sache - ihren VerwaltungslappaI1at und da
mit ihre Investitionen billiger führen, ihre
Arbeit intensiver gestalten, als dies beim
Bund und bei der Bundesregierung geschieht.
Ich glaube daher, es ist notwendig, daß sich
der Landtag gegen diese Methoden des
Finanzausgleiches auf Kosten der Länder
und der Gemeinden wendet und dagegen
Sturm läuft. Die Stimmen in dieser Hinsicht,
und zwar Stimmen aus allen Parteilagern,
werden immer zahlreicher.' Natürlich wird
man sagen, der Finanzminister braucht ja
auch Geld, aber er kann es sich doch nicht
so einfach machen und so bequem, es sich
einfach dort zu nehmen, wo er kann, weil er
es eben in der Hand hat, sich zu nehmen,
was ihm nicht gehört, sondern er muß eben
andere Möglichkeiten suchen, andere Wege
beschreiten, um seiner Aufgabe gerecht zu
werden. Daß dies nicht durchaus auf der
Linie von Steuererhöhungen liegen muß, ist
klar. Ich habe schon im Finanzausschuß er
klärt, daß es für den gewöhnlichen Steuer
zahler auf die Dauer unerträglich ist, daß er
mit seinen Steuern für die Defizite der ver
staatlichten und der staatlichen Betriebe auf
kommen muß, während die Gewinne dieser
Betriebe im Budget Überhaupt nicht aus
gewiesen werden. Jeder Unternehmer, jeder
kleine Geschäftsmann und jeder große Unter
nehmer, würde bei einer ähnlichen Art der
Finanzierung zweifellos in Haft genommen
werden. Hier muß also seitens der Bundes
regierung eine Änderung eintreten, statt den
kleinen Gemeinden, wie den Gemeinden über
haupt, und den Ländern einfach zu nehmen,
worauf die Bundesregierung keinen Anspruch
hat. Hier muß die Bundesregierung ein
setzen, da die Länder zum Beispiel das De
fizit der Bundeshahnen nicht weiter tragen
können. Die Bundesregierung muß dafür
sorgen, daß auch die sehr hohen Einnahmen
und Gewinne der verstaatlichten Betriebe
und Banken im Budget aufscheinen. Wem das

eine recht ist, dem muß das andere billig
sein, denn auf die Dauer wird, wie ich ge
sagt habe, es unmöglich sein, diese Form der
Budgetierung weiterzuführen, nämlich die
Defizite einfach auf die Steuerzahler abzu
wätzen, und über die Gewinne reden wir
nicht! Denn wenn man liest, daß im Budget
die Gebarung aller verstaatlichten Betriebe
mit zusammen 1000 S ausgewiesen ist, dann
lachen ja alle Hühner in Niederösterreich,
daß diese Betriebe nicht mehr erwirtschaftet
hahen sollten. E,s muß also ein sehr schlech
ter Wirtschafter sein, der für diese verstaat
lichten Betriebe verantwortlich ist.

Das ist die eine Form, wie Niederöster
reich so wie die anderen Bundesländer zu
Mitteln kommen können, wobei man durch
aus nicht zu sagen braucht, woher nehmen
und nicht stehlen, denn diese Mittel sind
vorhanden. Wir müSisen nur einig und ge
schlossen dafür eintreten, daß diese Mittel
dem ursprünglichen Zweck wieder zugeführt
werden. Es ist überhaupt, glaube ich, auf die
Dauer unerträglich, daß eine Steuer, wie sie
das Notopfer darstellt oder wie es bei der
Besatzungskostensteuer der Fall ist, also eine
Steuer, die für eine bestimmte Zeit und für
einen bestimmten Zweck eingeführt war,
dann, wenn die Begründung für ihre Ein
hebung und die Zeit dafür abgelaufen, ihr
Zweck also erfüllt ist, ruhig weiterbestehen
bleibt. Ich glaube nicht, daß eine soiche
Form des Weiterbestehens von Steuern auf
die Steuermoral der Bevölkerung s,ehr an
sprechend wirkt.

Die zweite Seite, wo Niederösterreich
und hier besonders Niederösterreich - Mittel
vorenthalten werden, ist die Frage der Zu
rücksetzung unseres Bundeslandes. Es ist
hier heute schon einiges dazu gesagt worden,
zum Beispiel über die Verteilung der Mittel
des Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds, des
Wohnhaus:wiederau~baufonds, der Straßen
mittel, weiter über den Anteil der Bundes
straßen in Niederösterreich und verschie
denem mehr. Ich möchte darauf nicht mehr
eingehen, sondern nur darauf hinweisen, daß
auch hier die staatsrechtliche Verpflichtung
der Bundesregierung besteht, für die Kriegs
schäden, für deren Behebung das Land schon
weit über 100 Millionen Schilling bevor
schußt hat und die es ja von anderen Seiten
wegnehmen mußte - sie sind ja nicht her
eingesohneit -, aufzukommen. Ich möchte
darauf verweisen, daß das Einströmen
dieser Mittel zur Beseitigung der aus dem
sogenannten Finanzausgleichsgesetz sich
ergebenden Ungerechtigkeiten auch im
Budget seinen Niederschlag finden würde,
weil weit mehr Budgetmittel vorhanden
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wären, als heute zur Verfügung stehen. Mehr
Mittel bedeuten aber mehr Arbeit im Inter
esse des Landes, u'lld daher mü::;sen wir da
für sorgen, daß diese Mittel hier wirklich
eingesetzt werden. Aber auch die Mittel zur
Beseitigung der Benachteiligung Nieder
österreich::. beim Wohnhauswiederaufbau
fonds, beim Bundes'-Wohn- und Siedlungs
fonds und bei einigen anderen Dingen wür
den, auch wenn sie nicht unmittelbar im
Budget aufscheinen, dennoch entscheidend
zur wirtschaftlichen Belebung Niederöster
reichs führen.

Ich möchte hier noch auf eine ganz be
sondere Form der Benachteiligung Nieder
österreichs hinweisen, nämlich auf die
Tatsache, daß in unserem Bundeslande
keine nennenswerten Investitionen von seiten
der Bundesregierung durchgeführt wurden.
Schauen wir uns nur die Bahnhöfe an! "Ven~l

ich Krem::. weglasse, werden wir schwerlich
irgendwo Bahnhöfe finden, bei denen große
Investitionen durchgeführt worden wären.
Schauen wir andere Dinge an, die hier in
Niederösterreich, zum Unterschied von
anderen Bundesländern, nicht durchgeführt
werde'll. Hier ist vor allem die Kernfrage des
Ausbaues der Donaa zu einer Kette von
Kraftwerken anzuführen. Ich erinnere nur an
die letzte Budgetdebatte Ende April des
heurigen Jahres, bei der ich festgestellt habe,
daß seit Jahren die Möglichkeit besteht, durch
Verhandlungen in den Besitz von Ybbs-Per
senbeug zu kommen, daß man aber diese Mög
lichkeit nicht ausgenützt hat. Ich habe auf
einen Einwand hin sogar damals hinzugefügt,
daß es auch schriftliche Erklärungen für
diese Möglichkeit gibt. Der Herr Landes
hauptmann wurde damals falsch informiert,
und es stellte sich innerhalb weniger Tage
heraus, daß nicht nur eine, sondern drei
schriftliche Erklärungen vorgelegen sind, und
auf Grund dieser schriftlichen Erklärungen,
auf Grund der Veröffentlichung dieser schrift
lichen Erklärungen ist es dann zu den Ver
handlungen über Ybbs-Persenbeug gekommen.
Die Verhandlungen fanden trotz der Ab
wesenheit des Bundesministers für verstaat
lichte Betriebe statt, der diese Verhand
lungen schon seit Jahren hätte führe'TI sollen.
Führten sie vielleicht gerade deswegen zu
einem so raschen Ergebnis, weil er nicht hier
war? Das muß man sich heute bei einer
nüchternen Betrachtung der Dinge fragen.
Nicht umsonst hat der Herr Bundeskanzler
Raab bei der Eröffnung der zweiten Kamp
stufe darauf hingewiesen, daß es Kräfte gibt,
die sowohl die Kampwerke als auch Ybbs
Persenbeug aus strategischen Gründen nicht
bauen wollen. Früher haben Sie immer ge-

lacht oder es als unwahr bezeichnet, wenn
wir hier erklärt haben, daß diese Benach
teiligung Niederösterreichs keine zufällige
ist, daß sie ihre Hintergründe hat, daß sie
eine Frage des kalten Krieges ist, in den
man unser Bundesland hineingezogen hat und
das dadurch ein Opfer der Führung dieses
kalten Krieges geworden ist. Diese Feststel
lung des Herrn Bundeskanzlers kann sich auf
niemand anderen bezogen haben, als auf den
Minister für verstaatlichte Betriebe, wie es
überhaupt sehr merkwürdig mit diesem ehe
inaligen Energieminister Migsch und dem
JYhnister für verstaatlichte Betriebe, Wald
brunner, ist. Wer erinnert sich nicht noch
daran, als die Kampwerke zu bauen begonnen
wurden, daß jeder, der einigermaßen ein
Interesse an Niederösterreich hatte, gesagt
hat, fangen wir endlich an, damit et,was ge
schieht, gleichgültig, ob es von der oder der
anderen Partei kommt. Was haben wir aber
dann in Erfahrung gebracht? Der damalige
Minister Migsch hat Briefe geschrieben, in
denen er allen möglichen Blödsinn verzapft
hat! Er ist sogar so weit gegangen, die Ueber
schwemmungen des Kamp als eine'll Segen
für die Landwirtschaft darzustellen, weil sie
angeblich den Schlamm auf die Felder hin
ausbringen. Wir haben ja im vorigen oder
sogar im heurigen Jahr diese Feststellung
des Dr. Migsch noch aus dem Munde des Ab
geordneten Wenger gehört. Migsch ist sogar
ein Doktor, und man sieht hier, daß auch der
akademische Grad nicht vor Dummheiten
schützt. Diese Politik der Verhinderu'llg des
Bauens und der Durchführung von Investi
tionen geht wie ein roter Faden durch das
Bundesministerium für verstaatlichte Be
triebe. Nehmen wir nur den Betrieb in Ternitz
an! Was hat der Bundesminister Waldbnmner
getan, damit das Rohrwalzwerk hinkommt?
Nichts, er hat vielmehr alles unternommen,
um die Produktion systematisch von Ternitz
11ach Kapfenberg zu verlegen! Wer die Situa
tion von Ternitz heute kennt, weiß und ahnt,
welche Folgen diese Politik Waldbrunners
noch für Niederösterreich bringen wird.

Das alles ist aus der Einstellung heraus
getan worden, in Niederösterreich darf nichts
geschehen, daß es vorwärts geht, weil man
auf der Seite des kalten Krieges steht, an
statt sich aus dem kalten Krieg herauszu
halten. Und wenn hier festgestellt wird, daß
die Benachteiligungspolitik eine Politik der
beiden Koalitionsparteien ist, so muß man
doch dabei die ganz besondere Rolle des
Ministers für Verkehr und verstaatlichte
Betriebe ins Auge fassen. Wo könnte heute
Niederösterreich stehen, wenn man seinerzeit
mit dem Bau von Ybbs-Persenbeug begonnen
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hätte. Statt dessen hat der damalige Minister
Migsch einer Bauarbeiterdelegation erklärt:
Sie können von mir nicht verlangen, daß ich
mit meinen Todfeinden, den Russen, ver
handle. Die Kosten seiner Arroganz, seiner
Eingebüdetheit, die muß das niederöster
reichische Volk bezahlen, die müssen wir alle
bezahlen; statt als Politiker real zu denken
und die Möglichkeiten, die sich bieten, im
Interesse unseres LHndes zu ergreifen, hat er
sich bedingungslos auf die Seite des kalten
Krieges gestellt: zum Nachteil unseres gesam
ten Bundeslandes. (Ruf Zinks: Was haben die
Russen damals verlangt und was' verlangen
sie heute?) Genau dasselbe, das war keine
Frage. (Ruf Zinks: Aber das Kernstück!)
Wenn man über etwas spricht, muß man die
Dinge verstehen. Ich komme noch darauf
zurück, es ist noch nicht alles.

Wo könnte Niederösterreich heute stehen,
wenn alle diese Dinge nicht vorhanden
wären? Schon allein das Wegfallen der
Benachteiligung Niederösterreichs beim
Wohnhauswiederaullbaufonds würde die Er
richtung von 6000 Wohnungen ermöglichen;
6000 Familien in Niederösterreich hätten
Wohnungen und hunderte Bauarbeiter Be
schäftigung gefunden. Die gleiche Bedeutung
hat der Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds.
Wo wären wir heute, wäre auch damals mit
dem Bau von Ybbs-Persenbeug begonnen
wOIlden, und dieses Kraftwerk würde schon
Strom liefern, den billigsten Strom, den ein
österreichisches Kraftwerk erzeugen kann.
Es muß Aufgabe der Landesregierung sein,
sich l'echtzeitig Einfluß auf das Kraftwerk
Ybbs-Persenbeug zu schaffen, damit sie dann
bei der Strompreisbestimmung die nieder
österreichischen Interessen wirksam ver
treten kann und so dazu beiträgt, daß das
Werk Ybbs-Persenbeug nicht nur für die
Periode der Bauzeit der Arbeitsbeschaffung
dient, sondern darüber hinaus wirklich auf
Jahrzehnte die Möglichkeit für breite Ar1beits
beschaffung bietet.

Sehen Sie, Voraussetzung, daß alle diese
Dinge verwirklicht werden, ist, daß wir gegen
dieses Unrecht, das Niederösterreich zugefügt
wurde, kämpfen, kämpfen ohne Unterschied
der Partei. Da kann es keine Fraktionen, da
kann es keine Parteien gehen, wo es um die
Interessen des niederösterreichischen Volkes
geht. Hier müssen wir alle zusammenstehen,
und ich habe im Finanzausschuß und auch zu
Beginn der Budgetberatung fast die leise
Hoffnung, daß es diesmal wirklich gelingen
wird, in dieser Frage eine einhellige Stellung
nahme des Landtages herbeizuführen. Auch
wenn dieses Unrecht der Benachteiligungen
jahrelang besteht, müssen wir immer wieder

darauf verweisen. Diese Benachteiligungen
müssen beseitigt werden, und dazu müssen
wir alle Kraftanstrengungen machen.

Ich will aber noch auf eine andere Frage
eingehen, sie hängt aufs engste mit der wirt
schaftlichen Entwicklung unseres Bundes
landes zusammen. Der Herr Abg. Hilgarth
hat diese Frage hier in einer ähnlichen Art
aufgerollt, wie es der Abg. Weikhart im Par
lament getan hat und wie man es der
"Arbeiter-Zeitung" entnehmen kann, die zeigt,
wie unsachlich und unernst man an eine
solche Frage herangehen kann. Herr Ab
geordneter Hilgarth, ich kann nicht anders,
aber das, was Sie hier über den Osthandel
gesagt haben, das haben S,ie der Tages
presse . .. (Zwischenrufe rechts). Ich komme
darauf noch zurück, einen Moment! Die
anderen Dinge sprechen eine ganz andere
Sprache. Der Osthandel ist eine Notwendig
keit für Oesterreich (Zwischenrufe rechts) J

ganz besonders aber für Niederösterreich,
schon auf Grund seiner geographischen Lage.
Auf Grund der Nähe seiner Verkehrswege an
den Grenzen hat dieser Osthandel für Nieder
österreich eine entscheidende Bedeutung. Und
dafür hat der Herr Abg. Hilgarth einige
Zahlen angeführt, wie sie auch von uns
immer angeführt werden, so das sinkende
Prozentverhältnis des Osthandels zum Ge
samtaußenhandeli:wolumen. Das sind richtige
Zahlen, aber wo liegen die Ursachen·? Die
Industrialisierung, Herr Abg. Hilgarth, hat
nicht die Schuld daran, denn dann würde
jeder Handel auch mit dem Westen über
haupt aufhören, sondern gerade hier bewährt
sich eine alte handelspolitische Erfahrung,
daß ein um so stärkerer Güteraustausch vor
sich geht, je mehr industrial,isiert wird. Das
kann also nicht die Schuld sein. Ich glaube,
darüber gibt das Memorandum des Indu
striellenv,erbandes, also nicht eines Verban
des, den man der Kommunistenfreundlichkeit
zeihen könnte, Auskunft. In diesem Memo
randum heißt es, daß die wesentliche Er
schwerung des Osthandels in der amerika
nischen Verbotsliste zu suchen sei. Hier ist
die Ursache. Ich füge nichts hinzu, ich will
nichts dazumachen, der Industriellenver
band, die maßgebende Körperschaft, die in
dieser Frage zu sprechen hat, hat diese Fest
stellung getroffen. (Abg. HiZgarth: War das
im Jahr 1929 auch schon so?) Damals waren
die allgemeilnen Wirtschaftsrverhältnisse anders,
damals war eine allgemeine Schrumpfung.
Damals waren besonders die Agrarländer
stark betroffen, weil die Wirtschaftskrise
eben auch mit einer Agrarkrise verbunden
war. Schauen Sie, heute ist das etwas anders.
Wer heute Gelegenheit hat, in die Haupt-
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städte der Volksdemokratie zu kommen, der
wird erstaunt sein, wie viele IIandelsdele
gatiomm dort einander buchstäblich die Tür
schnallen in die Hand geben. Handclsdele
gationen, und zwar sicher nicht bloß von den
Kommunisten beeinfluP.,t, sondern gleich ein
halbes Dutzend aus Westueutschland, aUS

England, aus der Schweiz, aus Dä!1~nJark

usw. Von überall her kommen sie, nur aus
Oesterreich nicht. Wir werden dies so lange
sagen müssen, bis wir, wie sogar ein 'Wirt
schaftspolitiker Ihrer Partei gesagt hat,
dabei zu spät kommen, bis also die anderen
dfm Rahm abgeschöpft haben und für u'ns
bloI? die saure Milch übriggeblieben ist!

Ich habe gesagt, daß man die Frage des
Osthandels mit sachlichen ArgunJenten be
handeln muß. Schauen Sie, ich habe hier die
offizielle Statistik des Außenhandels Oester
reichs vom 1. bis zum 3. Vierteljahr 1953,
weil ich mir die Rede des Abgeordneten
Weikhart im Parlament angehört habe, der
gesagt hat: Was bekommen wir VOll den
Volksdemokratien: Zwetschken, Knofel und
Sauerkraut. In der offiziellen Statistik haben
wir unter der Position 68b die Einfuhr von
Knofel im 1. bis 3. Viertel in einem Gesamt
ausmaß von 5059 Meterzentner zum Preis
von 2,511.000 Sangeführt; davon kommen
3784 Meterzentner aus dem Westen, Italien,
Aegypten, Israel, und 1275 Meterzentner aus
Ungarn, der Tschechoslowakei u'nd Bulgarien.
Abg. We,ikhart hat auch weiterhin gesagt,
die Volksdemokratien hängen uns das zu
einem teuren Preis an. Lesen Sie hier die
Preise durch, so werden Sie darauf kommen,
daß der Meterzentner Knofel aus dem Westen
512 S kostet, aus dem Osten 447 S.

Wie schaut es mit den Zwetschken aus?
Hier haben wir eine Einfuhr bis zum dritten
Viertel von 41.808 Meterzentner mit einem
Preis von 7,635.000 S; davon stammt fast die
ganze :r.Jenge aus dem 'Westen --- selbst aus
so einem Land wie die Schweiz! -- und nur
704 Meterzentner aus dem Osten, und zwar
aus Ungarn! Aber auch hier sehen wir den
großen Unterschied. Ungarn hat mit 160.50 S
geliefert, der Westen aber mit 183 S. Sehen
Sie, so schaut es aus, und nicht wie es der
Abgeordnete Weikhart verzapft! Dazu ist nur
zu sagen, er versteht einen Knofel von diesen
Dingen, oder er macht es in einer bewußten
Absicht, um durch sein Auftreten die öster
reichischen Interessen zu schädigen.

Er hat doch auch von der tel1rf"ll Kohle
aus den Ländc:rn der Volksdemokratien er
zählt. Hier haben Sie die offiziel)p APA. den
Wirtschaftsdienst der APA vom 12. Dezc~mbcr.
Es kann darin jeder nachlesen, was für die
Saarkohle, Ruhrkohle, und was für die

Steinkohle aus Polen gezahlt wird. Mit dem
Kalorienwert pro einer Million Kalorien
kommt die polnische Kohle auf rund 76 S,
die Saarkohle auf 80 S und die Ruhrstein
kohle auf fast 81 S. Wo sind also hier die
tcurer, Preise? Ich glaube, gerade das zeigt
wie CrrJst man an diese Frage herangehen
n:mß, wenn man will, daß sie einer Lösung
zugeführt wird. Man erklärt uns auch immer,
ja die Oststaaten liefern nichts, sie wollen
nur Rohstoffe! Eine solche Agitation sollen
Sie (:.;u den Sozialisten gewendet) nicht
gebrauchen! Schauen Sie, der Herr Präsident
Wondrak wird das folgende bestätigen: Die
Maschinenfabrik Heid, die keine Rohstoffe
liefert, sondern Werkbänke erzeugt, hat
seit einiger Zeit, ungefähr seit dem Frühjahr
ces heurigen Jahres, Aufträge aus der Volks
republik China. (Abg. Wondrak: Das ist 1(1,

nicht wahr!) Er hat recht, weil er nicht
\\reiß, daß die Firma Heid die Aufträge für
China nicht ausfühn,n darf, sondern daß
Heid nach Holland liefern muß und von dort
die Drehbänke nach China geliefert werden.
Jetzt steht vor der Firma Heid neuerlich die
Frage, ob 200 Leute ge,kündigt werden sollen.
(Abg. Wondrak: Ist auch nicht wahr!) Hier
liegt das Angebot konkret vor, und ich hoffe,
daß der JVIinister Ivraisel seine Zusage ein
gehalten und im heurigen Ministerrat diese
Frage aufgerollt hat. Hier gibt es die Mög
lichkeit, Werkbänke um 19 1'11illionen nach
China zu liefern, und zwar nicht gegen Bezah
lung in Tee oder Knofel, sondern in englischen
Pfund: Was zeigt sich aber dabei? Diese
11ethode muß man sehen. Als der Direktor
der Firma lIeid ins Bundeskanzleramt ge
kommen ist und dort mit dem Sektionschef
Leitner gesprochen hat, wie es mit der Effek
tlIierung dieses Auftrages steht, der der
Firma Heid die Möglichkeit der Beschäf
tigung von 200 Leuten auf ein halbes Jahr
gt'boten hätte, hat ihm dieser fast 'wortwört
lieh erklärt, was der Industriellellverband in
seinem Memorandum festgestellt hat: Rei
chen Sie gar nicht ein, denn die Werkbänke
stehen auf der Verbotsliste und wir können
Ihnen diesen Auftrag nicht bewilligen. Alle
Einwände des Direktors - also keines Kom
lmmisten _. haben hier nichts geholfen. Das
ist eine Methode, die man aber nicht nur bei
der Firma Edd anwendet. (Landesrat Stilea:
Nach derselben Methode haben die Russen
die Lieferung derselben Drehbänke nach dem
rVestcn verboten! Lassen Sie sich auch das
wgcn!) Er mu!?) es ja wissen. (Landcsrat
S!ilw: Nur nicht einseitig sein, nur objekth
sein, nitT nicht von der Objektivität reden und
DCTlwgogie treiben!) Nun, den habe ich ganz
schön getroffen und damit die ganze SPÖ-
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Demagogie in der Frage des Osthandels auf
gezeigt. Vielleicht teilt Ihr (zu den Sozialisten
gewendet) das dem glorreichen Weikhart mit,
von dem ich mich erinnere, daß er vor 20 Jah
ren abgefahren ist und von dem ich die Metho
den kenne (Zwischenrufe links), nach denen er
heute wieder mit seinem Auftreten im Par
lament die Interessen der österreichischen
Arbeiter verraten hat. Das war nicht der
erste Verrat, den er begangen hat, sondern
das hat er schon vor 20 Jahren gemacht.
(Abg. Staffa: Unter dem Schutz der Immu
nität zu verleumden ist keine Kunstl) Er
kann mich ja klagen, el." muß aber auch so
mutig sein, daß er auf seine Immunität ver
zichtet. (Zu Abg. Wen ger gewendet, der
Zwischenrufe macht): Nun ja, das ist eine
billige Propaganda. Hättest du mit dem
Arbeitsbeschaffungsprogramm der Arbeiter
kammer, für das du herumgerannt bist,
gegen das du hier gestimmt hast, eine solche
Propaganda gemacht, das wäre viel besser
gewesen.

Es ist klar, daß die Frage des Osthandels
nicht von uns als Nur-Osthandel aufgeworfen
wird, sondern als eine Naturgegebenheit für
Oesterreich. Wir müssen versuchen, die Mög
lichkeiten, die uns der Osthandel bietet, auch
tatsächlich auszunützen und auszuschöpfen,
damit wir hier vorwärtskomme'l1. Und sehen
Sie, hier gibt es die Möglichkeit in der Linie,
die ich aufgezeigt ha,be. Es ist nicht die allein
seligmachende Linie, aber sie bietet eine
Grundlage zur Diskussion, wie man dem
Lande zusätzliche Möglichkeiten, zusätzliche
Mittel für die Arbeitsbeschaffung zur Ver
fügung stellen kann, wie man die Wirtschaft
unseres Landes eniJwiekeln und vorwärts
bringen kann (Rnf links: Mit dem Schle'ich
handel!), damit das Leben, ich will nicht
sagen zu einem Paradies wird, denn wir leben
ja auf der Erde, aber damit doch das Leben
unserer Bevölkerung möglichst angenehm
gestaltet werden kann. Das ist die Aufgabe
des Budgets, das wäre die Aufgabe der
Budgetberatungen.

Und wenn ich eingangs erwähnt habe, daß
ich heuer zum ersten Male die Worte des
Finanzreferenten zustimmend oder besonders
zur Kenntnis nehme, weil sie, wenn auch nur
sehr bescheiden, den Zustand des Landes,
nämlich seine Not ge!kennzeichnet haben, so
kann ich aber keinesfalls damit einverstanden
sein, daß er hier erklärt, das Budget sei ein
Ganzes und es könne keine Änderung mehr
stattfinden. Das ist ein Standpunkt, der mit
Demokratie nichts zu tun hat, absolut nichts
zu tu,n hat. Wozu reden dann die Abgeord
neten zum Budget? Sie sollen ja hier die
Wünsche, die Forderungen der Bevölkerung

herantragen, sie sollen durch ihre gemein
same Arbeit die Möglichkdt suchen und
finden, um diesen Wünschen der Bevölkerung
gerecht werden zu können. Aber wenn man
sich von vornherein auf den Standpunkt
stellt, dieses Budget wird nicht abgeändert,
friß Vogel oder stirb, was anderes gibt es
nicht, so glaube ich, daß das weder der
Debatte bei der Budgetberatung noch der
Demokratie sehr dienlich ist.

Der Herr Abg. Wondrak hat hier auch mit
einer bestimmten Berechtigung darüber
Klage geführt, daß so insgesamt alle Anträge,
die die SP-Fraktion gestellt hat, im Finanz
ausschuß, ohne lange auf Diskussionen ein
zugehen, von der ÖVP-Mehrheit a:bgelehnt
wurden. Die Klage ist berechtigt, aber hat
die SP-Fraktion wirklich das Recht, darüber
Klage zu führen? Praktiziert sie nicht - ich
möchte hier nicht die ÖVP verteidigen, das
liegt mir vollkommen ferne - genau das
selbe? Wie war es denn in der letzten Finanz
ausschußsitzu'llg, als durch einen Lapsus des
Vorsitzenden ein Antrag von mir auf Er
höhung der Mittel für die Tuberkulose
bekämpfung zuerst unter dem Namen Ger
hartl verlesen wurde, da haben alle von der
SP-Fraktion brav mitgestimmt, als der Vor
sitzende jedoch diesen Lapsus richtigstellte,
stimmten sie nicht mehr dafür. Ja glauben
Sie mit einer solchen Stellungnahme, wie sie
hier und auch bei anderen Gelegenheiten zum
Ausdruck gekommen ist, wirklich ein Recht
zu haben, über die Handlungsweise der ÖVP
im Finanzausschuß Klage zu führen? Zuerst
müssen Sie selbst den Beweis dafür erbringen,
den BeWeis Ihrer Ueberzeugungsfestigkeit,
daß Sie, wenn Sie ei'nen Standpunkt vertreten,
auch entschlossen sind, diesen Standpunkt
durchzusetzen. Aber das können Sie nicht,
das können Sie beim besten Willen nicht,
weder hier bei den Anträgen noch in allen
milderen politischen Fragen.

An das Budget des kommenden Jahres
wird die Erwartung gestellt, daß es sehr bald
von einem Nachtragsbudget ergänzt werden
wird. Dazu möchte ich auch den Herrn Ab
geordneten Hilgarth korrigieren, denn die
Lage am Arbeitsmarkt ist durchaus nicht so,
wie sie in den hier veröffentlichten Ziffern
zum Ausdruck kommt. Erinnern Sie sich a'il
die vorjährige Budgetdehatte, damals haben
Sie das starke Anwachsen der Arbeitslosig
keit damit begründet, daß Sie erklärt haben,
die vorzeitig angebrochene Winterzeit sei
schuld da:ran, daß die Bauarbeiten eingesteHt
werden mußten, daß also die saisonmäßige
Arbeitslosigkeit höher ansteigt. Ja, was im
vorigen Jahr recht war, das muß heuer billig
sein. Heuer haben wir ein günstiges Wetter
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und das verschleiert noch die tatsächliche
Lage auf dem Arbeitsmarkt, wie sie film
kommen wird.

Schauen Sie, ich sage ja nichts Neues, Ihr
eigener Finanzminister hat doch in das
Budget bedeutend höhere Beträge für die
Arbeitslosenunterstützungen eingesetzt, als
im vergangenen Jahr vorgesehen war, und er
hat dies auch damit begründet, daß mit den
für das Vorjahr veranschlagten Mitteln heuer
nicht mehr das Auslangen gefunden werden
könne. Hinzuzufügen ist, daß in den Verhand
lungen des Städtebundes mit dem Finanz
minister über den Finanzausgleich die Mittel,
die der Finanzminister für die Aus1zahlung
der Arbeitslosen verlangt hat, auf Betreiben
des Städtebundes um rund 85 Millionen gekürzt
wurden. Es wurde dafür aber in den Vor
berichten zum Finanzausgleich hinsichtlich
des Notopfers die Bestimmung aufgenommen,
falls der Finanzminister mit den budgetierten
Mitteln das Auslangen nicht fände, würden
die Länder und Gemeinden einen neuerlichen
Beitrag, ein erhöhtes Notopfer an den Bund
zu leisten haben. Sie sehen also, der eigene
Finanzrninister sieht die Dinge durchaus
nicht so rosig und optimistisch, und wir
wissen ja auch, daß es in diesem Zusammen
hang, sogar nach der Ansicht gewisser Kreise

von Ihnen selber, auch mit der Liberalisierung
zu einer Reihe von Schwierigkeiten kommen
wird, denn ob die österreichische Fertig
warenindustrie, die ja auf den Märkten die
ganzen Jahre her von der amerikanischen und
der westdeutschen Konkurrenz bekämpft und
verdrängt wird, nun mit dieser amerika
nischen und westdeutschen Konkurrenz fertig
wird, das ist doch eine Frage, mit deren
Lösung das Schicksal von vielen tausend
Arbeitern zusammenhängt. Wir wollen also
auch hier beim Budget die Dinge so nüchtern
sehen, als sie eben sind, und eben~o nüchtern
unsere Maßnahmen treffen, sie also ebenso
nüchtern einleiten, damit Niederösterreich
wirklich das erhält, worauf es Anspruch hat.

PRÄSIDENT SASSMANN (der mittler
weile den Vorsitz übernommen hat): Die
Rednerliste zur Generaldebatte ist erschöpft.
Der Herr Berichterstatter hat auf das Schluß
wort verzichtet. Damit ist die Generaldebatte
über den Voranschlag für das Jahr 1954 ab
geschlossen. Die Beratung findet morgen um
9 Uhr ihre Fortsetzung mit der Spezialdebatte
über die einzelnen Gruppen.

Die heutige Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung um 19 Uhr.)


